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Adressen und Bitten,
vescije an des Haisers und Honigs Majestät gerichtet worden sind.

K. Adresse, die AllerhöchsteMoposttwn HIr. 1 betreffend.

Düsseldorf, den 26. September 1872.

Allerdnrchlauchtigster, Großmächtigster Kaiser und König !
Allergnädigster König und Herr!

Vereinign»,, der i» der Der zufolge Euer MajestätAllerhöchsten Propositions-Dekretsvom 4. September d. I, den zum
Rhemprmnnzbe- ^1. Provinzial Landtage versammelten trcugehvrfamstcn Ständen zur wiederholten Prüfung und Beschluß'
stehenden Äezirls- fassuug vorgelegteEntwurf eines Regulativs, betreffend die Vereinigungder in der Rheinprovinzbe-
3Ä°"iM,«s" stehenden Bezirlsstraßenfonds zu einem Provinzialstraßenfonds, hat abermals die Zustimmung der

'fmid'' "' Stände in der erforderlichen Majorität nicht gefunden, Der uorberathcnde Ausschußhatte die Vor
läge zwar mit einigen Abändernngeu zur Annahmeempfohlen,unter welchen als die wesentlichstezu be-
zeichnen ist, daß die als nützlich und nothwendiganerkannte Umgestaltnngder bisherigenBezirksstraßen-
verbände in der bezeichnetenRichtung sich nur unter der Voraussetzung zur Annahme eigne, daß die
gesammelten Kapitalien wie die lonlrahirten Schulden den einzelnen Bezirken verbliebenund deren Ver¬
wendung bezw. Tilgung im Voraus geregelt werde.

Dem anliegenden betreffenden Referatehierüber ist cm Separat-Votnm der dissentirenden Mi-
nvrität des Ausschusses beigefügt, aus wclcheu Schriftstücken die für un) gegen die Vorlage erhobenen
Gründe sich ergeben.

Die Plenar Versammlung in ihrer heutigen 7. Sitzung, sich der Minorität des Ausschusses
anschließend,lehnte den ß. l des ans den Verathungcn des Ausschnsscs hervorgegangencnRegulativ-
Entwurfs mit 3!) gegen 33 Stimmen ab und der darauf zur Abstimmunggebrachte§. 1 der Aller-
höchsten Propvsitivusvorlage fiel mit 43 gegen 27 Stimmen.

Da hiermit die Vereinigung der Bezirlsstraßenfondszu einem Provinzialstraßenfonds abge¬
lehnt war, so erschien eine weitere Berathung der einzelneuBestimmungendes Regulativs überflüssig.

Der bezüglicheAuszug aus dem Sitznngs^Protokvllmit der namentlichen Liste über die erste
Abstimmungliegt in der ferneren Anlage bei.

In tiefster Ehrfurcht ersterben
Euer Majestät allcrunterthänigst treugehorsamste Landtags - M ar scha ll

und die Stände der Rheinprovinz.
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Bericht des 1. Ausschusses,
betreffend die Vereinign»!; der in der Rhciuprouinzbestehenden Vezirtsstraßenfonds

z« einem Provinzialstraßenfonds.
Referent: Abgeordnetervon der Mosel.

Al, 5- Zufolge allerhöchstenLandtags-Abschiedes oom 4. September d. I. «ä I, 3 und Nro.1 des Vereinigungder in
""höchsten Propositions Dekretes von demselben Tage ist den zum 21. Rheinischen Provinzial-Land- der Rheinproum, be-

age versammelten Ständen der Entwurf eines Regulativs, betreffend die Vereinigungder in der Rhein stehenden Bezirks-
!novmz heMM^m VezirksstraßcnfondSzu einem Provinzialstraßenfonds,welcher in der vorjährigen str«s>°nf°nds zu emem
/7"7"2s-Diät die Zustimmung der Stände nicht gefnndenhatte, zur abermaligenPrüfung uud Be ^omnz.alnraßen.
'cy'ußftissung überwiesen worden ^
Don i^ ^ie Sachlage hat inzwischen insoferneine Aenderungerfahren, als dem Beschlusseder Staude

, ^M pr., wonach die Unterhaltung der Bezirksstraßcnim oft- und westrheinischcnTheile des
l incrungsbezirksCöln bis auf Weiteres gemeinschaftlicherfolgensoll, und außer den zur Unterhaltung

Straßen der beiden bisherigen Bezirke erforderlichen Stcuerbeischlägenim seitherigen ostrheinischen
Sck"^ ^ RegierungsbezirksCölu noch besonders 3 Prozent zur Tilgung seiner jetzt vorhandenen

HMden erhoben werden sollen, — die Allerhöchste Genehmigungzu Theil geworden ist.
h . , unverkennbar involvirt diese beschlosseneZusammeulegungzweier bisher getrenuter Bezirke
steht ^ -"' ^"'l"!l"l des Prinzips, welches die ablehnende Majorität des Borjahres geleitet hat, uud

y oic,elbe im Widersprüche mit den Motiven, auf welche zufolge der Adresse vom 12. Juli pr. jene
leynung ^stützt war.

halten ^'"^ ^ hauptsächlichste,:dieser Motive war, daß es rechtswidrigsei uud für unbillig ge-
Straf '""^" müsse, wenn nicht nur die angesammeltenPaarbestände,sondern auch die ausgebauten
heria ^" ^"^ ^" Verschmelzung der Bezirtsstraßentondszu einem Provinzialstraßenfondsden bis.
Bern'" '"^"^"'bändeu als Eigenthum entzogen würden. In Bezug auf die zuletzt genannten
derselb?^ ^"^ ^'"^ ^"^ übersehen sein, daß mit den Straßen auch zugleich die Unterhaltung
liche, 5^ ""^ ^" Provinzialstraßenfondsübergeht uud daß der -Begriff des Eigenthums an einer offene
b>",̂ .^"^ "l-S solcher von der Uutcrhaltunqspflichtin Bezug 'auf dieselbe unzcrtreuulichist. (Vgl.
"lgcrl. Gesetzbuch Art. 538).

be ü Dagegen erkannteder Ausschuß - auch i» seiner gegenwärtige» Zusammensetzung— die wohl-
«insti" ^ Dispositions-Ncchteder bisherigen Bezirke auf die von ihnen aufgesammelten Kapitalien
gun '"'?'^ "n, und glaubte ebenso, jedem Bezirkedie von ihm gemachten Schulden zur alleinigenTU-
Lntw s"'^" z'l müssen. Er erklärte sich daher von vornherein gegen den Vorschlag in §. 1 des
^nsl! '""nach die projcctirte Vereinigung „mit ^tivi« und I'a^ivi»" zn Stande kommen soll.
Hi"^"d°re erwog er auch, daß einer solchenVermischungscldstständigcr Vermögcns-Objccteresp, der
. gäbe spezieller Activbestände kein genügendesAcquivalcnt geboten werde durch die Bestimmung in

Bcit?-^ ^"lwurfs, inhaltlichderen den Kapital besitzendenVerbändenbei Aufbringung ihrer künftigen
von ^ ^" '^^^ früheren Nctivbesitzes zu Gute kommen sollen. Denn hierbei würden, abgesehen
der 5v^ ^"? uuuiotivirten Mitübernähme fremder Schulden, diese Verbände auf doppelte Weise in
thu« '.^^"n über ihr Eigenthum rechtswidrig beschränkt, indem ihnen sowohl ciue höhere Vcrwcr

3 ihrer Kapitalien als zu 4«/o, wie auch der Angriff der Substanz derselben entzogen bliebe.
^an dl ^^^ Erwägungen lagen im Wesentlichen schon dem vom vorigjährigen2, Ausschussedein
des i>s^m^ Ammhmeempfohlenen, von diesem aber abgelehnten amendirten Entwürfe (Verhandlungen
schuk >, l '"' Vllw.-Landtages S. 55 und folgende) zu Grunde. Es mußte den gegenwärtigenAus

daher zunächstdie prinzipielle Frage beschäftigen,ob er ungeachtet der damaligenAblehnung
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durch das Plenum die in Rede stehende Vereinigungder einzelnenBezirtsfouds in einen Provinzialfonds
jetzt im Allgemeinen befürwortenwolle, vorbehaltlich der Prüfung und event. AbänderungderNegiernngs-
Vorlage in ihren einzelnen Bestimmungen. Diese Frage wurde mit II gegen L Stimmen bejaht.

Die verneinende Minorität - hauptsächlich gebildetvon Abgeordnetenaus dem Düsseldorfer
Regicrungs-Vezirt—war jener Vereinigungentgegen(und hat ihre abweichende Ansicht durch das diesem
Referate angeschlosseneund heute übergcbene Separat-Votum näher zu begründengewünscht),

weil durch sie die erstrebte Gleichmäßigkeit der Belastung in der Provinz doch nicht
erreicht werden, die Ungleichheit vielmehrin anderer Weise zum Nachtheile einzelner

Bezirke, besonders des Düsseldorferfortdauern würde;
weil auch ohne jene Umgestaltungin der angegebenen Richtungdie Lebensfähigkeit des
segensreichen Instituts der Vczirksstraßcufoudsgesichert erscheine, indem die Mehrzahl
der Verbände vermögendsei, dem stark bedrängten ostrhcinischen Theile des Regierungs¬
bezirks Cöln aber die geeignete Hülfe durch den unterm 3. Januar c. Allerhöchst be¬
stätigten Laudtagsbcschluß vom 14. Juli pr. bereits gewordensei; ferner weil er von
qu. Centralisation der Verwaltung eher eine Verschlechterung als Verbesserung in Be¬
zug auf die Vertretung der Interessen der Vctheiligten glaube erwarten zu müssen;
endlich, weil es inopportun erscheine, an dem historischen, sich in vielen Beziehungen
bewährt habenden und jüngst noch bei Errichtung der 5 Proviuzial-IrrcnMustalten
von der Staatsrcgicrung anerkanntenPrinzipe der Spezial>Bethciligungeinzelner Be¬
zirke an Provinzial-Anstaltcn in einem Augenblicke zu rütteln, wo eine neue Organi¬
sation der Provinzial-Vcrtrctuug im Werke sei, deren baldiges Zustandekommen nach,
den letzten Verhandlungenim Abgcordueteuhausetauin zweifelhaftsei» könne.

Die Majorität des Ausschusses tonnte durch die vorstehenden Gründe in ihrer Ueberzeugung,
nicht erschüttert werden, nach welcher eine Vereinigungder seither nach Bezirkengetrennten Straßen-Ver¬
waltungen zu einer einzigen provinziellenallein geeignet ist, die ordnungsmäßigeInstandhaltung aller
rheinischen Vczirksstraßcn zu verbürgen,und dadurch dem gemeinsamen Verkehrs Interesse für alle Theile
ter Provinz in befriedigender Weise zu genügen. Ebensowenig vermochtesie anzuerleimen,daß unter
der Voraussetzung, daß die Activa und Passiva den bisherigen Verbänden(oder vielmehrnach deren
Aufhebungals Corporationcn den einzelnen bethätigten Bewohnern in denselben) als Guthaben resp.
Schuld verbleiben, durch jene Vereinigungirgend einem Theile der Provinz ein Unrecht zugefügtoder
auch nur eine Unbilligkcit zugemuthctwerde, indem jedes Gemeinwesen ohne gewisse Beschränkung des-
Individuums undenkbarsei und der Einzelne sich dem Ganzen unterwerfen müsse, wenn von einer nutz
baren Zusammcnwirtung verschiedenerKräfte überhaupt die Rede sein solle.

Die projcctirte Vereinigungwerde unter allen Umständen für das Gemeinwohl eine segens¬
reiche sein, obschon eine ganz gleichmäßige Belastung aller Theile der Provinz Angesichts der durch eine
laugjährige Vergangenheitgeschaffenen Berschicdcnartigkeit der finanziellen Zustände, wenn überhaupt, sich»
nur allmählig in ferner Zukunft erreichen lasse, und ein günstiger Erfolg der dahin gerichteten Bestre¬
bungen erst dann zu erwarten stehe, wenn es den verschuldetenBezirken durch größere und nachhaltige
Anstrengungengelungensein werde, sich ihrer Passiva zu entledigen..

Der Ausschuß war ferner der Ansicht, daß, obschon der Zeitpunkt des Zustandekommens einer
n^ucn Provinzial-Ordnung für die Rheinlands noch ungewiß sei, dieses doch nicht hindere, schon jetzt
mit der projectirtcnUmgestaltungvorzugchen, und lehnte demgemäß einen von der Minorität eingebrachten
Antrag, dem Landtagedie Aussetzung der Beschlußfassung über die Vorlage zn empfehlen, mit 10 gegen
8 Stimmen ab.

Aus der Spezial-Verathungdes vorgelegten Entwurfs ging derselbe in folgender Gestalt hervor:
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Regulativ,
betreffenddie Vereinigungder in der Rheinprouin; bestehendenVeznksstraßenfondszu einem

Provinz ialstraßenfonds.

8- 1.
Die seither nach dein rcvidirteu Reglement vom 17. September 1855 verwaltetenBezirts-

A'aßcnfonds der Rhcinprovinz werden voin i. Januar 1873 ab, mit Ausschlußdes für deu Kreis
Wetzlarbestehenden Fonds, zu einem Provinzialstraßenfondövereinigt,

Vvn diesem Zeitpunkteab wird die Unterhaltung derjenigen Straßen, welche bisher für Rech¬
nung der fortan vereinigten Bezirksstraßenfondsunterhaltenworden sind, von der Provinz übernommen.

Die von der Provinz zur Unterhaltung übernommenen Bezirtsstraßenheißen fortan Provinzial¬
straßen.

8-2.
Die Aufnahmeneuer Kunststraßenunter die Zahl der Provinzialstraßenerfolgt durch Beschluß

des Provinzial'Landtages.
In gleicher Weise kann die Eigenschaft einer Provinzialstraße wieder aufgehoben werden.Doch

'edarf, ein Beschluß letztererArt der Genehmigungdes Oberpräsidenten. Dauert das Bedürfniß zur
. rhaltung der ans der Zahl der Provinzialstraßen ausgeschiedenenWege oder einzelner Theile .derselben
iur den öffentlichen Verkehr fort, so tritt die gewöhnliche Wegebaulastnach deu hierüberbestehenden
" gemeinen oder besonderen Bestimmungenwieder ein.

8-3.
^ Die Provinzialstraßen erhalten der Regel nach eine Breite von 24 Fuß f . . Meter) aus-

W'eßlich der Gräben und eine Vcfcstigungsdcckevon 16 Fuß ( . . Meter) Breite. Die Steigungen
selben dürfen nicht mehr als 8 Zoll (0,' . Meter) auf die laufende Ruthe betragennnd müssen bei
anderen Höhcnzügen auf je 100 Ruthen M,ge um 1 Zoll (0, . Meter) dieses Marimums bis zu <»

^°^ ü?' ' Meter) vermindert werden. Abweichungen hiervon kann der Minister für Handel, Gewerbe
öffentliche Arbeiten genehmigen oder anordnen.

8-4.
st? « ^"^ ^' Provinzialstraßenfinden alle gesetzlichen Vorschriften Anwendung,welche für die StaatZ-

aßen der Provinz bestehen oder künftig ergehen werden. Dies gilt namentlich auch in Betreff der
"Hebung des Chaussecgcldes.

s. 5.
In den Provinzialstraßeufondsfließen:

^ 1- die Erträgnisseder von den Provinzialstraßenaufkommenden Nutzungen,insbesonderedie
^ Chausseegcldes und

<>,.. , 2. die von der Provinz mit Ausschlußdes Kreises Wetzlar für die Provinzialstraßen zu
übenden Abgaben.

tcuk ^^ Provinzialstraßeufondswird bis zur Ucbergabe desselben an den Provinzial-Verwaltungs-
) von dem Ober-Präsidenten verwaltet nnd vertreten,

w Derselbe trifft die für die Verwaltung des Fonds, insbesondere auch die für das Kassen- und
H,?.!'^3swesen erforderlichen Einrichtungen; er trägt dafür Sorge, daß von den hiermit beauftrage»
Ue >" ^' samten über die Einnahmen und Ausgaben des Fonds ordnungsmäßigeRechnungen
„^^werden, und läßt die letzteren nach crfolgter Vorrevision dem Provinzial-Landtage zur Prüfung

^echargirung zugehen.
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Die am 1. Januar 1873 vorhandenenKapitalbestände,die in der Regel verzinslich anzulegen
sind, verbleiben dem Bezirke, welcher selbige angesammelthat, unverkürzt als Eigenthum und zur alleinigen
bestimmungsmäßigen Disposition und Verwendungin der Weise, daß letztere den Beitragspflichtigen
des betreffenden bisherigenVerbandes zur Erleichterungder ihnen obliegendenVerpflichtungen gegen den
Provin;ialstraßenfonds (ß. 5 Nr, 2) dieut. — Die an demselben Tage etwa vorhandenen Passiva jedes
< ezirts verbleiben demselben ebenso zur Deckung,welche letztere dergestalt zu geschehen hat, daß der
betreffende Bezirk für sich, außer dcu allgemeinenBeiträgen, nach einem festzusetzendenPlane so lange
einen Extra-Zuschlagcnifmbrina.cn hat, bis die Schuld an Kapital und Zinsen getilgt ist.

8. ?.
Aus den Eiunahmen des ProoiuzialstraßeufoudsA 5) werden vorzugsweisedie Kosten der

Unterhaltung der Proviuzialstraßcn bestritten. Doch tonnen auch sonstige, außerhalb dieser Haupt be-
slimmungder Einnahmen des Fonds liegende gleichartigeVerwendungenderselben, namentlich Neubauten
oder Zuschüssezu Neubauten von dem Provinzial-Laudtage beschlossen werden.

8.8-
Die für den Provinzialstraßenfondszu erhebendenAbgaben (F. -'> Nr. ^) werden in der

Art aufgebracht, daß der am Jahresschlüssesich ergebende Gesammtbetrag der Ausgabe nach dem
Maaßstabc der directen Staatssteuern, und zwar der Grund-, Gebäude-, Klassen^, tlassifizirtcnEin¬
kommen, uud Gewerbesteuer,der letztere» jedoch mit Ausschluß der Steuer uou dem Gewerbebetriebim
Umherziehen auf die genannten Steuern vertheilt und wie bisher ausgeschrieben werde.

Bei den mahl- uud schlachtsteuerpflichtia.cnStädten wird au Stelle der Klassensteuer die
Mahl- und Schlachtsteucr nach Abzug des für die Gemeinden erhobenen Steuerdrittels der Reparation
zu Grunde gelegt.

8. 9.
Der Gesammtbetragder jährlichenVerwendungenfür die im §. 6 bezeichnetenZwecke, sowie

die Höhe der jährlich zu erhebenden Ltcucrzuschläge <H. 8) wird von dem Provinzial-Landtagemittelst
des Finanzctcitsbestimmt.

Ucbcrsteigen die von dem Provinzial-Landtage beschlossenenSteuerzuschlage 10 Prozent der
directen Staatsstcncru, so bedarf ein solcher Beschluß der Genehmigungder Minister für Handel, Ge¬
werbe und öffentliche Arbeiten, des^Innern und der Finanzen.

s- 1«.
Innerhalb des von dem Prouiuziallandtagc bewilligten Gcsammtbctragcsvertheilt der Pro-

viuzial-Vcrwaltuugsrath, sofern der Prouinziallaudtag nicht einzelne bestimmte Bewilligungenselbst be¬
schließt, die Geldmittel nach Maßgabe des Bedarfs für die einzelnen Provmzialstraßen.

8- 11-
Zur Vorbereitung der Beschlußnahme über die Vertheilung der Fonds theilt der Ober-Prä¬

sident dem Provinzial-Vcrwaltungsrathefür jedes der betreffenden Jahre cine'Nachweisung der von den
Bczirks-Rcgicrungen für die Instandsetzungund Unterhaltung der einzelnen Provinzialstraßenbeantragten
Verwendungenmit, unter Bezeichnung derjenigenAnträge, welche nach deu Bedürfnissen des Verkehrs
als zur Berücksichtigungbesonders geeignet erscheinen.

8- 12,
Der von dem Provinzial-Vcrwaltuugsrathe festgestellteVcrthcilungsplan für das nächst¬

folgende Jahr wird dem OberPräsideutcu zeitig vor dem Jahresschlüsse zugestellt. Auf Grnnd dersel¬
ben ordnet der Ober-Präsident die Ausführung der Arbeiten durch die Vczirks-Regicruna.cn an un d
überweistdenselben zur Verausgabung die hierzu aus dem Provinzialstraßenfondsbewilligten Summen.
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Den Bezirks - Regierungen verbleibt die Verwaltung und Beaufsichtigungder Provinzial^
straßen. Sie bedienen sich dazu der Staatsbaubeamten, welche die Aufsicht über die Provinzialstraßen
nach den ihnen für die Staatsstraßen ertheilten Dienstanweisungenführen.

Inglcichcn werden die Chaussee-Aufseher von den Vezirks-Regierungcnnach den für die An¬
stellung unmittelbarer Staatsbeamten geltenden Vorschriftenauf Kosten der Provinz angestellt und
pensionirt,jedoch bedarf es zu einer Vermehrung des bisherigenaus den Vczirksstraßcnfondsbesoldeten
und auf die Provinz übergehenden Straßenbau-Personals der Zustimmung des Provinziallandtages.
Derselbe hat auch über das Maß der zu bewilligenden Dienstcinuahmcnund über sonstige den Provin-
z'alstraßenfondsberührendeBedingungender Anstellung zu beschließen.

Ergicbt sich während der Zeit, wo der Provinziallcmdtagnicht versammeltist, ein dringen¬
des Bedürfniß zur Vermehrung des Straßenbau-Personals, so ist der Provinzial-Verwaltungsrath
ermächtigt,vorbehaltlich der nachträglichen Genehmigungdes Provinzial-Landtages die erforderlichen
Straßen-Aufseherinterimistisch anzunehmen, und ihnen für ihre DienstleistungenentsprechendeRemu-
ercttioncn zu gewähren, welche jedoch die in dem Finanz-Etat für die betreffenden Beamten bestimmten

"iensteinnahmennicht übersteigen dürfen.
8> 14.

, Dem Provinzial-Lcmdtagcsteht das Recht zu, die Verwaltung der Provinzialstraßendurch
lerne Organe zu tontrolircn und etwaige Erinnerungen darüber zur Kenntniß des Ober-Präsidentenzn
b"ngen und event, weiter zu verfolgen.

Auch ist über'sämmtlicheim Vorjahre aus dem Provinzialstraßen fonds stattgehabteVerwen-
ungen dem Provinzial-Verwaltungsrathe alljährlicheine Uebersicht durch den Ober-Präsidentenmitzu-
hesten, außerdemdie Einsichtvon den Bau Rechnungen zu gewähren.

§. 15.
Das Regulativ vom 17. September ^1855 wird hierdurch aufgehoben

^ Bei der Abstimmungüber das vorstehendeRegulativ im Ganzen wurde dasselbe mit 11 gegen
Stimmen angenommen.

Die einzelnenBestimmungen desselben geben nun noch zu folgenden wenigen BemerkungenAnlaß.
. Die Regierungsvorlagewill die Verschmelzung der bisherigen Verbände zum Provinzialstraßen-
ob „"^ ^«tivi« und I^ivis (§. 1), läßt die ersteren in den allgemeinen Fonds fließen (8- 5),

>e über die Schulden spezielle Bestimmung zu treffen und gewährt den früheren Verbändendie Zu-
Me-Nechnuugvon 4°/o ihrer Kapitalbcstände(§. 9). Diese Bestimmungensind gestrichen worden und
">ur in §. tt ew drittes Alinea hinzugefügt,welches das Verbleibenvon Kapitalvermögenund Schuld
" den einzelnen Bezirken als Eigenthumprinzipiell aussprichtund für deren Verwendungresp. Til-

AlNg bestimmte Vorschriften aufstellt. In §. 11 erschien die Bewilligungaus eigener Initiative des
nicht angemessen, weshalb das zweite Alinea gestrichenwurde. Die

. rigm Aenderungender Vorlage, soweit sie nicht lediglich die Fassung betreffen, ergebensich aus der
zwischen erfolgten Gestaltung der provinzialständischen Verwaltungs-Organe.
^ Dem hohen Landtage wird daher das aus der Ausschußbcrathung hervorgegangene vorstehende
Regulativzur Annahme empfohlen.

Düsseldorf, den 23. September 1872.

M I. Ausschuß.
Graf Veissel, Vorsitzender. Fr. Broich. Baron v. Lomsenthal. Schult. Dr. Wurzer.
las Hoensbroech. Berger. v. Handel, v. Bönninghausen. Frhr. v. Solemacher. Reusch.

Bachem. W. v. Eynern. Gemünd. v. d. Mosel.
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Separat - Votum

Separlltvotum gegen
die Nildung eines
Prooinzialstraßen-

Fonds.

der unterzeichnetenMitglieder der Minorität des I. Ausschusses, betreffend die
Bezirlsstraßenfonds.

Die Minorität des Ausschusseskann der Vorlage, betreffend die Vereinigungder in der
Rheinprovinzbestehenden Bezirksstraßenfondszu einem Provinzialstraßenfonds,ihre Zustimmung nicht
ertheilen, indem sie von folgenden Erwägungen ausgeht:

1. Diese Vereinigung führt eine bedeutende Venachtheiligung einzelner Wegebezirke herbei.
Insbesondere ist solches hinsichtlichderjenigendes RegierungsbezirksDüsseldorfder Fall.

Laut vorgelegter Uebersicht besitzen diese Letzteren nur eine Länge von W^^<>„ Meilen Be¬
zirksstraßen,gegenüber einer Gcsammtlängealler Straßen von 475 2 Vio» Meilen, also nur circa 20"/«,
derselben, wogegen sie im Falle der Vereinigung der F»nds mit Steuerbcischlägen von 2,303,349 Thlrn-
gegenüber der gcsammtcn Steuechuume der Provinz uou 6,198,811 Thlrn. mit 3?^, derselben belastet
würden.

Die beabsichtigte Beseitigung der bisherigen ungleichmäßigen Belastung der ein¬
zelnen Theile würde also nicht erreicht, sondern factifch nur in anderer Weife in eine ebenso große
Ungleichmäßigkcitumgewandelt,und zwar insbesonderezum Nachtheile der beiden Wcgebezirke Düssel¬
dorf, und im Gegensatz zu denjenigen Grundbestimmungen,welche in dem Regulativ vom 17, Septem¬
ber 1855 für die Verwaltung der Bezirlsstraßenfondsder Rheinproviuz beibehaltenworden sind, in¬
dem der 8- 2 dieses Regulativs sagt: „Die zu bildendenresp, bestehenden Fonds werden getrennt
für jeden im §. 1 genannten Bezirk verwaltet,"

Die Vereinigung wäre alfo eine Neuerung anf Kosten des einen und zum Vortheildes
anderen Theiles der Steuerpflichtigen,welche unfcrcr Ausicht nach weder mit dem Rechte noch mit der
Billigkeit in Linklang zu bringen ist, und die Gleichmäßigkeit der Belastung nicht herbei¬
führen würde.

2. Die Vereinigung ist aber auch nicht erforderlich, um das fegeusreicheFortbestehen
dieser Iustitute auf die Dauer zu sichern, indem feit Zusammenlegungder beiden Bezirke des Regie¬
rungsbezirksCöln, die Lebensfähigkeit aller Einzelwegebczirke gesichert ist und dieselben mit einer ein¬
zigen Ausnahme sogar mehr oder minder ansehnliche Fondsbeständebesitzen.

3. Die Vereinigung trägt sodanndie Gefahr in sich,
». daß durch sie eine übermäßigeVermehrung der Straßen durch das Bestrebenhervorgerufen

wird, möglichst viele kleine, den durchgehenden Verkehr nicht vermittelndeStraßen zur
Aufnahme in den allgemeinenStraßcnfonds gelangen zu lassen, insbesondereauch aus den
Theilen der Provinz, welche in Folge der Vereinigungeinen geringerenProzentsatzals bis'
her beitragen würden; und

d. daß die Unterhaltung der Straßen nicht mehr mit'derjenigen Oeconomie stattfinden
dürfte, welche bisher die finanzielle Lage der einzelnen Bezirke mit zu berücksichtigenhatte.

Insbesondere ist vorauszusehen,daß Straßen, welche durch übergroßeBelastung von indu¬
striellen fuhren erfahrungsuiäßignur durch enorme Kosten in einem fahrbaren Zustande zu erhalte»
find, die Ausgaben des Provinzialstraßenfondsbedeutenderhöhen würden.

Der hohe Landtag hat schon im vorigen Jahre die Vorlage eingehend und gründlich geprüft,
ist aber zu der Ueberzeugungund zu dem Beschlussegekommen, dieselbe mit großer Majorität abzu¬
lehnen. Neue, für die VereinigungfprechcndeMomente find feitdemaber nicht hervorgetreten,viel-
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wehr ist durch die Beseitigungder übelen momentanenLage des ostrheinischen Kölner Bezirks das we<
sentlichste der angeführtenMotive geschwunden.Es ermangelt deshalb um so mehr in dm Augen der
Unterzeichnetenjedweder Begründung, das alte bewährte System unserer Bezirksstraßen-Bau-Verwal¬
tung umzugestalten, und Grundsätzen zu entsagen, zu deren Äufrechthaltungdie hohe Königliche Re¬
gierung selbst noch den vorletzten rheinischen Provinzial-Landtagaufforderte,indem sie die Deckung der
Kosten für die neuen Irrenanstalten durch allgemeine Besteuerungder Provinz nicht genehmigte,
sondern die Aufdringung dieser Kosten durch die einzelnen Regierungsbezirkenach Maßgabe
ihrer Betheiligung für Recht erkannte, und dabei auf die gleichartige Aufbringungder Kosten
^er Unterhaltungmehrerer' Provinzialcmstaltcn,z. B. des Landarmenhausesin Trier, der Arbeitsanstalt
m Nrauweiler, und der Vezirkßstraßen besonders hinwies!

(Siehe Landtags-Abschied vom 12. März 1868 und Erlaß des Herrn Ober-Präsidenten
vom 4. März 1868, auf sol, 7 und 85 der gedruckten Verhandlungendes 19. rheinifchen
Provinzial-Lcmdtages.)
Der hohe Landtag pflichtetedurch feinen Beschluß diesen Grundsätzen und Anschauungen

völlig bei.
Der gegenwärtige Zeitpunkt ist aber für eine solche, das Hauptprinzip der Bezirksstraßen

ganzlich verlassende Umgestaltung durchaus nicht geeignet; denn Angesichts der längst verheißenen und
gemäß den Verhandlungenim Hause der Abgeordneten in nicht mehr ferner Zeit zu gewärtigenden R e-
^ganisationder Provinzialv er tretung kann es nicht opportun erscheinen,vorher noch
Wit einer so bedeutenden Umwandlungeines alten und bewährten provinziellenInstituts vorzugehen.

Die unterzeichneten Mitglieder der Minorilät des Ausschusses stellen aus diesen Gründen den
Antrag:

„Der hohe Landtag wolle beschließen,der vorgeschlagenenZusammenlegungder einzelnen
Nezirksstraßenfondszu einem Provinzialstraßenfondsnicht zuzustimmen."

Düsseldorf, den 20. September 1872.

W. von Eynern. Graf von Hoensbroech. Berger. Broich. von Noenninghausen.

Auszug
aus dem

Protokolle der siebentenSitzung des Zl. NheinischenVrovinzial-Landtages.

Verhandelt in der Aula der Realschule zu Düsseldorf am 26. September 1872.

Der Marschall eröffnetum 11 Uhr die Sitzung.
Das Protokoll der 6. Sitzung wird verlesen und genehmigt.
Das Protokoll der heutigenSitzung führt der AbgeordneteGymnrch.
Der Marsch« ll: Wir treten in die Tagesordnung em: Du Vereinigung der in der Rhem-

provinzbestehenden Nezirksstraßenfondszu einem Provinzialstraßenfonds.

Auszug «ms dem
Protokolle der 7.

Sitzung.
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Von dem Abgeordneten Eontzen und Genossen wird beantragt, diesen Gegenstandvon der
heutigen Tagesordnung abzusetzen, indem der gedruckte Bericht erst heute Morgen zur Vertheilung
gelangt sei.

Die Versammlungerklärt sich jedoch für die sofortigeBerathung und es erstattet demnächst
der Abgeordnete v. d. Mosel den Bericht. Derselbe lautet:

«Zufolge Allerhöchste!!Lcmdtags-Abschicdes vom 4. September d. I. acl I, 3 und Nro. I
des Allerhöchsten Propositions-Dekretcsvon demselben Tage ist den zum 21, Rheinischen Provinzial-
Landtage versammeltenStänden der Entwurf eines Regulativs, betreffenddie Vereinigung der in der
Nheinprovinzbestehenden Bezirlsstraßeufondszu einem Provinzialstraßenfonds, welches in der vorig¬
jährigen Landtags-Diät die Zustimmung der Stände nicht gefunden hatte, zur abermaligen Prüfung
und Beschlußfassung überwiesen wurden.

Die Sachlage hat inzwischen insofern eine Aenderungerfahren, als dem Beschlusseder Stände
vom 14. Juli pr., wonachdie Unterhaltung der Bezirksstraßenim oft- und wcstrheinischen Theile des
RegierungsbezirksEöln bis auf Weiteres gemeinschaftlicherfolgen soll, und außer den zur Unterhaltung
der Straßen der beiden bisherigen Bezirke erforderlichen Steuerbcischlägcnim seitherigenostrheinischen
Bezirke des RegierungsbezirksCöln noch besonders3 Prozent zur Tilgung seiner jetzt vorhandenen
Schulden erhoben werden sollen, - die Allerhöchste Genehmigungzu Theil gewordenist.

Unverkennbarinbolvirt diese beschlossene Zusammenlegung zweier bisher getrennter Bezirke
bereits ein Verlasse»des Prinzips, welches die ablehnende Majorität des Vorjahres geleitet hat und
steht dieselbe im Widersprüche mit den Motiven, auf welche zufolge der Adresse vom 12. Juli pr. jene
Ablehnunggestützt war.

Eines der hauptsächlichstendieser Motive war, daß es rechtswidrigsei und für unbillig gehalten
werden müsse, wenn nicht nur die angesammelten Baarbestände, sondern auch die ausgebauten Straßen
in Folge der Verschmelzung der Nezirksstraßenfondszu einem Provinzialstraßenfonds den bisherigen
Straßen-Verbänden als Eigenthum entzogen würden. In Bezug auf die zuletzt genannten Vermögens-
Objecte dürfte jedoch übersehen sein, daß mit den Straßen auch zugleich die Unterhaltung derselben auf
den Provinzialstraßenfondsübergehtund daß der Begriff des Eigenthums an einer öffentlichen Straße
als solche von der Unterhaltungspflichtin Bezug auf dieselbe unzertrennlichist. (Vergl. bürgert.
GesetzbuchArt, 53«,)

Dagegen erkannte der Ausschuß— auch in seiner gegenwärtigen Zusammensetzung — die
wohlbegründeten Dispositions-Nechteder bisherigen Bezirke auf die von ihnen angesammelten Kapitalien
einstimmigan, und glaubte ebenso, jedem Bezirke die von ihm gemachten Schulden zur alleinigenTil¬
gung überlassen zn müssen. Er erklärte sich daher von vornherein gegen den Vorschlag in 8- 1 des
Entwurfs, wonach die projcctirte Vereinigung „mit ^.otivil, und I^sivis" zu Stande kommensoll.
Insbesondere erwog er auch, daß einer solchen Vermischungselbständiger Vermögens-Objecteresp, der
Hingabe specieller Activbestände kein genügendes Acauiualeut geboten werde durch die Bestimmungim
8- !> des Entwurfs, inhaltlichderen den Kapital besitzendenVerbändenbei Aufbringungihrer künftigen
Beträge 4«/, ihres früheren Aktivoesitzes zu Gute kommen sollen. Denn hierbei würden, abgesehen von
der ganz unmotiuirten Mitübernähme fremder Schulden,diese Verbände auf doppelte Weise in der Dis¬
position über ihr Eigenthum rechtswidrigbeschränkt, indem ihnen sowohl eine höhere Verwerthung ihrer
Kapitalien als zu 4°/c, wie auch der Angriff der Substanz derselben entzogen bliebe.

Diese Erwägungen lagen im Wesentlichen schon dem vom vorigjähngen II. Ausschusse dem
Landtage zur Aunahme empfohlenen, von diesem aber abgelehntenamendirten Entwürfe (Verhandlungen
des 20. Rhein. Prov. Landtages S. 55 und folgende)zu Grunde. Es mußte den gegenwärtigen
Ausschuß daher zunächst die prinzipielle Frage beschäftigen,ob er ungeachtet der damaligen Ablehnung
durch das Plenum die in Rede steheude Vereinigungder einzelnenVezirksfondsin einen Prouinzialfonds
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jetzt im Allgemeinen befürwortenwolle, vorbehaltlich der Prüfung und event. Abänderung der Regie-
rungs-Vorlcigein ihren einzelnen Bestimmungen? — Diese Frage wurde mit 11 gegen 6-Stimmen
bejaht.

Die verneinende Minorität - hauptsächlich gebildet von Abgeordneten aus dem Düsseldorfer
Regierungsbezirk— war jener Vereinigung entgegen (und hat ihre abweichende Ansicht durch das diesem
Referate angeschlosseneund heute übergcbene Separat-Votum näher zu begründen gewünscht),

weil durch sie die erstrebte Gleichmäßigkeit der Belastung in der Provinz doch nicht
erreicht werden, die Ungleichheit vielmehr in anderer Weise zum Nachtheileeinzelner
Bezirke,besonders des Düsseldorferfortdauern würde;
weil auch ohne jene Umgestaltungin der angegebenen Richtung die Lebensfähigkeitdes
segensreichen Instituts der Bezirksstraßenfouds gesicherterscheine,indem die Mehrzahlder
Verbände vermögend sei, dem stark bedrängten ostrheiuischmTheile des Regierungsbezirks
Eöln aber die geeignete Hülfe durch den unterm 3. Januar c. Allerhöchstbestätigten
Lcmdtagsbeschluß vom 14. Juli pr. bereits geworden sei; ferner weil er von qu. Cen¬
tralisation der Verwaltung eher eine Verschlechterung als Verbesserungiu Bezug auf
die Vertretung der Interessen der Betheiligtenglaube erwarten zu müssen;
endlich, weil es inopportun erscheine, an dem historischen, sich in vielen Beziehungen
bewährt habenden und jüngst noch bei Errichtung der 5 Provinzial-Irrcn-Anstaltcn von
der Stcilltsregicrung anerkannten Prinzipe der Spezial-Betheiligungeinzelner Bezirke an
Provinzial-Anstalten in einem Augenblickezu rüttelu, wo eine nene Organisation der
Prouinzial-Vcrtretung im Werke sei, deren baldiges Zustandekommennach den letzten
Verhandlungenim Abgeordnetenhauskaum zweifelhaftsciu könne.

Die Majorität des Ausschusses konnte durch die vorstehenden Gründe iu ihrer Ueberzeugung
nicht erschüttert werden, nach welcher eine Vereinigung der seither nach Bezirken getrennten Straßen-
Verwaltungen zu einer einzigen provinziellenallein geeignet ist, die ordnungsmäßigeInstandhaltung
aller rheinischen Bezirksstraßeuzu verbürgen und dadurch dem gcmeinsameu Vcrkchrs-Intercssefür alle
-theile der Provinz iu befriedigenderWeise zu genügen. Ebensowenig vermochtesie anzuerkennen, daß unter
ber Voraussetzung,daß die Activa und Passiva den bisherigenVerbänden (oder vielmehr nach deren
Aufhebung als Corporatioueu den einzelnen beteiligten Bewohnern in denselben)als Guthaben resp.
Schuld verbleiben,durch jene Vereinigung irgend einem Theile der Provinz ein Unrecht zugefügt oder
^uch nur eine Unbilligkeit zugemuthetwerde, indem jedes Gemeinwesenohne gewisse Beschränkung des
Individuums undenkbarsei und der Einzelne sich dem Ganzen unterwerfenmüsse, wenn von einer nutz¬
baren Zusammenwirtuugverschiedener Kräfte überhaupt die Rede sein solle.

Die projcctirte Vereinigungwerde unter allen Umständenfür das Gemeinwohleine segens¬
reiche sein, obschon eine ganz gleichmäßige Belastung aller Theile der Provinz Angesichts der durch eine
langjährigeVergangenheitgeschaffenen Verschiedcnartigteit der finanziellenZustände, wenn überhaupt, sich
wir allmählich in ferner Zukunft erreichen lasse, und ein günstiger Erfolg der dahin gerichteten Bestre¬
bungen erst dann zu erwarteu stehe, wenn es den verschuldeten Bezirken durch größereuud nachhaltige
"Ustrcngungengelungen sein werde, sich ihrer Passiva zu entledigen.

Der Ausschuß war ferner der Ansicht, daß, obschon der Zeitpunkt des Zustandekommens einer
neuen Proviuzial-Ordnuug für die Rheiulcmde noch ungewiß sei, dieses doch nicht hindere, schon jetzt mit
er ProjectirtenUmgestaltungvorzugehen, und lehnte demgemäß einen von der Miuorität ciugcbrachteu
«trag, dem Landtage die Aussetzung der Beschlußfassung über die Vorlage zu empfehle», mit 10 gegen

^ Stimmen ab."

Auf den Autrag des Abgeordneten,Grasen von Hoensbroech wird auch das Zcparai-
"otum der Miuorität verlese«.
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„Die Minorität des Ausschusses kann der Vorlage, betreffend die Vereinigung der in der
Rhcinprovinzbestehenden Bezirksstrcißcnfonds zu einem Proviuzialstraßenfonds,ihre Zustimmung nicht
ertheilen,indem sie von folgenden Erwägungen ausgeht:

1. Diese Vereinigung führt eine bedeutende Benachtheiligungeinzelner Wegebezirke herbei.
Insbesondere ist solches hinsichtlichderjenigendes RegierungsbezirksDüsseldorfder Fall.

Laut vorgelegter Ueberficht besitzen diese letzteren nur eine Länge von 5)3^ <,„ Meilen Bezirks¬
straßen, gegenüber einer Gesammtlängealler Straßen von 475^/,«« Meilen, also nur circa 20"/o der¬
selben, wogegen sie im ?valle der Vereinigungder Fonds mit Steuerbcischlägenvon 2,303,340 Thlrn.
gegenüber der gesammtcnSteucrsumme der Provinz von U, 198,811 Thlrn. mit 3?°/« derselben belastet
würden.

Die beabsichtigte Beseitigung der bisherigenungleichmäßigen Belastung der einzelnen
Theile würde also nicht erreicht, sondern faktisch nur in anderer Weise in eine ebenso große Ungleich-
Mäßigkeit umgewandelt,und zwar insbesondere zum Nachtheile der beiden Wegebezirke Düsseldorf, und
im Gegensatz zu denjenigen Grunobestimmungcn,welche in dem Regulativ vom 17. September 1855
für die Verwaltung der Bezirksstraßenfondsder Rheinprouinzbeibehalten worden sind, indem der §. 2
dieses Regulativs sagt: „Die zu bildenden resp, bestehenden Fonds werden getrennt für jeden im
ß. 1 genannten Bezirk verwaltet."

Die Bereinigung wäre also eine Neuerung auf Kostendes einen und zum Vortheil des
anderen Theiles der Steuerpflichtigen,welche unserer Ansicht nach weder mit dem Rechte noch mit der
Billigkeit in Einklangzu bringen ist, und die Gleichmäßigkeit der Belastung nicht herbei¬
führen würde.

2. Die Vereinigungist aber auch nicht erfo rderlich, um das segensreiche Fortbcstehen
dieser Institute auf die Dauer zu sichern, indem seit Zusammenlegungder beiden Bezirkedes Regie¬
rungsbezirksCöln die Lebensfähigkeit aller Einzclwcgcbezirte gesichert ist und dieselben mit einer einzigen
Ausnahme sogar mehr oder minder ansehnlicheFondsbeständebesitzen.

3. Die Vereinigungträgt sodann die Gefahr in sich,
a. daß durch sie eine übermäßigeVermehrungder Straßen durch das Bestreben hervorgerufen

wird, möglichst viele kleine, den durchgehenden Verkehr nicht vermittelnde Straßen zur Auf¬
nahme in den allgemeinen Straßenfonds gelangen zu lasfen, insbesondereaus den Theilen
der Provinz, welche in Folge der Vereinigung einen geringeren Prozentsatz als bisher bei¬
tragen würden; und

d. daß die Unterhalt«« g der Straßen nicht mehr mit derjenigen Oeconomie stattfinden dürfte,
welche bisher die finanzielle Lage der einzelnen Bezirke mit zu berücksichtigenhatte.
Insbesondere ist vorauszusehen,daß Straßen, welche durch übergroßeBelastung von indu¬

striellen Fuhren erfahrungsmäßig nur durch enorme Kosten in einem fahrbaren Zustandezu erhalten >
sind, die Ausgaben des Provinzialstraßenfondsbedeutend erhöhenwürden.

Der hohe Landtag hat schon im vorigen Jahre die Vorlage eingehend und gründlich geprüft,
ist aber zu der Ueberzeugung und zu dem Beschlussegekommen,dieselbe mit großer Majorität abzu¬
lehnen. Neue für die Vereinigung sprechendeMomente sind seitdem aber nicht hervorgetreten; viel¬
mehr ist durch die Beseitigungder übelen momentanenLage des ostrheinischen Kölner Bezirks das we¬
sentlichste der angeführtenMotive geschwunden.Es ermangelt deshalb um so mehr in den Angen der
Unterzeichneten jedweder Begründung, das alte bewährte System unserer Bezirksstraßen-Vau^Verwal-
lung umzugestalten.undGrundsätzenzn entsagen,zu deren Aufrechthaltungdie hohe Königliche Regie¬
rung selbst noch den vorletzten rheinischen Provinzial-Landtag aufforderte, indem sie die Deckung der
Kosten für die neuen Irrenanstalten durch allgemeine Besteuerung der Provinz nicht genehmigte,
sondern die Aufbringung dieser Kosten durch die einzelnen Regierungsbezirkenach Maßgabe
ihrer Betheiligung für Recht erkannte,Und dabei auf die gleichartigeAufbringungder Kosten
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5er Unterhaltung mehrererProvinzialanstalten, z. B. des Landarmenhausesin Trier, der Arbeitsanstalt
w Nrauwcilcr, nnd der Bezirtsstraßen besonders hinwies!

(Siehe Landtags-Abschied vom 12. März 1868 und Erlaß des Herrn Obcr^Präsidcnten
' vom 4, März 1868, auf fol. ? und 35 der gedrucktenVerhandlungendes 1l», rheinischen

Provinzial-Landtages.)
Der hohe Landtag pflichtete durch seinen Beschluß diesen Grundsätzenund Anschauungen

völlig bei.
Der gegenwärtigeZeitpunkt ist aber für eine solche, das Hanptprinzip der Bezirtsstraßen

gänzlich verlassende Umgestaltungdurchaus nicht geeignet;denn Angesichtsder längst verheißenen und
gemäß den Verhandluugcn im Hause der Abgeordnetenin nicht mehr ferner Zeit zu gewärtigenden
Reorganisation der P rovinzial Vertretung kann es nicht opportun erscheinen, vorher noch
nnt einer so bedeutsamen Umwandlungeines alten und bewährten provinziellenInstituts vorzugehen.

Die unterzeichneten Mitglieder der Minorität des Ausschussesstellen aus diesen Gründen
den Antrag:

„Der hohe Landtag wolle beschließen,der vorgeschlagenen Zusammenlegungder ein¬
zelnen Bezirksstraßenfondszn einem Prouinzialstraßenfondsnicht zuzustimmen."

Düsseldorf, den 20. September 1872.
W. von Ermern. Graf von Hoensbroech. Berger. Broich. von Böuninghausen.

Der Marschall eröffnet die Gcncral-Discnssion.
Abgeordneterv. Eynern: Der vorjährige Landtag habe, dem Ausschüssebeistimmend,

^>nen Beschluß dahin gefaßt, daß die proponirtc Zusammenlegungder Bezirksstraßenfondsnicht ange¬
nommen werden sollte. Neue Gründe seien seit jener Zeit nicht entstanden,im Gegentheilsei der
Hauptgrund geschwunden, denn die übcle Lage des betreffende» Bezirks habe aufgehört.

In dem Propositionsdecret Sr. Majestät werde als Mvtiu der Zusammenlegungder Zweck
'ezeichmt, das Fortbcstehendieses Instituts auf die Dauer zu sichern und die im Laufe der Zeit hcr-

^o/gctrcteucuuglcichmäßige Belastung der einzelnen Theile der Provinz in billigem Maße zn beseitigen,
, uie Gleichmäßigkeit werde aber doch nicht herbeigeführtund es sei auch nickt zu empfehlen, wegen
"ser Unglcichmäßigkeit das Bestehende, welches sich bewährt habe, zu äudcrn. Durch den Vachcm'schen

Antrag sei beschlossen worden, daß alle Institute iu der bisherigen Weise fortgeführt werden sollen,
"'^ er glaube, daß man damit in Widerspruch treten werde, weuu jetzt ein anderer Beschluß gefaßt
wurde.

AbgeordneterGraf Hoensbroech: Er erkenne Nützlichkcitsgründe überall an, soweit sie
"echt uud Eigenthum nicht verletzen. Die Bczirksstraßeuseien wohlerworbenesEigenthum der Bezirke
ilnd das Eigenthum derselben, wie es im vorigen Jahre anerkannt worden sei, bestehe heute noch wie
'tn vorigen Jahre. Auch habe er die Ueberzeugung, daß das Institut, welches eins so große Ausdeh¬
nung erhalten solle, nicht gefordert, sonderngeschädigtwerde und daß nach zehn bis zwölf Jahren die
"ezirksstraßensich nicht mehr in dem gute» Zustande befinden würden wie heute. Er bitte, wie im
"^gen Jahre so auch heute, die Vorlage z» verwerfen.

Der Abgeordnete Dr. Wu rzer hält die Verfammlungdurch die im verflossenen Jahre ge¬
pflogenenVerhandlungenin dem Grade informirt, daß sogleich zur Abstimmungübergegangen werden
"n»e, weil sonst doch nur alles Das wiederholt werden müsse, was im vorigen Jahre vorgebracht

worden sei.
AbgeordneterBachem: Es liegt keine Veranlassung zu der Befürchtungvor, daß durch

w Verewigung der Bezirksstraßcnfondszu einem Provinzial-Straßenfonds die Bezirtsstraßenin einen
MechtenZustand gerathen würden. Bei der Vereiuiguugwürde von Seiten der Kvmmissare ganz in

^'selben Weise verfahren werden, wie es jetzt der Fall sei, und die Unterfuchungan Ort und Stelle
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werde dann ebenfalls ergeben, welche Kosten aufzuwenden feien. Der Unterschied bestehe nur darin,
daß Das, was früher für den einzelnen Bezirk festgestellt worden sei, nunmehr für die sämmtlichen Be¬
zirke geschehen müsse. Das Letztere sei das Bessere, denn es trete dann mehr eine unparteiische Beur¬
theilung der Sache ein, der Verwaltungsrath und die entscheidendeBehörde werden alle Verhältnisse!
erwägen und ein gerechteres Urtheil fällen; es sei auch nicht zu befürchten, daß die Provinz im Allge¬
meinen mehr belastet werde, als Dies gegenwärtig der Fall sei. Durch ein Institut, welches allen
Kreisendiene, werde eine gleichmäßige Belastung stattfinden,und dahin sei ja das Streben gerichtet.

Der AbgeordneteWachter führt aus, daß die Vezirksstraßenvorherrschend der Industrie
und dem Handel dienen Ihre Benutzungder Straßen namentlich seitens des RegierungsbezirksDüs¬
seldorf gehe noch über die Provinz hinaus, und da sei es nicht mehr wie billig, daß die Industrie dazu
beitragen müsse.

Der Abgeordnete Berger hält die proponirtc Vereiniguzg der Bezirksstmßenfondsfür
eine Rechtsverletzung und einen Eingriff in die Eigenthumsverhältnisse. Dieses Eigenthum sei entstan¬
den auf Grund von gesetzlichen Bestimmungenund der bisherige Zustand habe sich als nützlich bewährt.
Die Majorität selbst erkenne an, daß hier eine Rechtsverletzung vorliege, und er könne dem Antrage
nicht zustimmen.

AbgeordneterFreiherr von sey kam: In Bezug auf den Ncchtsstandpunkttheile er die
Ansicht des Vorredners und habe er sie immer getheilt. Er gehe von der Ansicht aus, daß eine Ver¬
einigungder einzelnen Theile Wohl möglich sei, wenn die Repräsentanten,wie Dies in Cöln geschehen,
eine solche Vereinigung herbeiführen. Er erlaube sich, dieses Prinzip vorzuschlagen, wenn eine solche
Vereinigung der einzelnen Bezirkemit Zustimmung derselben erreichtwerden könne. In diesem Falle
habe er nichts dagegen zu erinnern, aber über fremdes Eigenthum zu verfügen,dazu würde er sich unter
keiner Bedingung verstehen.

Der AbgeordneteSchröder bemerkt thatsächlich,daß der Regierungsbezirk Düsseldorf in
Bezug auf die Ausdehnungder Bezirksstraßenbesonders begünstigtsei.

Der Abgeordnete Graf Neffelrode: Der Regierungsbezirk Düsseldorf fei nicht allein be¬
günstigt durch Staatsstraßen, er sei auch wesentlich begünstigtdurch Eisenbahnen.

Der Abgeordnete Dr. Engels erklärt sich für den Antrag der Kommission und sucht aus¬
zuführen, daß Das, was der Abgeordnetevon Leykam in Bezug auf die freiwilligeVereinigungder
beiden Bezirkeerwähnt habe, nicht zutreffe.

Der Abgeordnete vom Brück glaubt ein neues Moment gegen die Vereinigungdarin zu
finden, saß der RegierungsbezirkDüsseldorfim Verhältniß zu den übrigen Regierungsbezirken durch die
Dcichschaucn belastet werde.

AbgeordneterContzen: In der Regierungs-Vorlage wie in dem Referate sei anerkannt
worden, daß es ein Unrecht sei, Das, was den einzelnen Bezirken gehöre, in den allgemeinenTopf der
Provinzial-Verwaltung zu werfen. Das Vermögenbestehe vorzugsweise in der Menge der ausgebauten
Bezirksstraßen. Diejenigen Bezirke auf dem linken Nheinufer, die früher der französischen Herrschaft
unterworfen gewesen, hätten seit achtzig Jahren die Beiträge zu den Straßen geleistet, während die
anderen Bezirke erst seit dem Jahre 1855 Beiträge gezahlt haben. Der RegierungsbezirkAachen besitze
in den Bezirksstraßenein großes Vermögen und wenn nun ein Bezirk, der feine Straßen vollständig
ausgebaut habe, einem anderen Bezirke helfen folle, der dies nicht gethan habe, fo fei dies eine voll¬
ständigeVcrmögcns-Confiscation. In dem Nachweife sei ein großer Fehler enthalte», daß man den
Zustand ins Auge gefaßt habe, wie er heute bestehe. Wenn man nun beispielsweise den Regierungs¬
bezirk Trier annehme,der die größte Mehrzahl von Vezirksstraßenauszuweisenhabe, so würde dieser
nicht leicht in die Lage kommen, noch neue Straßen zu bauen, wohl aber werde er in die Lage gerathen,
wenn die Vorlage angenommenwürde, daß er für andere Bezirke bezahlen und einen bedeutend höhern
Beitrag leisten müsse. Redner weist darauf hin, daß die Irrenhäuser zwar auch unter der Provinzial-
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Verwaltung ständen, daß aber doch in der Weise eine Trennung stattfinde, indem sie auf Kosten der
Regierungsbezirke gebaut würden. Er möchte warnen, daß man sich nicht zu der Ansicht verleiten lasse,
baß künftig nur 6V2 °/„ Beischläge zu leisten feien.

AbgeordneterSchröder: Der Herr Borredner sei von irrigen Voraussetzungenausgegangen
und dadurch zu einem falschen Schlüssegelangt. Derselbe nehme an, als habe der ostrheinischeTheil
Mher nicht gebaut, dies sei aber nicht der Fall, denn derselbe habe in weit kürzerer Zeit Dasselbe
bauen müssen, wofür die anderenBezirke80 Jahre Zeit gehabt hätten. Aus diesem Grunde werde auch
die Befürchtung,daß nun künftig mehr als 6^°/« gezahlt werden müssen, nicht zutreffen,weil eben jetzt
nur noch zur Unterhaltung der Straßen beizutragensei.

Der AbgeordneteBachem wendet sich gegen die Ausführungendes Abgeordneten vom Brück,
wdem er bemerkt, daß die Rheinstrom-Rcvaraturenalle diejenigenBezirke treffe, die den Rhein begrenzen.
Dem Abgeordneten v. Leykam gegenüber bemerkt Derselbe, daß das Abwarten einer freiwilligen Ver-
ünigung die Sache in weite Ferne schiebenwürde. Im vorigen Jahre sei der oft- und westrheinische
Theil des RegierungsbezirksKöln keineswegs vollständigeinig gewesen. Die Straßen dienen dem all¬
gemeinen Verkehr und sind als Allgemeingutzu betrachten.

Der Abgeordnete Contzen macht darau^ aufmerksam,wenn Das richtig sei, was der Herr
Vorrednervon dem Allgemeingut der Straßen behauptet, so werde man künftiggar keine Gemeindewcge
wehr haben.

AbgeordneterFreiherr Felix v. Loö: Etwas Neues ^sei eigentlich nicht angeführtworden,
"ur das eine Motiv habe man vorgebracht, daß im vorigen Jahre das Rechtsprinzipbereits durchlöchert
""den fei und daß man nun auf demselben Wege fortschreiten könne.

Wenn man im vorigen Jahre einen Beschluß gefaßt habe, der mit dem bestehenden Rechte
NW harmonire, so mü,se man den Einklang wieder herzustellensuchen. In Bezug auf das aus den
Unterhaltungskosten des Rhcinstromes hergeleitete Argument schließt Redner sich den Anschauungen des
Herrn vom Brück an.
n. Der Marschall schließt diej General-Discussionund verliest den eingegangenen Antrag des
abgeordneten,Grafen Hoensbroech:

„Die hohe Versammlungwolle beschließen, die Entscheidung der vorliegenden Frage
zu vertagen, bis die Centralverwaltung vollständigorganisirt sein wird."

Der Marschall erklärt, die Vorlage sei eine Königliche Proposition und müsse durchbe-
"then werden.

Hierauf wird in die Special-Discussion eingetretenund wird der §. 1 von dem Referenten
^lesen: ,,

§.1.
Die seither nach dem revidirten Reglementvom 1?. September 1855 verwaltetenBezirls-

^aßenfonds der Nheinprovinz werden vom 1. Januar 1873 ab, mit Ausschlußdes für den Kreis
-Metzln bestehenden Fonds, zu einem Provinzialstraßenfondsvereinigt.

Von diesem Zeitpunkteab wird die Unterhaltung derjenigen Straßen, welche bisher für Rech¬
nung der fortan vereinigten Bezirlsstraßmfonds unterhalten worden find, von der Provinz übernommen.

Die von der Provinz zur UnterhaltungübernommenenBezirksstraßenheißen fortan Provin-
Wlstraßen.'!?

Nach einer kurzen Debatte über das Eigenthum an den Straßen, über deren Ausbau und
"Nterhaltungspflichtwird die^Debatte geschlossen, auf namentlicheAbstimmung über §. 1 angetragen
und diese vorgenommen.
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Es haben 33 mit Ja, 39 mit Nein gestimmt.
Es haben gestimmt

mit. Ja die Herren:
Aldringen
Vachem
Graf v. Veissel
Böcking
Nremig
Cäsar
Dick
Dr. Engels
Freiherr von Frentz
Freiherr v. Fürstenberg-Borbeck
v. Handel
Horst
Iagcnberg
Kretz
Küchen
Freiherr Clemens v. Loö
v. d. Mosel
Graf v. Nesselrode
v. Recum
Reusch
Richter
Rohr
Se. DurchlauchtFürst Salm
Schlachter
Schmidtborn
Freiherr v. Solemacher
Schröder
Schult
Trapp
Wachter
Se. Durchlaucht Fürst zu Wied
Freiherr v. Wulffen
Dr. Wurzer

Hierauf wird die namentliche Abstimmung
vorgenommen.

Der §. 1 derselben lautet:

mit Nein die Herren:
Baum
Necker
Berger
Böninger
v. Nönninghausen
Freiherr v. Bourscheidt
Broich
vom Vruck
Contzen
Cremer
Freiherr v> Gerde
v. Eynern
Gemünd .
Graf v. Vollstem
Gymnich
v. Heister
Hirschbrunn
Holthaus
Graf v. Hoensbroech
Graf v. Hompesch
Ianscn
Kockerols
Lambertz
Lange
Lavreysen
Freiherr v. Leylam
Freiherr Felix v. Lo«
Maas
Müller
Freiherr v. Mylius
Dr. Noeggerath
Paulssen "
Pferdmenges
Ringel
v. Ruus
Freiherr v. Schirp
Se. DurchlauchtPrinz Albrecht zu Solms
Freiherr v. Spies-Büllesheim
Schüler

über 8- 1 der Regierungs-Vorlagebeantragt und



„Die seither nach dem revidirten Reglementvom 17. September 1855 verwaltetenBezirks«
ftraßenfonds der Rheinprovinz werden vom 1. Januar 1871 ab, mit Ausschlußdes für den Kreis
Wetzlar bestehenden Fonds, mit Activis und Passivis zu einem Provinzialstraßenfondsvereinigt.

Von diesem Zeitpunkte ab wird die Unterhaltung derjenigen Straßen, welche bisher für
Rechnung der fortan vereinigtenBezirlsstraßenfonds unterhalten worden sind, von der Provinz über¬
nommen.

Die von der Provinz zur Unterhaltung übernommenenBezirksstraßenheißen fortan Provin¬
zlaistraßen."

Bei der namentlichen Abstimmunghaben 27 mit Ja und 43 mit Nein gestimmt.
Es haben gestimmt

mit Ja die Herren:
Aldiingen
Bachem
Graf v. Beissel
Nöcking
Caesar
Dick
Dr. Engels
Freiherr von Frentz
Freiherr v. Fürstenberg-Loersfeld
v- Handel
Horst
Iagenberg
Kretz
Küchen
Graf v. Nefselrode
v> Recum
Reusch
Richter
Rohr
Schlachter
Schmidtborn
Schröder
Schult
Trapp
Nachter
Freiherr v. Wulffen
Dr. Wurzer

mit Nein die Herre«:
Baum
Becker
Berger
Vönninger
von Vönninghausen
Freiherr von Nourscheidt
Bremig
Vroich
vom Brück
Contzen
Cremer
Freiherr v. Eerde
von Eynern
Freiherr von Fürstenberg-Borbeck
Gemünd
Graf von Goltstein
Gymnich
von Heister
Hirschbrunn
Holihaus
Graf von Hoensbroech
Graf von Hompesch
Iansen
Lambertz
Lange
Lavreysen
Freiherr v. Leykam
Freiherr Felix v. Lo8
Maas
v. d. Mosel
Müller
Freiherr von Mylius
Dr. Noeggerath
Paulssen
Pferdmenges

o»



36

mit Nein die Herren:
Ringel
v. Ruys
Freiherr v. Schirp
Freiherr von Solemacher
Se. DurchlauchtPrinz Albrecht zu Solms
Freiherr v. Spies-Büllesheim
Schüler
Se. DurchlauchtFürst zu Wied.

Der Mars chall erklärt, daß in Folge des Resultats dieser Abstimmungdie weitere Bern«
thung der Vorlage überflüssig sei.
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V. Adressen, die ständischenPetitionen betreffend.

Nro. 2.

Düsseldorf, den 24. September 1872.

All erdurchlauchtigster, Groß mächtigster Kaiser und König!
Allergnädigster Kaiser, König und Herr!

Die treugehorsamstenStände des 21, Rheinischen Provinzial-Landtageshaben in Gemäßheit Nachtrag
?es §. 10 des unterm 27. September 1871 Allerhöchst genehmigten Regulativs für die Organisation '"s"atto d«
der Verwaltung des provinzialständischenVermögens und der prooinzialständischen Anstalten m der ^"'^Socktat!
Meinprovinz das Regulativ der Rheinischen Provinzial-Feuer-Socictät vom l. September 1852 zum '
Zwecke des Uebergangs der oberen Leitung der Societät in die ständische Verwaltung ihrer Berathung
unterzogen, und in einem Nachtragezu diesem Reglementder Societät die dahin gehenden, erforder-
uchen Aenderungen zusammengefaßt.

Die treugehorsamstenStände erlauben sich, unter Bezugnahmeauf den Inhalt dieses m der
Anlage erfolgendenNachtrags, Euer Majestät die Allerunterthänigste Bitte vorzulegen, diesem Nachtrage
"e Allerhöchste Genehmigungzu Theil werden zu lassen.

In tiefster Ehrfurcht lc.

Nachtrag
zu dem

revidirten Reglementfür die Rheinische Provinzial-Feuer-Societiit

vom 1. September 1852.

Art. I.

Der Schlußsatz des 8. 29, die U. 31, 34. 35. 64. 65. 71. 75. ??. 80. 81. 96 101. 103.
^ und 105 des revidirtcu Reglements für die RheinischeProvinzial-Feuer-Societat vom 1. L-eptem«
"" 1852 (Gesetz-SammlungSeite 653 ff), werden aufgehoben.

An Stelle derselben treten folgende Bestimmungen:

Z. 29. Schlußsatz.
Ausnahmsweise tonnen Gebäude, welche durch innere Bauart und Benutzungswnse eme

außergewöhnlich geringe Feuersgefahr darbieten, auf den Antrag des Versicherten nach dem Ermessen
d°r Societäts-Direction anstatt in die nach der sonstigen Beschaffenheit, Lage und Benutzungbedmgte
"ersicherungs-Klassein die nächst vorhergehende Klasse aufgenommenwerden.

§. 31.
. Ist der Eigenthümer eines Gebäudes mit der Bestimmung der VersicherungsklasseSeitens
°" Provinzial-Feuer-Societäts.Dircction zufrieden, so hat es dabei sein Bewenden; null er sich der¬
ben'aber nicht unterwerfen, so steht ihm der Weg des Rccurscs an den Provinzial-Verwaltungs-
"ath zu.
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§. 34.
Die Klasfen-Eintheilungund das Beitragsverhältniß der verschiedenen Klassen sollen von Zeit

zu Zeit mit Hülfe der inzwischengesammelten Erfahrungen einer neuen Prüfung durch den Provinzial-
Landtag resp, den Provinzicil-Verwaltungsrathund das Resultat derselben Unserer Genehmigung unter¬
worfen werden.

§. 35.
Es soll aus den Ucberschüssenan ordentlichen Beiträgen ein eisernerBestand angesammelt

werden,welcher zunächst als Reserve-Fondszur Deckung künftiger Ausfälle dienen foll. Wenn dieser
eiserne Bestand bis zur Höhe des anderthalbmaligcnBetrages der Jahres einnähme an Beitragssätzen
angewachsen ist, soll eine Herabsetzung der Beitragssätzestattfindenkönnen und eine solche alsdann dem
Beschlusse des Provinzial-Landtages, beziehungsweise,wenn der Provinzial-Landtagnicht in nächster
Zeit zusammentritt,des Provinzml-Vcrwaltungs-Raths anheimgestellt sein.

§. 64.
Die obere^eitung und Verwaltung der Provinzial-Feuer-Societät führt der Provinzial-

Verwaltungs>Nathnach Mahgabe des Regulativs über die Organisation der Verwaltung des provin-
zialständischen Vermögens und der provinzialständischen Anstalten in der Rheinprovinzvom 27. Sep¬
tember 1871 (Gesetz-SammlungSeite 409), die unmittelbare Verwaltung derselben führt ein Provin-
zial-Fcuer-Societäts-Dircctor mit deu durch das Reglement der Feuer-Societäts-Direction beziehungs¬
weise dem Fcuer-Societäts-Dircctor beigelegten Befugnissen.

Die Dircction hat ihren Sitz und Gerichtsstandin der Stadt Coblenz.

§. 65.
Bei der Direction werden ein Inspcctor zur Unterstützungdes Provinzial-Feuer-Societäts-

Directors, die nöthigen Technikerund Vüreaubeamten sowie Diener nach dem für die Provinzial-
Feuer-Societäts-Direction in deren Etat näher zu bestimmenden Bedürfnisse angestellt.

Die Functionen der Feuer-Societäts-Kasfe werden durch den ständischen Kassen-Rmdcmten
geübt.

Die Fonds der Rheinischen Provinzial-Feuer-Societät sind von dem übrigen, durch die pro-
vinzialständische Verwaltung admiuistrirten Vermögen gesondert zu halten.

Zur Bestreitungdes Bureau- und Kanzlei-Aufwandesund der Ausgaben für die obere Lei¬
tung der Geschäfte durch den Provinzial-Verwaltungs-Nath, fowie für die Kasfen-Verwaltung ist aus
Societätsfonds alljährlich ein Vcrwaltungskosten-Beitragan die provinzialständische Centralverwaltung
zu zahlen, welcher durch den Provinzial-Landtag festzusetzen,nach Bedürfniß neu zu reguliren und in
dem Etat der Societät vorzusehen ist.

8- ?1.
Die sämmtlichen Beamten der Prooinzial-Feuer-Societäts-Direction (H. 65) beziehen ein

fixirtes Gehalt nach einem Etat, welcher für eine bestimmte Reihe von Jahren von der Provinzial-
Feuer-Societäts-Direction entworfen,vou dem Provinzial-Verwaltungsrathe begutachtet und vom Pro-
viuzial-Landtagefestgestellt wird.

8- 75.
Der Provinzial-Feuer-Societäts-Kasfeu-Nendantmuß eine besondere Kaution von dreitausend

Thalern Preußisch Courant in öffentlichen inländischenEffecten, welche außer Cours gesetzt werden,
bestellen.

Das Kautions-Instrument ist nebst den Effecten bei der Provinzial-Hülfstasse aufzu¬
bewahren.
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Die Kaution der Elementar-Steuer-Erheber soll so abgemessen und regulitt werden, daß sie
für sämmtliche ihnen anvertrauten Nebenfondsund also auch

Die Anstellungdes Provinzial-Feuer-Societäts-Inspectors und des Provinzial-Kassen-Ren-
bauten geschiehtdergestalt,daß der Provinzial-Feuer-Societäts-Director dem Provinzial-Berwaltungs-
rathe für jede dieser Stellen mehreregeeignete Candidaten präsentirt und letzterer dann aus ihnen ent¬
weder auf eine gewisse Reihe von Jahren (nicht unter sechs Jahre) oder nach Befindenauf Lebens-
ö«t wählt.

ß. 80.
Blos die Bestallung des Prouinzial>Feuer-Societäts-Dircctorswird von Unserem Minister

",°s Innern unmittelbar ausgefertigt und contrasignirt und von Uns Höchstselbst vollzogen. Die Be¬
gattungen des Provinzial-Fcuer-Societäts-Inspcetors und Provinzial-Kasscn-Rendcmtenwerdenvon
dem Vorsitzenden des Provinzial-Verwaltungsraths, die Bestallungender übrigen Beamten von dem
^rovinMl-Feuer-Societäts-Director ausgefertigt und vollzogen.

8- M.
Mit der Verpflichtung der Societäts-Beamten wird es überall in ähnlicher Art, wie bei

Unsern landesherrlichen Beamten gehalten. Dem Feuer-Socictäts-Director wird der Eid durch den Vor-
Mndcn des Provinzial-Verwaltungsraths, allen übrigen Beamten durch den Provinzial-Feuer-Socie-
«ts Director abgenommen.

8. 96.
Die Rechnung wird zunächst von dem Provinzial-Feuer-Socictäts-Dircctorrcvidirt und muß

Mit dessen Gutachten (oder Nevisions-Protocoll)binnen längstens sechs Monaten nach dem Schluß des
^reffenden Jahres an den Provinzial-Verwaltungs-Rath eingereichtwerden, welcher darauf die vor-
aufige Techargeertheilt, jede solche Rechnung aber dem nächsten Provinzicil-Landtagevorlegt.

Dem letzteren steht die Supcrrevision und die Ertheilung der endlichen Decharge zu.
. Auch muß alljährlich zugleich bei Ertheilung der vorläufigenDecharge der summarische In-
^u der Rechnung selbst, so daß daraus die Versicherungssummen,nach den Klassen gesondert, die

ummen der ordentlichenund resp, außerordentlichen Beiträge, die Summe der gezahlten Brandver-
Mungsgeldcr, nach Klassen gesondert,die Summe der Gehalte u. s. w. zu entnehmen sind, durch die
Amtsblätterzur öffentlichen Kenntniß gebracht und eine Ausfertigung dieser Bekanntmachung an das

"nisterium des Innern eingesandtwerden.

8, 101.
Die Provinzml-Feuer-Societäts-Kasse muß regelmäßig in jedem Monat rcvidirt, außerdem

"°er von Zeit zu Zeit, jedoch wenigstens einmal jährlich, einer außerordentlichen Revisionuuter-
""'fen werden.
. , Die ordentlichenRevisionen liegen dem Provinzial-Feuer-Societäts-Dircctor ob; außeror-
entliche Revisionen kann aber sowohl derselbe, als der Provinzial-Verwaltungs^Rathveranlassen.

8, 103.
. , Beschwerden über das Verfahren der Ortsbehörden oder Anfragen der letzteren find zunächst
" der Provinzial-sscuer-Societäts-Dircctionund weiterhin bei dem Provinzial-Verwaltungsrcithan-

zubringcn;die Beschwerden, welche über die Provinzial-Feucr-Societäts-Direction selbst anzubringen,
nd die 'Anfragen, welche von dieser zu machen sein möchten, gelangen zunächst an den Provinzial-
"Waltungs-Rath und weiterhin an den Landtag.
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8- 104.
Es muh jedoch auch jedem Provinzial-Landtagedurch den Provinzial-Verwaltungsrath ein

zu diesem Zwecke abgefaßter allgemeiner Bericht der Provinzial-Feuer-Societäts-Direction über den
Zustand der Societat vorgelegt werden, welchem dann zugleich die noch nicht dechargirten Rechnungen
(§. 96) anzuschließensind, nicht minder jederzeit der dermalen geltende Verwaltungskosten-Etat bei¬
zufügenist.

Dem Provinzial-Landtagesteht frei, sich bei dieser Gelegenheitalle Verhandlungender Pro-
vinzial-Feuer-Societäts-Direction vorlegen zu lassen und, wenn sich darin Anlaß zu Bemerkungen
findet, solche in Form der Petitionen zur Sprache zu bringen.

8. 105.
Bei Streitigkeiten zwischen der Provinzial-Feuer'Societäts-Direction und den Versicherten,

sie mögen die Aufnahme zur Versicherung, den Beginn derselben, die Festsetzung der Versicherungs¬
summe oder die Erfüllung des Verficherungs-Vertragesbetreffen, steht dem Betheiligten nach seiner
Wahl binnen einer präclusivifchen Frist von sechs Wochen nach Insinuation der betreffendenVerfügung
der Recurs an den Provinzial-Vcrwaltungs-Nath oder der Rechtsweg offen. Von der einmal getrof¬
fenen Wahl kann nicht wieder abgegangenwerden.

Wegen der Prämien ist nur der Recurs zulässig.
Art. 2.

Wo in dem Reglementdie Bezeichnung „Provinzial-Direction" oder schlechtweg„Direction"
und „Provinzial-Director" oder einfach „Director" gebrauchtist, tritt überall die Bezeichnung „Provin-
zial-Feuer-Societäts-Direction" beziehungsweise „Provinzial-Feuer-Societäts-Dircctor" an ihre Stelle.

Art. 3.

Der 8. 7 der Zusätze vom 2. Juli 1863 zum revidirten Reglement vom 1. September1852
wird aufgehoben. An seine Stelle tritt folgende Bestimmung:

8. ?.
Die näheren Bedingungen, unter welchen die Societät die Versicherung der Mobilien ge¬

währt, werden unter Genehmigungdes Provinzial-Verwaltungs-Raths von der Feuer-Societäts-Direc-
tion festgesetzt und auf Kosten der Societät bekanntgemacht.

Aenderung des
Statuts bei

Rheintschen'Movin«
M-Hülfslasse.

Nro. 3.

Allerdurchlauchtigster, Großmächtigster Kaiser und König!
Allergnädigster König und Herr!

Euer Kaiserlichen und KöniglichenMajestät treugehorsamste Stände der Nheinprovinzhaben itt
Folge des Uebergangesder Verwaltung der RheinischenProvinzial-Hülfskasfein die ständische Verwaltung
für nothwendig gefunden, daß an dem Statut dieser Kasse die entsprechendenVeränderungenvorgenommen
werden. Es sind die tztz. ?, 18, 21, 22, 24, 25 und 31.

Sie haben ferner im Interesse der Provinz beschlossen,
1) daß dem 8- 11 lit. «. des Statuts zugesetztwerde, daß Darlehne unter Verpfändung von

Obligationen der Nheinprovinz und der Kreise, sowie der Städte dieser Provinz gegeben
werden können und
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2) daß der 8- 16 des Statuts dahin abgeändert werde, daß von dem jährlichen Zinsgewinn
der Provinzial-Hülfskasseein Viertel dem Stammvermögen dieser Kasse behufs dessen all-
mäliger Vermehrung so wie zur Deckung etwaiger Verluste zugeschlagen werde, über die
anderen drei Viertel die Prvvinzialständezu öffentlichen Zwecken innerhalb der Provinz frei
verfügenkönnen, demnach die §§. 1? und 18 des Statuts aufzuheben seien.

Die Motive sind in den Anlagen enthalten.
Euer Kaiserliche und Königliche Majestät bitten die treugehorsamsten Stände, den U. ?, 11,

9l c ^ ^ ^ 25 und 31 des Statuts die Genehmigungin der anliegenden Hassung, so wie zur
Aufhebung der §§. 1? und 18 des Statuts aücrguädigstertheilenzu wollen.

In tiefster Ehrfurcht ersterben :c.

Referat,
betr. den Uebergang der RheinischenProvinzial-Hülfskasse in die ständische Verwaltung.

Referent: Schult.

Durch Allerhöchste Cabinets-Ordre vom 27. September 1852 wurde die Provinzial-Hülfskasse Uebergangder
na?"^' ^Mben ein Betriebsfonds von 400,000 Thalern überwiesen und das Statut genehmigt, Rheinischen Provin.

uch welchem die Hülfskasse verwaltet wird. Auf Grund dieses Statuts wird die Verwaltung der zi°c°Hülfskass° in die

inzial-Versammlungvon einem Landtage zum andern gewählt und das vierte Mitglied hat
Mlsskasse von einer aus vier Mitgliedern bestehenden Direktion geführt. Drei derselben werden von st«nd,sche Verwaltung
"er Pry -
er Ober-Präsident zu ernennen.

H Nach 8- 10 des Regulativs für die Organisation der Verwaltung des provinzialstänoischen
h."^"3ens muß die Verwaltung der Hülfskasse an den Provinzial-Verwaltungs-Rath übergehen. Um

>en Uebergang zu ordnen, hat der Provinzial-Verwaltungsrath in seiner Sitzung vom Juni c. nach
"lncher Berathung beschlossen:,!

„. „ 1» daß vom 1. Januar 1873 ab die Verwaltung der Hülfskasse von dem Verwaltungsrathe
6" übernehmen sei;
h 2. daß die unmittelbare, spezielle Verwaltung einer Kontmissionvon drei Mitgliedern über-

M werde, welche vom Provinzial-Verwaltungsrath bestellt werden;
Und m ^' ^ die Bestimmungendes Statuts für die Verwaltung der Direktion maßgebend bleiben,

" Beschwerden gegen die Direktion der Entscheidung des Verwaltungsraths unterliegen;
4. daß für den Geschäftsgangdie bisherige Geschäftsanwcisungin Geltung bleibe und

^ 5. an dem Statut der Provinzial-Hülfskassedie entsprechendenVeränderungenvorzunehmen

h .„ Die Beschlüsse wurden einstimmiggefaßt außer dem «ud Nro. 2, bei welchem eine Minorität
^sur stimurt^ daß es bei der jetzigen Bestimmungdes Statuts verbleibe, wonachdie Direktion aus 4

gnedern, worunter ein Staatsbeamter, besteht- Die Minorität begründeteihr Votum, daß die seit
Whrung der Hülfskasse aus 4 Mitgliedern bestehendeKommission zu keiner Beschwerde Veranlassung
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gegeben, und ohne Staatsbeamten die Verwaltung kostspielig werden würde, da ein Direktor angestellt
werden müsse. Die Majorität ging davon aus, daß eine Kommissionvon 3 Mitgliedern hinreichend
und das vierte Mitglied überflüssig sei.

Im bestehendenStatut sind nur solche Veränderungenvorgenommenwurden, welche der Ueber¬
gang der Verwaltung au den Provinzial-Verwaltungsrath erheischt.Htz. 7, 18, 21, 22, 24, 25 und 3l>

Dem 8-11 ist »üb litt, c zugesetztworden, daß Darlehne unter Verpfändung von Obli'
gationen der Nheinprovinzund der Kreise und der Städte dieser Provinz gegeben werden können.

Dieser Zusatz ist um so unbedenklicher, als diese Papiere vollständige Sicherheit darbieten.
Im H, 23 ist das Alinea 2, wonach bei Stimmengleichheit das vom Ober-Präsidentenernannte

Mitglied bei der Wahl des Vorsitzenden den Ausschlaggeben soll, gestrichen, weil die Direktion aus n«l
3 Mitglieder» bestehen soll.

Der Verwaltungsrath beehrt sich, das entworfene Reglement für die Verwaltung der Pro-
Vinzial-Hülfskasse zur Genehmigungzu empfehlen.

Düsseldorf, den 14. September 1872.
Zer MovinMl-M'rwaltungs-Uatl).

Freiherr Raitz von Frentz.
Schult. Inc. Horst. Bremig. Becker. Richter. Iac. Iansm. Wachter.

Freiherr von Leykam. Freiherr von Solemacher. Küchen. Dr. Wurzer. Will), von Eynel»'

Bericht des 2. Ausschusses,
betr. den Antrag auf Abänderung des §. 16 des Statuts

Referent: Schult.

Antrag auf Ab- Die Direktion der Rheinischen Provinzial-Hülfskasfe hat darauf angetragen, daß der H- 1"
»nderung des H. t6 des Statuts vom 27. September 1852 abgeändertund demselben folgende Fassung gegeben werde:

des Statuts der „§. 16. Von dem jährlichen Zinsgewinne der Hülfskasse wird die eine Hälfte dem StanM
Rheinischen Proum- „vermögendieser Kasse behufs defscn allmäliger Vermehrung, so wie zur Deckung etwaig^

zilllchulfslasse. „Verluste zugeschlagen, über die andere Hälfte können die Provinzialstände zu öffentliche"
„Zwecken innerhalb der Provinz frei verfügen.

„Die §8- 1? und 18 des Statuts werden aufgehoben."
Motive des Antrags.

1) Die Bestimmungdes Statuts, daß eiu Theil des jährlichen Zinsgewinnes der Hülfskasse'
welcher ursprünglichauf die Hälfte festgesetzt war, demnächst aber durch Allerhöchsten Erlaß
vom 16. April 1860 auf ein Viertel heruntergesetzt ist, zur Prämiirung von Sparkasse«'
Interessenten verwendetwerden solle, hat ihren Zweck, dein Sinne der arbeitenden VoltsklÄ?
für Sparsamkeit eine besondere Anregung zu geben und sie geneigter zu mache«,, ihre Erspa^
nisse bei den Sparkassenanzulegen,nicht erreicht. Die Anzahl der kleinen Einlagen bei dc"
Sparkassenhat seit dem Jahre 1856 von Jahr zu Jahr keine größere Progressiongezeigt'
als in den Vorjahren. Die Vortheile der Prämiirung sind zu gering, als daß sie besonders
verlockend sein tonnten. Im Jahre 1871 wurden 8821 Thaler auf 61 Sparkassenvertheilt'
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Es ist notorisch, daß die Bestimmungendes ß. 1? des Statuts vielfach gemißbraucht werden
indem eine große Anzahl von Einlegern bei den Sparkassen, denen nach Lebensstellungund
Vermögen kein Anspruch auf Prämien zusteht, sich dafür ausgibt, einer der m ß. 1? bezelch-
neten Berufsklassenanzugehören. Der Vortheil kommt also zum großen TlM mcht der
Volksklassezu Gute, für welcheer bestimmt ist. Eme Kontrollem dieser Beziehungch
äußerst schwierig und bei den in den größern Städten bestehenden Spartassen ganz unmöglich.
Die Arbeit der Vertheilunq, Verrechnung und Buchungdes Prämienfonds ,st sM°h für die
Sparkassen-Verwaltungen,als für die Hülfskasse außerordentlich zeltraubendund durfte dann
der Grund liegen, daß einzelne Sparkassengar nicht lrqmdnen.

Der 2. Ausschuß hat den Gegenstandseiner Berathung unterzogen aus den als nchtlg
anerkannten Motiven sich überzeugt,daß im Interesse der Provinz dem Antrage Folge,u geben se^ und
b«htt sich, der hohen Versammlungvorzuschlagen, die Allerhöchste Genehmigungzur Abänderung des §.
16 des Statuts der Provinzial-Hülfslasseund Aufhebungder A 1? und 18 zu erbitten.

Düffcldorf, den 20. September 1872.
Zer 2. Ausschuß.

Freiherr von Leykam.
Schult. Dr. Wurzer. Inc. Horst. Becker. Paulsfen. Wilh. von Eynern. Bachern.

Neglements-Entnmrf,
betreffend den Uebcrgangder Rheinischen Provinzial-Hülfs-Kussein die

ständische Verwaltung.

Auf Grund des §. 10 des Regulativs für die Organisation der Verwaltung des p««^
Uebergang

s,„ Alls Grund des 8. 1^» des negiuanvs lUl. o« ^uu.»,»^" "" ^"7 ------- " VI^^^^ der MemttckenVro«

Mischen Vermögensund der provinzialständischen Anstalten in der Rheinprovinz vom 27. September d^HH°
"71 (Gesetz-SammlungSeite 469) wird folgendesReglementerlassen: ;„ ^ niinl>is«e

Art. 1.
in die ständische

Verwaltung,

^, Die obere Leitung und Verwaltung der RheinischenProvinzial-Hnlfskasseg/ht «"« ^
^ ab ^f den Provinzial-Verwaltnngsrath nnd seine Organe nach ^W^
^angs erwähnten Regulativs über. Demgemäßwerden die in dem
N' September 1852 und vom 14. März 1853 landesherrlichbestätigten Statue der Rheinischen Pro,

21 uud folgende bis zum Schlüsse dem provinzialständischen Ausschusse
u^ dem Ober PräMum der Rheinprovnz beig^ Befugnissevon dem an^ebeneu Zeitpunkte ab
b"ch den PromnM ^ und seine Organe nach Maßgabe der Geschäftsordnungen geübt.Organe

Art. 2.
Die unmittelbare Verwaltung der Provinzial-Hülfslasse wird in Gemäßheit des ß. 6 des

durch den Provinzial-V^ zu bestellendenKvm-
Mon von 3 Mitgliedern und einer gleichen Anzahl von Stellvertretern übertragen, welche auch ferner
"e Bezeichnung: Direktion der Rheinischen Prouinzial-Hülfskassê M)".

Ein?s der Directions-Mitglieder wird zum Syndikus bestellt und hat haupyachllch den Rechts¬
punkt wahrzunehmen. g.
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Statut
der Hülfskasse.

Zweck.

Stammsonds,

Annahmezur
Verzinsung der

Sparkassen-Gelder.

Art. 3.

Für die Verwaltungs-Competenz der Directiou bleiben die Bestimmungen des Statuts für
die Provinzial-Hülsskasse maßgebend.

Beschwerden gegen die Dircction unterliegen der Entscheidung durch den Provinzial-Ver-
waltungsrath.

Art. 4.

Für den Geschäftsgang bleibt die bisherige Geschäftsanweisung für die Direction der Pro¬
vinzial-Hülsskasse in Geltung. Abänderungen derselben erfolgen durch Beschluß des Provinzial-Vet-
waltungsraths.

Art. 5.

Das Statut für die Provinzial-Hülfskasfe vom 27. August 1852 erhält hiernach, unter
Berücksichtigung der seitdem durch Allerhöchste Cabinets-Ordres genehmigten Aenderungen, folgende
Fassung:

Statut der Rheinischen Provinzial-Hülfskasse.
(Anmerkung: Die Aenderungen in der ursprünglichen Fassung des Statuts sind gesperrt.)

Zu dem Zwecke, gemeinnützigeAnlagen und Anstalten, Gcmeinbautcn, Tilgung von Gemeinde«
schulden, Grundverbesserungen und gewerbliche Unternehmungen durch Darlehne zu erleichtern, den Geld¬
verkehr überhaupt und das heilsame Sparkassenwesen zu befördern, wird eine Hülfskasfe für die Rhein¬
provinz errichtet, welche ihren Sitz in der Stadt Cöln, und ihren Gerichtsstand vor dem Landgerichte
zu Cöln hat.

Den Stammfonds dieser Hülfskasfe bildet eine Summe von 400,000 Thalern und zwar mit
4/5 zum Betrage von 320,000 Thalern in Staatsschuldschcinen nach dem Nennwerthe, und mit '/«
zum Betrage von 80,000 Thalern baar, als Antheil der Nheinprovinz an dem, mittelst der Allerhöchste«
Botschaft vom ?. April 184? zur Errichtung von Provinzial-Hülfskasfen in sämmtlichen Provinzen des
Staates bestimmten Fonds von 2,500,000 Thalern.

ß. 3.

Diese Summe wird von der Direction der Hülfskasfe in den aus der Staatskasse zu leistende«
Ratenzahlungen übernommen, um zur Beförderung der im ß. 1 benannten gemeinnützigen Zwecke aus«
geliehen zu werden.

s- 4.
Die Dircction ist außerdem verpflichtet, Gelder aus den mit Genehmigung des Staats

errichteten Sparkassen der Provinz ohne Beschränkung auf eine gewisse Summe, anzunehmen, um dieselben
zu verzinsen und in gleicher Weise cmszulcihen.

Annahmeund
Verzinsunganderer

Gelder.

Der Hülfskasse ist ferner gestattet, zu gleichein Zwecke Gelder aus Provinzial-, Gemeinde- und
Instituten-Kassen, Gelder aus Handwerker-, Unterstützungs-, Kranken- und Sterbe-
Kassen, sowie Pupillengelder als Depositen (Allerhöchste Kabin ets-Ordre von'
26. October 1857), nicht aber Gelder von Privat-Personen anzunehmen.

Bedingungen der Die Darlehne der Hülfs-Kasse werden auf Amortifation oder gegen gewöhnlicheZinszahlung,
Darlehne. mit halbjähriger, beiden Theilen freistehender Kündigung gegeben. Bei Darlehnen auf Amortisation

ist dem Empfänger das Recht einzuräumen, den ganzen Rückstand seinerseits mit sechsmonatlicher Kün¬
digung zurück zu zahlen.
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8, ?.
Der Zinsfuß und die Amortisations- und Rückzahlungibedingungen, sowohl für die anzuneh¬

menden, als auszulcihenden Kapitalien werden von der Direction mit Genehmigungdes Provinzial-
Verwaltungsraths von Zeit zu Zeit nach den obwaltenden Verhältnissenim Boraus festgesetzt und
durch die Amtsblätter bekanntgemacht.

Der Zinsfuß kann nach Verhältniß des Bedürfnissesund der Nützlichkeit der Anstaltenund'
Unternehmungen mit Genehmigungdes Provinzial-Verwaltungsrathes abgestuft werden.

8- 8.
Darlehnc aus der Hülfskasse Wunen gegen genügende Sicherheit gewährt werden:

a) zur Gründung oder Erweiterung von Prouinzial-Instituteu;
d) an Gemeinden, zur Tilgung ihrer Schulden,zur Verbesserung ihres Haushaltes, zu Bauten

für Kirchen-, Hospital- und Schulzwecke, zu Wegeanlagenund ähnlichen gemeinnützigenUnter¬
nehmungen ;

«) an Korporationen und vom Staat genehmigte gemeinnützige Anstalten;
ch an ländliche Grundbesitzer zu Culturverbesserungen,
e) an Unternehmernützlicher Gewerbe-Anlagen,insonderheitsolcher, die auf Einführung neuer

Erwerbszweigeberechnet sind.

§. i).
Auch zur Abhülfe eines augenblicklichen Nothstandes z. B. zum Ankauf von Getreide bei

großer Theuerung können die etwa vorhandenen Bestände der Hülfskasse an Gemeinden oder Hülfs-
vcreine dargeliehenwerden, wenn die Mittel zur Erstattung gehörignachgewiesensind.

s- U).
Bei der Concurrenzmehrerer Darlehnsgcsuche, welche nicht gleichzeitig befriedigt werden können,

gehen die §. 8 «ul, g, allen übrigen und die §. 8 «ul> d und u erwähnten denen »nd ä und o vor, so
^ouch, daß die »nl, d und c gleichberechtigtsind.

§. 11.
Darlehne für ProvinziabInstitnte können nur aufgenommen werden in Folge eines Beschlusses

°" Prouinzial-Vertrctung; die Provinz bleibt alsdann der Hülfökasse für die Zahlung des Kapitals
«ud der Zinsen noch besondersverhaftet. Kreis-Corporationenkönnen mir auf Grund rechtsgültiger
^eistagsbeschlüsseDarlehne erhalten und ist alsdann der Kreis für die Zahlung des Kapitals und der
I"scn verhaftet. Gemeindenmüssen zur Erlangung von Darlehnc» sich über die Ordnung ihres Gcld-
Mishalts ausweisen und ihrem Antrage zugleich den von der Aufsichtsbehörde festgesetzten und bestätigten
"lgungsplan des Darlehns beifügen.

Das Geld wird ihnen demnächst gegen eine auf verfassungsmäßigeArt ausgestellte, von der
KöniglichenNegicrnng genehmigteZchuldurkundc gezahlt. Auch in dem Falle eines zur Abhülfe eines
Nothstandesbewilligten Darlehns, müssen die Gemeinden sowohl als die Hülfsvereine sich über ihre
Icchlungsfähigteitsowie über deu vou der Aufsichtsbehörde festgesetztenmW bestätigten Termin der Er¬
stattung vollständigausweisen.

Private, welche zu den -;. 8 »ud ä angegebenen Zwecken Geld verlangen, müssen:
1) über die zu machende Anlage sich deutlich und bestimmtausweisen;
2) durch ein Zeugniß des Vorstandes ihrer Gemeindeund zweier Gemeinderätheoder Gemeinde-

Repräsentanten oder in Ermangelung derselben des Kreislandrathes, den Ruf als crfahrcue
und solide Hauswirthe begründen;
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3) hinlängliche Sicherheit in Grundvermögennachweisen und in der gesetzmäßigen Art Hypothek
bestellen.
Unter diesen Bedingungenkönnen Darlehne innerhalb der ersten zwei Drittel des Werths der

zur SicherstellungangebotenenGrundstücke oder auch gegen die am Schlüsse dieses §. »nd 3b, «, <l,
bezeichneteSicherheit gegeben werden.

Wird ein Darlehn dieser Art von sämmtlichen Einwohnern eines Ortes, oder doch von der
Mehrzahl derselben zu einem gemeinsamen Zwecke nachgesucht, so darf die Direction das unter Nro. 2
erforderte Zeugniß über den Ruf der Schuldner als erfahrener und solider Hauswirthe erlassen.

Private, welche zu dem §. 8 snd o angegebenenZwecke Darlehne verlangen, sind verpflichtet:
1) Zweck und Umfang der Anlage, wozu das Darlehn verwendetwerden soll, genau anzugeben;
2) den Ruf tüchtiger Kenntnisse und solider Lebensweise durch obrigkeitliche Zeugnissezu bewähren;
3) Sicherheit zu stellen und zwar:

») durch Grundstücke, wenn das Darlehn innerhalb der ersten zwei Drittel des Werths
derselben'hypothekarisch eingetragenwird;

l>) durch Verpfändung von hypothekarisch eingetragenen Forderungen, wenn dieselben inner¬
halb der ersten zwei Drittel des Werths der Grundstücke eingetragensind;

«) durch Verpfändung von Preußischen Staats- oder von dem Preußischen Staate
garantirten Papieren, von Papieren des Norddeutschen Bundes und des
Deutschen Reichs, oder von inländischen Pfandbriefen, fowie (Allerhöchster
Landtagsabschied vom 15. November 1862) durch Verpfändung von
Obligationen der Rheinprovinz und der Kreise und Städte dieser
Provinz.

Diese Papiere können jedoch höchstens nur in Höhe von ?5°/<> ihres Nominal
Werthes beliehen werden.

ä) durch Bürgschaft angesessener und als solid anerkannter Eingesessener der Provinz,
wenn die Bürgschaft sclbstschuldnerisch übernommenwird, und über diese Verbindlichkeit
Wechsel ausgestelltwerden.

8- 12.

Wer ein Darlehn auf Amortisation erhalten, dasselbe jedoch erweislich nicht zu dem angege¬
benen Zwecke verwendethat, muß sechs Monate nach geschehenerKündigung den ganzen Rückstand des
geliehenen Kapitals zurückzahlen.

§. 13.

Zur Rückzahlung nach sechsmonatlicher Kündigung sind auch alle Schuldner verpflichtet,die
entwederEin Jahr lang mit mehr als der Hälfte ihrer Terminal- und beziehungsweise Zinszahlungen
im Rückstände sind, oder von denen solche nur durch Zwangsmittel in dem gleichen Zeitraume haben
erlangt werden können.

s. 14.
Wenn Grundstücke, welche für Darlehne der Hülfskasse verpfändet find, zur öffentlichen Ver¬

steigerungkommen,kann die Direction, um die Rückzahlung sicher zu stellen, einem Kauflustigen das
nöthige Kapital, welches jedoch ^ der Kaufsummenicht übersteigendarf, ohne Rücksichtans die allge¬
meinen Darlehnsbcdingungenvorschießen, nöthigenfalls auch selbst mitbieten und das Grundstück so lange
benutzen oder verpachten,bis sich eine Gelegenheit zu vortheilhafter Wiederveräußerungfindet. IM
ersterenFalle müssen jedoch die rückständigen Zinsen und Kosten, welche die Hülfskassczu fordern hat,
soweit sie zur Hebung kommen, von dem Käufer unter allen Umständenberichtigt werden.
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8- 1^
(Neuer z. in Folge des Landtags-Abschieds vom 15. November1862.) .
Die Direktion der Provinzial-Hülfstasse ist befugt, ihre disponiblen

Gelder zinsbar anzulegen durch Belegung bei der Preußischen Bank, sowie durch
Ankauf oder Beleihung von Preußischen Staatspapieren, Papieren au portsur
bes Norddeutschen Bundes und deutschen Reichs-Pfandbriefen, Obligationen der
^lheinprovinz, der in der Nheinprovinz belegenen Kreise und Städte, sowie son¬
niger auf den Inhaber ausgestellten Papiere, welchen pupillarische Sicherheit
gesetzlich beigelegt ist.

8- 15.
Es steht der Hülfskasse frei, die ihr zuständigen Forderungen an dritte Personen, jedoch ohne Cession.

Gewährleistung,zu cediren und denselben entweder die Erhebung der Zinsen zu überlassen, oder solche
«ur deren Rechnungeinzuziehen und nach den verabredeten Bedingungenauszuzahlen.

8, 16.

(Unter Berücksichtigungder Allerhöchsten Cabinets-Ordre vom 16. April 1860). Verwendung
Von dem jährlichen Zinsgewinne der Hülfskasse ist ^ zur Prämürung von Sparkassen- der Ueberschüsse.

Interessenten der Provinz zu verwenden. Ein Viertel wird dem Stammvcrmögen der Hülfskasse
behufs dessen allmähligerVermehrung sowie zur Deckung etwaiger Verluste zugeschlagen,über V<> können
die Stände zu öffentlichen Zwecken innerhalb der Provinz frei verfügen und "4 ist dem Rheins
scheu Meliorationsfonds so lange zu überweisen, bis dessen Stamm-Capital
bie Summe von 100,000 Thlrn. erreicht h ab en wird. Von die sem Zeitpun lte
ab haben die Stände der Provinz nicht blos über '/z, sondern über die Hälfte
^es Zinsgewinnes der Hülfs lasse zu öffentlichen Zwecken innerhalb der
Provinz fr ei zu verfü gen.

§. 1?.

Zur Prämiirung berechtigte Sparkassen Interessenten sind nur in der Provinz wohnende:
ll. Handwerkerohne Gesellen und nicht selbstständige Handwerksarbeiter,
b. Fabrik- und Äergwerks-Arbeiter,
c. Tagelöhner,
ä. Dienstboten,
e. Personen, welche zwar wegen Altersschwäche, Krankheit, Arbeitsmangeloder Dienstlosig-

^it für eine kürzere oder längere Zeit nicht zu dcu uorbczcichnetengehören,gleichwohl ihren an und
mr sich ^ einer der Kategorien» bis 6 gehörigen Stand nicht verändert haben, insofern die unter
^ bis o bezeichneten Personen nicht wegen notorischer Wohlhabenheitauszuschließen sind.

Ein kleiner Grundbesitzallein berechtigtnicht zu einer solchen Ausschließung,Keinen An¬
spruch auf Prämiirung haben Personen, welche wegen Wuchers oder Betrugs in Untersuchung sich
befunden haben und nicht freigesprochen sind, und zwar innerhalb 5 Jahren, vom Tage des Ablaufs
°er vollstreckte»Strafe. Im Falle der Wiederholungdes Verbrechens sind diese Personen für immer
von der Wohlthat der Prämiirung ausgeschlossen.

s- 18.

In welcher Art ^/. des Iinsgewinnes zur Prämiirung der im z. 1 ? bezeichnetenSparer zu
verwenden ist, wird durch besondere von dem Prouinzial-Verwaltungsrathezu erlassende
Reglementsbestimmt.
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§. 19.
Vorrechte der Die Provinzial-Hülfs-Kassehat die Rechte einer Privilegium öffentlichen Corporation. Sie
Hülfs-Kasse. hat sich eines Siegels mit der Umschrift:

„Rheinische Provinzial-Hülfs-Kasse"
zu bedienen.

§. 20.
Befugnisse der Der Provinzial-Versammlungder Nheinprovinzgebührt die Berathung und Beschlußnahme
Pl°uinzilll-Vev- über allgemeine Nerwaltungsgrundsätzc, welche die Dircction zu befolgen hat, innerhalb der Grenzen

sammlung. dieses Statuts und der Geschäfts-Anweisung(8- 24), Zu dem Ende wird der Provinzial-Versamm¬
lung bei ihrem jedesmaligenZusammentreten eine vollständige Uebersicht der Lage und der Verhält¬
nisse der Hülfskasse mitgetheilt.

Gleichzeitig ist derselben die Rechnungzur Dechargirungvorzulegen.

8- 21.
Die Vorprüfung d er Ne chnu ngen, die V orbe reitung der V efchlüsse

des Provinz ial-L an dtages und deren Au sführungliegt d em P rov inzial-Ver-
waltungs-Nath e ob.

8-22.
Direction. Die un mittelbare Verwaltung der Pro vinzial- Hülfskasse wird in

Gemäßheit des §. 6 des Regulati v s vo m 27. September 1871, betreffend die
Organisation der Verwaltung des provinzialstandischen Vermögens und
der provinzial st (indischen An st alten, einer durch den Prooinzial-Ver wal¬
tun gsrath zu bestellen den Kommission von 3 Mitgliedern und einer gleichen
Anzahl von Stellv ertretern übertragen, welcheauch ferner die Bezeichnung

„Direction der N hei Nischen Pro vinzial- Hüls sta sse"
führt.

Eines der Directions-Mitglied er wird zum Syndikus bestellt und hat
hauptsächlich den Rechtspunkt wahrzunehmen.

8- 23.
Die Directionerwählt jährlich ein Mitglied zum Vorsitzenden.

8-24.
leschäfts-AmueisunF. Die Geschäfts-Anweisung für die Dircction wird von dem Pr ovinzial-Verwaltun gs-

Rathe erlassen.
Die im Namen der Hülfskasse auszust eilenden Urkunden und Aus¬

fertigungen werden von dem Vorsitzenden der Directio n vollzog en und von
dem Secretair derstlben kontra signirt (Lcmdtags-Abschiedvom 15. November 18N).

8- 25.
Unterbeamte. Das «zur Verwaltung nöthige, in der Geschäfts-Anweisungnäher zu bezeichnendePersonal

wird von der Dircction unter Genehmigung des Provinzial-Verw llltungsraths nach
MasMbe des Regulativs vom 27. September 1871 l§. 5) bestellt.

8. 26.
Aufgabe Die Dircction der Hülfskasse wird ihr Augenmerk dahin richten, daß die im §. 1 benannten

der Verwaltung. Zwecke in allen Theilen der Provinz befördert werden. Dieselbe wird, wo es noch an Veranstaltungen
hierzu mangelt, der Einführung und dem Gedeihenderselben besonderen Vorschub leisten, namentlich ^
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cbir wegen Errichtungvon Sparkassen,sowohl mit den Verwaltungsbehörden,als mit Privaten, welche
Ansichtnnd Interesse dafür beweisen, in Verbindungtreten, auch erforderlichen Falls Kommissarien
abordnen,oder Agenten bestellen.

8- 27.
Seiner Majestät dem Könige bleibt vorbehalten,nach Vernehmungoder auf den Autrag Filial-Verwaltung.

'der Provinzial-Vcrtrelung die Gründung besonderer Filicil Nustaltcuder Hülfskasse für einzelne Theile
dn Provinz anzuordnen uud über die denselben'zu ertheilendenAttributioucu, sowie die ihnen zu über¬
weisenden Theile des Dotationsfonds zu bestimmen.

§. 28.
Bei Beobachtung der in diesemEtatut und in der Geschäftsanwcisung enthaltenenVor^ Verantwortlichkeit.

Ichnflcn werden die Mitglieder der Dircction unr dann für etwa entstehende Verlusteder Hülfskasse
verantwortlich, wenn diese erweislich durch Vorsatz oder grobe Versehen von ihrer Seite entstanden

sind.

§. 29.
Die Verwaltungsbehördenin der Provinz sind verpflichtet, der Direktion der Hülfskasse die

'hrem Geschäfte^forderliche Auskunft zu ertheilen, die Landräthe und Bürgermeister,ihren Rückfragen
und Ansuchen zu genügen und, wenn Gefahr für die Darlchne der Hülfskasse in ihrem Bereiche ihnen
l»ud wird, davon der Direktion unaufgefordert Anzeige zu machen. Die Bürgermeisterwerden auch
Anträge ans Darlehue aus der Hnlfskasse,wenn es vou den Bctheiligteugewünscht wird, ohne Ver¬
gütung protokollarisch aufnehmenund an die Direktion befördern.

§. 30.
Die Proviuzial-Hi lsslasse kann zu ihren Einualmcn nnd Ausgaben die Vermittelungder

^tn!creinnel,mcr sowie der Krcis- und Negierungs-Hanpikasseu mich näherer Bestimmungdes Finanz¬
ministeriums benutzen.

8- 31.
Der Pr >,vinzia I - Vcrwaltungsrath ist fortwährenderKurator der Hülfskasse in

,^ Art, daß es il,m jederzeit frei steht, sich von dem vorschriftsmäßigen Gange ihrer Verwaltung zu
"^erzeugen, berichtlichc Auskunft zu erfordern und über Beschwerden gegen die Direktion zu entscheiden.

Mitwirkung der
Staatsbehörden.

Nro. H.

Düsseldorf, den 21. September 1872.

Allerdur chlauchtigster, Großmächtigster Kaiser und
Allergnädigster König und Herr!

^önig!

In Ausführung des von Euer Majestät genehmigten Regulativs für die Organisation der
^"Wallung des provinzialständischen Vermögens und der provinzialständischenAnstalten in der Rhein-
V°vinz geht die Verwaltung des Meliorations-Fonds an die ständischeVerwaltung über, wodurch ent-
lvnchendeVeränderungenin dem Statut des Meliorations-Fonds nothwendigwerden.

Aenderung des
Statuts des
Rheinischen

UelioratWnsfonds.
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Euer Kaiserliche und Königliche Majestät bitten die zum 21. RheinischenProvinzial-Handtage ver¬
sammelten Stände, der anliegenden Fassung der W. 2, 4, 5, 6, 8 und 9 die Genehmigung allergnädigst

ertheilen zu wollen.
In tiefster Ehrfurcht ersterben lc.

Reglement,
betreffend den Ucbergcmgdes Rheinischen Meliorations-Fondsin die ständische Verwaltung»

Uebergangdes Auf Grund des H. 10 des Regulativs für die Organisation der Verwaltung des provinzial-
Nhemischen Meliora- ständischen Vermögens und der provinzialstcmdischen Anstalten in der Rheinprovinz vom 27. September
ti°ns-F°nds in die itz?1 (Gesetz-Sammlung Seite 469) wird folgendes Reglement erlassen:

ständische Verwaltung.
Art. 1.

Vom 1. Januar 1873 ab geht die obere Leitung und Verwaltung des durch die Allerhöchste
Verordnung vom 29. Februar 1856 gegründeten Meliorationsfonds an den Provinzial Verw altungsrath
und seine Organe nach Maßgabe des Regulativs für die Organisation der Verwaltung des provinzial
ständischen Vermögens und der vrovinzialständischen Anstalten in der Rheinprovinz vom 27. September
1871 über.

Die in den ß§, 4, 5, 6 und 0 des Statuts für den Meliorationsfonds dem Ober-Präsidcntcil
der Rheinprovinz beigelegten Befugnisse werden demgemäß von dem genannten Zeitpunkte ab von dein
Provinzia^Verwaltnugsrath und seinen Organen nach Maßgabe der Geschäftsordnungen geübt und wird
ebenso anch die im 8- 8 dem Ausschusse der Prouinzial-Hülfstassc übertragene Befugniß zur Prüfung
der Rechnungen von dem Prouinzial-Verwaltungsrathe wahrgenommen.

Art. 2.

Die unmittelbare Verwaltung des Meliorationsfonds verbleibt auch ferner der Direktion der
Rheinischen Prouinzial-Hülfstassc, innerhalb der durch das Statut des Meliorationsfonds festgestellt!
Lompetcuz.

Art. 3.

Demgemäß erhält das Statut des Meliorationsfonds für die Nheinprovinz vom 20. Februar
1856, unter Berücksichtigung der bereits durch die AllerhöchsteOrdre vom 16. April 1860 genehmigte»
Aenderung, folgende Fassung:

Statut des Meliorations-Fonds für die Nheinprovinz.

(Anmerkung: die Aenderungen gegen die ursprüngliche Fassung si»o
gesp err t.)

8. 1.

Zweck. Zweck des Fonds ist die Forderung land- und forstwirthschaftlicherMeliorationen und Wege'
bauten in bedürftigen Gegenden der Provinz durch Gewährung von Darlehen gegen geringe Zinsen und
günstige Nückzahlungsbedingungen, es mögen diese Meliorationen von den Gemeinden als solchen, oder
von uutcr obrigkeitlicher Autorität gebildete,! Genossenschaftenausgehen.
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Auch an Privatpersonen tonnen ausnahmsweisedergleichen Darlehne gegeben werden. Die¬
selben stehen aber in Concurrenzfällenden Darlehnsgesuchen der Gemeinden und Genossenschaften nach,

§. 2.
Der Stammfonds wird gebildet aus der Hälfte des Zins-Ueberschusses, welcher bei der Ueber- Stammfonds,

gäbe der Dotationsgelder für die Rheinische Proviuzial-Hülfskassegleichzeitigin Staatsschuldscheinen
v°n 108,135 Thlrn. und in Baar 8643 Thlr.28 Sgr. 4 Pfg. übergebenwurde, sowie aus ferneren
v°n dem Provinzial-Landtagezu diesem Zwecke zu bewilligenden Beträgen.

Anmerkung: Nach der Aller hoch st en Cabinets-Ordre vom 16. April
1860 geht '/< des Zinsüberschusses der Proviuzial-
Hülfskasse solange an denMeliorationsfouds, bis
dessen Stainm-Kapital 100,000 Thaler beträgt.

8. 3.
Die Direction der Prouinzial Hülfstasse führt die Verwaltung auch dieser Fonds, jedoch getrennt Verwaltung,

"on den übrigen Fonds dieser Kasse.
8 4.

Ueber die Bewilligung von Darlehucn uud die Bedingungen, uuler welchen dieselbe erfolgt, Bewilligung
Entscheidet der P r o vi nzia l - Verw a ltungsrat h nach Anhörung der Direction der Provinzial- der Vorlehne,
HAfstasse.

8- 5.
Das Darlchn ist die ersten drei Jahre nach der Zahlung zinsfrei, demnächst mit 3"/„ zu Verzinsung und

""'zmsen. Die Rückzahlung soll in der Regel durch Amortisation erfolgen dergestalt,daß der Schuldner Rückzahlung,
''"ch Ablauf der drei Frcijahre jährlich 5 Prozent des ursprüngliche« Darlchnsbctrages zahlt, wovon
^ Prozent des jedesmaligenDarlehnsrestcs auf Zinsen, der Ueberschuß zur Cap'.ialtilgmig ver-

"chnet wird.
„ Dem Provinzial - Verwaltungsrathc steht frei, bei Bewilligung des Dar-
ehiis die Rückzahlung in kürzererFrist zu bedinge», durch Erhöhungder Amortisationsquotcoder durch
llpulation einer Rückzahluug in bestimmten Terminen von zehn, fünfzehn oder zwanzig Jahren. Den-

^nigcn, welche solche kürzere Rückzahlungsfristcu übernehmen, wird unter sonst gleichen Bedingungenein
""rzug eingeräumt, damit der Fonds um so eher Mittel zu neuen Vorschüssen gewinnt. Die Ver¬

eisung und Amortisation beginnt 3 Jahre nach dem 1. April oder 1. October, welcher auf die Zah-
""g des Kapitals folgt, und sie geschiehtin halbjährigenTerminen.

Die Tage von der Zcchl'uug des Kapitals bis zum 1. April oder 1. October bleibe» außer Ansatz.

8-6.
., In Betreff der Sichcrstellungdes Darlchns sind die Bestimmungenmaßgebend,welche für Sichcrstellung.
'° Provinzial-Hülfst'assebestehen, und ist die Prüfung derselbenSache der Direction. Ueber Bc-

Woerden gegen dieselbe entscheidet der Prov inzia l - V erw altungsrath. Ausnahmsweise
cuin dieser, im Einverständnisse milder Direction der Provinzial Hülfskasse, auch Darlchnc gegen ander¬
ste und geringere Sicherheit bewilligen, wenn allein dadurch die Ausführung der Melioration hcrbci-
Mhrt werden kann.

8- ?-

s Sollte die Melioration, zn welcher das Darlchn gegeben ist, nicht ausgeführtoder die sonstigen
' 'pulirten Bedingungennicht inne gehaltenwerden, so kann das ganze Kapital zu jeder Zeit gekündigt
""d die Rückzahlung in 6 Monaten gefordertwerden,

7*
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§,8.
Die Directicm legt dem Provinzial-Verwaltungsrathe jährlich voll¬

ständige Rechnung, welcher dieselbe nach Vorreuifion dem Landtage zur Dechargeunterbreitet.

§.9.
Der Provinzial-Verwaltungsrath ist auch für dieKassedes Meliorationsfonds

Kurator.

Ueberweisung eine°>
Provinzialfonds,

Nro. ».
Düsseldorf, den 24. September 1872.

Allerdurchlauch tigster, Großmäch tigster Kaiser und König!
Allergnädigster König und Herr!

Mit lebhafter Befriedigunghaben die zum 21. Prouinzial^Landtageversammeltenuntelthcn
uigsten Stände der Nheinprovinz Kenntniß genonuncn von den Erklärnngcn, welche Euer Majestät Staats
regierung durch den Minister des Innern, Grafen zu Eulenburg, bei Berathung des Gesetzes, betreff
send die Ueberweisnngeines Provinzialfonds an den communalständischenVerband des Regierung^
bezirks Wiesbaden, in der Sitzung des Abgeordnetenhausesvom 9. Januar d. I. abgegeben hat. Die
Stände haben diesen Erklärungen namentlichentnommen, daß es in der Absicht der StaatsregierMl
liege, auch den alten Provinzen Provinzialfonds in ausreichender Höhe zu überweisen,sobald ein 3"
solchemVorgehen geeigneter Zeitpunkt vorhandensei, wobei die Staatsregierung ausdrücklich noch et'
klärt, die enge Grenze, daß die Provinzialfonds blos herzustellen feien durch Uebenvcisungvon Staats"
fonds unter gleichzeitiger Ueberweifungbisher vom Staate prästirter Leistungen insofern verlaffen zu
haben, als sie gewillt sei, den Provinzen außer einer solchen Abzweigung noch andere Fonds disponibel
zn stellen, sei es in Capital, sei es in Rente, sei es in gewissen Steuerquoten.

NachdemEuer Majestät Nllerguädigst geruht haben, unter den mit der AllerhöchstenOrdre vo»>
4 d. Monats den unterthänigstcnStänden der Provinz für den 21. Landtag zugefertigtenAllerhöchste»
Propositionen auch die auf Grund des §. 10 des von Euer Majestät Allerhöchst vollzogenen Regulativ
über die Organisation der Verwaltung des provinziaIsländischen Vermögens und der provinzialständ^
schcn Anstalten in der NheinprovinzentworfenenReglementsüber die Ucberlcitungder dazu geeignete»
Fonds und Institute in die prouinzialstänoische Verwaltungvorlegen zu lassen, und die treugehorsamste»
Stände die Annahme dieser Reglements beschlossen haben, wird die Selbstverwaltung des provinzic^
ständischen Vermögens und der prouinzialständischcn Institute in der Nheinprovinzbald eine vollende^
Thatsachesein und der Provinz nicht unerhebliche Kosten verursachen.

Nachdem ferner Frankreich fortgesetzt in der Erfüllung feiner Verbindlichkeitengegen Denkst
land, und speziell gegen Preußen die ihm auferlegtenKriegskontributionenzahlt, dürfte die Situativ»
als eine geeigneteerachtet werden dürfen, um mit der Ueberweisung eines Provinzialfonds an dle
Rheinprovinz jetzt vorzugehen,denn die beiden Momente, welche der Herr Minister des Innern b"
feiner Erklärung vom 9. Januar c. als wünschcnswerthzu einer solchen Maßnahme bezeichnet hat, c^
scheinen für die Nheinprovinzim gegenwärtigenAugenblicke als zutreffend.

Die treugehorfamsten Staude der Rheinprooinzerlauben sich daher. Euer Majestät die gauz untc^
thänigste Bitte zu uuterbrcitcu:

Euer Majestät wolleu Allergnädigst gcruheu, der Nheinprovinznach den für die neue»
Provinzen (Hessen, Hannover, Nassau :c.) bereits verwirklichten Gesichtspuukten ci»^
angemessenen Provinzialfonds übcrweifen, event, aber zur Vestreitung der laufend^
Ausgaben und Kosten der Selbstverwaltung der Provinz eine vorläufige angcmesst^
Iahresrente gewährenzu lassen.

Wir ersterben in tiefster Ehrfurcht:c.
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Anträge und Anzeigen,
die an den Königlichen Landtags-Hommissariusgerichtet worden find.

Nro. 1.
Düsseldorf, den 25. September 1872.

Euer Hochwohlgcborenbeehre ich mich in Erledigung der Allerhöchsten Proposition Nr. 2
'oom 4. d. M, und unter Bezugnahme auf das gefällige Schreibenvom 15. d, M. 1^. v. Nr. 7 ganz
ngevenst davon in Kenntniß zu setzen, daß der 21. Rheinische Provinzial-Landtag in seiner heutigen —
sechsten — Sitzung beschlossenhat, kein eigenes Ständehaus zu bauen, sondernden Wiederaufbaudes
am 20. März d, I. durch Brand zerstörtennördlichenSchloßflügelshicrselbst, welcher die zu den
ständischen Versammlungenbestimmten Räumlichkeitenenthielt, bei den Staatsbehörden in Antrag zu
bringen,

Gleichzeitig hat der Landtag den Provinzial-Verwaltungsrath beauftragt, oieserhalb die wci--
teren Verhandlungenmit der Staatsregierung einzuleiten und zu Ende zu führen.

Stinbehau«.

An

Der Landtags-Marschall:
Freiherr Raitz von Frentz.

l>en Königlichen Landtags - Kommissarius und Oberpräsidenten der Rheinprovinz,
Herrn Dr. von Bardeleben,

Hochwohlgcboren
Nr. 39. hier.

provinzialständischen
Verwaltung

Nro. 2.
Düsseldorf, den 18. September 1872.

Euer Hochwohlgcborenbeehre ich mich ganz crgebenst mitzutheilen, daß der Antrag des Provinzial. Nachtrag zu dem
Verwaltungsrathes auf Abänderung des 8- 4 des Regulativs vom 3. Juli 1871 für die Organisation Regulativ für die
dn Verwaltung des provinzialständischcn Vermögens und der provinzialständischen Anstalten in der
Nljcinprovinzmittelst des anliegenden Entwurfes eines Nachtrages zu dem Regulativ dem 21. Rhci-
NischenProvinzial-Lcmdtagein seiner heutigen— zweiten — Sitzung zur Berathung und Beschluß-
fassung vorgelegen hat, und in Consequenz des Antrages des Abgeordneten für Cöln, die Beschlußnahme
über denselben zur Zeit ausgesetzt und beschlossen wurde, daß die Verwaltung dcrProvinzial-Institute und Fonds
« derselben Weise fortzuführensei, wie dieses seit dem AllerhöchstenErlaß vom 27. September 1871
geschehen.— Der Antrag des Provinzial-Verwaltungsrathes ist demnach zur Abstimmungnicht gebracht
worden

Der Landtags-Marschall:
Freiherr Raitz von Frentz.

An
«M KöniglichenLandtllgs-Kommissariusund Oberpräsidentender Rhcinprovinz,

Herrn Dr. von Bardeleben,
^ Hochwohlgeboren
Nr. 21. hier.
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Nachtrag zu dem
Regulative für die
Organisation der

prouinzialständischen
Verwaltung vom 27,

September 4871.

Nachtrag
zu dem

Regulative für die Organisation der provinzialständischenVerwaltung

vom 27, September 1871.

Die im 8- 4 des mittelst Allerhöchsten Erlasses vom 27. September 1871 (Ges.S.S. 469)
genehmigten Regulativs für die Organisation der Verwaltung des provinzialständischenVermögens und
der provinzialständischen Anstalten in der Nheinprovinzenthaltene Bestimmung, wonachder Landtags-
Marschall und in dessen Verhinderungder Stellvertreter desselben die ständische Verwaltung nach Außen
und vor Gericht vertritt, Namens derselben mit Behördenund Privatpersonen verhandelt,den Schrift¬
wechsel führt und alle Schriftstücke zeichnet, wird hierdurchabgeändert wie folgt:

Art. 1.
Zur Besorgungder laufendenVerwaltungsgeschäfte wird ein besoldeterOberbeamteangestellt,

welcher vom Provinzial-Lcmdtagezu wählen und vom Königezu bestätigen ist.
Er führt den Titel eines Provinzial-Directors.
Dem ProvinziabDircctor können nach Bedürfniß noch andere obere Beamte für die einzelnen

Verwaltungszweige(die Feuer-Societät, das Landarmenwesen,die Hülfskasse :c.) zugeordnet werden,
welche durch den Provinzial-Verwaltungsrath ernannt werden.

Die Anstellung der oberen Beamten erfolgt auf Zeit.
Die Gehälter und Emolmncnteder obern Beamten werden durch einen Normal-Vesoldungs-

Etat festgestellt und bis dies geschehen ist, vor der Wahl vom Provinzial-Lcmdtagebestimmt.
Bei eintretenderDicnstfähigkeitoder nicht erfolgter Wiederwahl nach abgelaufenerDienst-

Periode werden den obern ständischenBeamten, sofern nicht eine Vereinbarung wegen der Pension bei
der Wahl stattgefundenhat, Pensionen nach den für die Staatsbeamten geltendenBestimmungenge¬
währt, jedoch mit der Maßgabe, daß nach Whriger Dienstzeit wenigstens ein Viertel, nach IHährigel'
Dienstzeit wenigstens die Hälfte und nach ^jähriger Dienstzeit zwei Drittel des Gehalts als Pension
zu bewilligen ist.

Bei Berechnungder Pension kommt,wenn dieselbe nicht durch Vertrag bestimmtist, nur die
im ständischen Dienstezugebrachte Zeit in Anrechnung.

Die ständischen obern Beamten haben den Wohnsitz an dem von dem Prouinzial-Verwaltungs^
rathe zu bestimmenden Orte zu nehmen.

Sie werden von dem Landtags-Marschallein ihre Aemter eingeführtund vereidigt.
Art. 2.

Der Provinzial-Directcr führt als erster ständischer Beamte unter Betheiligungder etwaigen
andern, ihm zugeordneten obern Beamten (Art. 1) die laufenden Geschäfte der Verwaltung selbstständig^
Er bereitet die Beschlüsse des Provinzial-Verwaltungsrathcs vor und trägt für deren AusführungSorge-

Er vertritt die ständische Verwaltung nach Außen, verhandelt Namens derselben mit Behörden
und Privatpersonen,führt den Schriftwechsel uud zeichnet alle Schriftstücke.

Im Uebrigcn wird der Umfang der Amtspflichten des Provinzial-Directors und der andern
obern ständischenBeamten, sowie ihre gegenseitige dienstliche Stellung und ihre Vertretung von dein
Provinzial-Vcrwaltungsrathedurch besondere Gcschäfts-Instructionengeregelt, deren GenehmigungdeM-
Provinzial-Landtagevorbehaltenbleibt.
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Diese Geschäfts-Instmctionenbestimmenauch, in wie weit die Befugnissedes Provinzial
^irectors für einzelneVerwaltungszweigevon den mit der speciellen Bearbeitung.derselbenbeauftragten
«bern Beamten (Art, 1) selbstständig wahrzunehmen sind.

Nro. ».
Düsseldorf, den 21. September 1372.

Euer Hochwohlgcboren beehre ich mich ganz ergebenst mitzutheilen, daß der Provinzial-Lano- Leitung und
^g 'N seiner heutigenSitzung das Reglement, betreffend den Uebergang der RheinischenProvinzial Verwaltungder
Irrenanstalten in die ständischeVerwaltung,berathen und festgestellt hat. Ein Exemplardieses geneh- Provinzial-Irren.
«ugten Reglements verfehle ich nicht ganz ergebenst hier anzuschließen. A"M en.

Der Laudwgs-Marschall:
Freiherr Raitz von Frentz.

An,. AN

be« Königlichen Landtags-Kmnmissariusund Oberpräsidenten der Rheinprovinz,
Herrn Dr. von Bardelebe»,

Hochwohlgcboren
hier.Nr. 40.

Reglement
über die Leitung und Verwaltungder in der Rheiuprouinz vorhandenen Proviuzial-

Irren-, Heil- und Pflege-Anstalten.

Zur Ordnung des Ueberganges der Rheinischen Provinzial-Irrencheilanstalt zu Siegbmg
"° die ständischeCentral Verwaltung, sowie zur Ordnung und Leitung dieser Anstalt und der m jedem
Regierungsbezirke der Provinz zu erbauendengemischtenIrren-, Heil- und Pflege-Anstalten wird auf
Grund des §. 10 des Allerhöchst genehmigten Regulativs für die Organisation der Verwaltung des
^"vinzialständischenVermögensund der provinzialständischen Anstalten in der Rheinpwvmz vom 2<.
September 1871 (Gesetz-SammlungSeite 469), folgendesReglementerlassen:

i.

Die in jedem Regierungsbezirke der Rheinprovinzzu erbauenden ProvMMl-Irren-Hell-, und
Mege^Anstalten, sowie die bestehende Irren-Heil-Anstalt zu Siegburg sind wesentlich Heilanstalten,
^fle glinge werdennur, soweit es der Raum gestattet, in jeder Anstalt behalten.

ß. 2.
Die Aufnahme erfolgt in Penfionärstellen,die nach verschiedenenKlassen mit verschtedener

Verpflegung und entsprechenden Verpflegungssätzendurch den Provinzial-Landtag auf Vorschlag dc»
-Novinzial-Verwaltungsraths abgestuft werden,oder in Freistellen.

Reglementüber die
Leitung und

Verwaltung der in
der Rheinprovinz

vorhandenen
Provinzial-Irren-
Heil- und Pflege-

Anstalten.
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Die Freistellen werden nach Bedürfniß, in der Regel bis auf die Dauer eines Jahres ge¬
währt, und nur ausnahmsweise auf Antrag des Anstalts-Directors bis auf zwei Jahre, unter Um¬
ständen auch darüber hinaus, ausgedehnt.

Die Erfordernisseder Aufnahmewerden besonders bestimmt.

8.3.
Der obere Leitung und Verwaltung der Anstalten wird von dem Proviuzial-Verwaltungs--

Rathe und seinen Organen nach Maßgabe des Regulativs für die Organisation der Verwaltung des-
provinzialständischen Vermögens und der provinzialständischenAnstalten vom 27. September 1871
(Gesetz-SammlungSeite 469), sowie der zu erlassenden Geschäftsordnungfür Denselben geführt.

Der Eompetenz des Provinzial-Verwaltungsraths und feiner Organe unterliegen vornehmlich
folgende Gegenstände:

1. Die definitive Anstellung der Beamten mit Ausnahme der Anstalts-Directoren (§. 5) nach
Anhörung der Letztern,soweit es sich um eine lebenslängliche Anstellunghandelt, Verände¬
rungen und Ergänzungenin den Dienst-Instructionen der Beamten,Beurlaubungenderselben,
soweit sie nicht für vorübergehendeFälle durch die Dienst-Instructionengeregelt oder dem
Anstalts-Directorüberlassen sind, die Bewilligung von Remunerationenund Unterstützungen an
Beamte und die Pensionirung derselben, endlich die Oberaufsicht und Disciplin über das
ganze Anstalts-Personal.

2. Die Prüfung der von den Anstalts-Directoren zu entwerfenden Verwaltungs-Gtats und Ver¬
waltungsberichtefür den Provinzial-Landtag, sowie die Prüfung und Vorrevision der Jahres-
rechnungen, der Umtausch von Grundstücken, die Ausleihung und Kündigung von Capitalien,
Sessionen, Pfandentsagungen,die Anstellung von Prozessen, der Abschluß von Vergleichen,
die Bestimmung über die Art der Beschaffung'von Verpflcgungsbedürfnisscn, die Genehmi"
migung von Verträgen über dauernde Verpflichtungen der Anstalten und über Verpachtungen
von Grundstücken, die Genehmigungder Pläne, Kostenanschläge und Ausführungs-Contracte
über Reparaturen an Gebäuden,wie über Lieferungen und Leistungen an die Anstalten und
die Entscheidungüber jegliche Ueberschreitungdes Etats, überhaupt die obere Leitung der
ökonomischenVerwaltung in allen einzelnen Theilen und die Aufsichtüber die Verwaltung
der Fonds und des Kassen- und Rechnungswesens.

In dringendenFällen können die Anstalts-Directoren Reparaturen an Gebäudenbis zN
100 Thlrn. selbstständig ausführen lassen und Contracte über Lieferungen und Leistungen an
die Anstalten bis zu 200 Thlrn, in den Grenzen des Etats selbstständig abschließen. .

3. Neue Anordnungenund Reformenin den Anstalts-Verwaltungen,die Bewilligung und Ver¬
längerung von Freistellen, die Prüfung der durch die Anstalts-Directoren periodisch vorzu¬
nehmendenund protocollarischzu constatirenden Anstalts-Kassen-und Oekonomie-Verwal-
tungs-Revisionenund die Vornahme ertraordinairer Anstalts- und Kassen-Revisionen.

8-5.
Die unmittelbare Leitungund Verwaltung der Anstalten innerhalb der Grenzen der einzelnen

Positionen des Etats und des gegenwärtigenReglements wird Anstalts-Directoren anvertraut, welche
als Aerzte nach den Anforderungendes Staates ausgebildet find.

Die Direktoren werden auf Vorschlag des Ministers der Medizinal-Angelegenheitennach An¬
hörung des Provinzial-Verwaltungsraths vom Könige ernannt.
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§. 6.
Die Anstalts-Directoren bestimmen über die Aufnahmejeder Art von Krankennach näherer

Anleitung ihrer DicnstcInstructioncn. Alles was auf die medizinische,psychische und diätetische Be¬
handlung der Kranken Bezug hat, gehört zum ausschließlichenGeschäft der Anstalts-Direktoren. Ueber-
schrcituugeu der Etatssnmmen dürfen jedoch auch durch Hcilversuche nicht selbstständig und ohne Ge¬
nehmigung des Prcviuzial-Verwaltungsrctthsveranlaßt werden.

8- ?.
Die Anstalts^Directvren sind als erste Beamte der Anstalten und nächste Vorgesetzte des

sämmtlichen Anstalts'Personals für' die ordnungsmäßigeVerwaltung der Anstalten verantwortlichund
verpflichtet, in jeder Hinsicht das Interesse der Anstalten zu wahren und auch innerhalb der dem Pro-
vmzial-VerwaltungsrathevorbchaltenenCompctenz in dringendenFällen vorläufige Maßregeln, unter
sofortigerAnzeigean den Prouinzial-Verwaltuugsrath zu treffen.

8, 8.
An den einzelnen Anstellen ist ein ärztliches, ^crwaltnngs-, Vcaufsichtigungs-und Wart-

^crsonal nach Bedürfniß anzustclleu,welches nach Zahl und Bcsoldnngsvcrhältnisscndurch den An-
»nlts-Etat festgestellt wird.

Das Anstalts-Personal besteht
K. aus den höheren Beamten, nämlich einem zweitenArzte, dem Occonomie-Vcrwaltcrund dem

Ncudantcn, sowie aus Geistliche»der katholischennnd evangelischen Confession.
1). aus dem niedern Anstaltspcrsonal, nämlich Oberwärtcrn und Obcrwarterinncn, Wärtern

und Wärterinnen :c. Die Stellen der Obcrwärter und Wärter sind nach Maßgabe der
Bestimmungendes Reglements über die Civilversorguugder Militairpersoncn vom W. Juni '
1867 (ßtz. 1l nnd 12) zu besetzen.

8. ".
Hinsichtlich der Dienstvergehender Nnstalts'Beamte» und deren Bestrafung findet das Ge-

N über die Dienstvergehender nicht richterlichen Beamten vom 21. Inli 1852 (Gesetz-Sammlung
^citc 465) Anwendung.

Zu den Dieustvorgesetzten, welche zu Warnungen und Verweisen,sowie zur vorläufige»Un-
Nscigmigder Ausübung der Amtsverrichtungenberechtigt find <M. 18 uud 54 des Gesetzes vom
1- Juli 1852), gehörenaußer dem Lcmdtags-Marschalleresp, dessen Stellvertreter und Beauftragtem

l°Wie dem Proviuzial-Berwaltungsrathc auch die Anstalts-Directoren.
Bis zur gesetzliche» Regelung der Disciplinar-Bcfugnisscder ständischenBehördenist den

^nstaltsbcamtendie vertragsmäßige Verpflichtungaufzuerlegen, sich für den Fall der Verletzung ihrer
^UttsWchtm die Festsetzung von Geldbußen bis'zu 10 Thlrn. Seilens des Landtags-Marschallsresp,
.^sseu Stellvertreters uud bis zu :> Thlrn. Seitens der Anstalts-Directoren und die Einbehaltung
!"lchcr Geldbußenaus dem Gehalte gefallen zu lassen.

s. 1«.
Die bestehenden Dienst-Instructiouen für die einzelnen Beamten der Anstalt zu Siegburg

""d ebenso die Vorschriften über die Hausorduung finden gleichmäßig bis zu ihrer vorbchaltenenRe-
v'swn uiid Abänderungbei allen AnstaltenAnwendung.

8. 11.
. Mindestens einmal im Jahre hat der Provinzial-Vcrwaltungsrath eine außerordentliche um
Äsende Revision des Zustandes der Verwaltung und der Kasse, sowie des gcsammten Rechnungswesens



jeder Anstalt zu veranlassen. Dem Ober-Präsidium der Nheinprovinzist hiervon behufs Wahrung der
staatlichenOberaufsicht zeitig Anzeige zu machen.

Bei sich ergebenden Unrichtigkeiten in der Kasfenführnng ist von dem Nevisvr sogleich nach
Vorschriftder Gesetze zu verfahren.

Die Kosten der Ncu^ resp. Erweiterungsbautenund der ersten Einrichtung einschließlich des
Inventars der in jedem Regierungsbezirke zu erbauendengemischtenIrren-, Heil- und Pflege-Anstalten,
sowie die banlichen Unterhaltungskostenund die Berwaltungskosteudieser Anstalten nebst den Vcrpfle-
gungskoncnderjenigen Kranken,welche Freistellengenießen, werden von dem betreffenden Negicrungs-
bezirkc mit der Maßgabe aufgebracht, daß diese Kosten zur Hälfte auf die Bevölkerungund die andere
Hälfte auf die klassifizirte Einkommensteuer,Klassensteuerund zwei Drittel des Antheils der Mahl-
und Schlachtstener, welche für Rechnung des Staats erhoben wird, vertheilt werden.

Die Verwaltungs- nnd Unterhaltungskostenoer Irreu-Heilaustalt zu Siegburg werden vom
1. Januar 187^ ab nach demselben Aufbriugungs.-Modusauf die Provinz umgelegt,

8- 13.
Für jede Austalt ist von einer Landtags-Diät znr andern ein Verwaltuugs-Etat aufzustellen

und dem Landtagezur Bestätigung vorzulegen.
Eiu Exemplar des festgesetztenEtats aller Anstalten ist an das Königliche Ober.PräsidiuM

cinzureicheu, welches hierauf die Königlichen Regierungenmit näherer Weisung zur Verkeilung und
Ablieferungder Kosten verficht.

8- 14.
Jährlich und zwar vor dem letzten April ist durch die Kasseuoerwaltungeiner jeden Anstalt

Rechnung über das verflossene Jahr zu legen. Die Art der Kassenuerwaltungund Rechnungslegung
wird dnrch besondere Instructiou geordnet.

8. 15.
Die ständischen ^Behörden sind befugt, in Angelegenheiten des Irrenwesens die Kreis- und

Ortsbehörden zu rcquiriren.
§, 1«.

GegenwärtigesReglement tritt für die Irren-Heilanstalt zn Siegburg mit dem I. Januar
1873 in Kraft. Für die übrigen Anstalten wird der Zeitpunkt der Gültigkeit des Reglements durch
den ProuinM-Verwaltungsrath nach Fertigstellnng der Ginrichtung der einzelnen Anstalten bestimmt-

Die nach dem Allerhöchsten Landtagsabschiedevom 8. Juni 1871 und den dadurchgeneh'
migtcu acht Resolutionendes Rheinischen Provinzial-Lcmdtagcsder Finanz- und Vau-Commissionfür
die neu zu erbauenden Irren-Anstalten übertragenen Befugnisse gehen am 1. Januar 1873 ebenfalls
auf den Prouinzial-Berwaltungsrath und feine Orgaue über.
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Nro. Ä.

Düsseldorf, den 21. September 1872. ^lem^ M die

Euer Hochwohlgeboren beehre ich mich ganz ergebenst mitzutheilen, daß die Stände-Versammlung ^^'tung"der
" der heutigenSitzung das Reglementüber die Leitung und Verwaltung der Arbeits-Anstaltnnd des Urbeitsanstalt und
damit verbundenenLandarmenhanscszu Brauweilcr beschlossenhat, und verfehle nicht, Hochdenselben
ein Exemplar des Reglements zur fernern Veranlassungzu übersenden.

Der Lcmdwgs-Mcnschall:
Freiherr Raitz von Frentz.

den
An

Königlichen Laudtags-Kommissariusund Ober-Präsidenten der Nheinprovinz,'
Herrn Dr. von Bardeleben,

Hochwohlgeboren
Nr. 22. ", hier.

Ueglement
über die Leitung uud Berwaltuug der Arbeits-Austalt und des damit verbundenen

LlmdarmeulMses zu Brauweilcr.

Zur Ordnung der Leitung uud Verwaltung der Provinzial-Arbcitsanstalt und des damit
verbundenen Landarmcnhauscszu Brauweilcr wird auf Grund des §. 10 des Allerhöchst genehmigten

für die Organisation der Verwaltung des provinzialständischeu Vermögensuud der provln-»« u...^.^..^ ,.., ^,.., n^._! ____ I...... ,.« '>? <^^^,i,s,^ 1«?, liVos^^SammlunaSeite 4l,m
«"',mndlschcuAnstalten in der Nheinprovinzvom 27. <2eptcmver i»<r ^c,cy-^umununu ^»^-.^
""^ der §ß. 3 und 4 der Allerhöchste,, Verorduuug über die Einrichtung und Verwaltung des Land-
"N'enwcscnsder Nheinprovinz vom 2. Octodcr 1871 (Gesetz^Cannnlnng Seite 477) folgendes Reglement
Massen: -

8-1.
, Die Verwaltung der Arbeitsanstalt zn 3rcmweiler und des damit verbundenen^udarmen-
Z"'W geht vom 1. Januar 1873 ab auf den zum Zwcckeder Verwaltnng des provl>^al,tand,schen
^Mögeus uud der proviuzialständischenAnstalten bestelltenProvinzial-Vcrwaltuugsrathnnd ,m.c Organe
"^ Maßgabe dcr dnrch Allerhöchsten Erlaß vom 27. September 1871 (Gcsctz-Sanunlnnĝ erte 4..U)
^"migten Regulativs für die Organisation der Verwaltung des provinzmlstand^chen Vermögensund
" provinzialständischen Anstalten in der Nheinprovinzüber.

2 . Die bisherige VerwaltungsKommission der genannten Instalt wrrd von dem genannten
^"punkte ab aufgehobenund ebenso das bestehende Regulativ über die Lertunguud Verwaltung dieser

nstalt vom 4. Dezember 1836. ^ ^.
An Stelle dieses aufgehobenen Regulativs treten folgcndchBcstunmungen.

8- 2.
. , Die Arbeitsanstalt zu Vrauweiler bleibt zur Aufnahmeder auf Grund des ß. 361 Nr. 3-8
^ Strafgesetzbuches für das Deutsche Reich vom 15. Mai 1871 verurtheilten und auf dahin gehenden
"Muß der Landespolizei-Vehördenzur Korrection verwiesenen Personen bestimmt.

Reglement über die
Leitung und

Verwaltung der
Arbeitsanstalt und

des damit ver¬
bundenen Land¬
armenhauses zu

Vrauweiler.
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Die uorhaudenen Räume des Landarmenhauses dienen, wie bisher, zur Aufnahme von Land-
armen und, soweit es der Raum gestattet, zur Aufnahme und Pflege von Ortsannen gegen Entschädigung-

Die Aufnahme von Ortsarmcn in das Landarmcnhaiis erfolgt nach der Priorität der Anmel¬
dung. Im Uebrigen wird nach Möglichkeit auf die Bevölternngsvcrhältnisse der Kreise Rücksicht
genommen.

Die Verwaltung der Arbeitsanstalt und des Landarmcnhauscs bleibt auch fernerhin vereinigt;
jedoch sind die Korrigenden und Landarmen von einander getrennt zu halten; auch haben die Korrigenden
eine sie von den Land- und Ortsarmen unterscheidende Kleidung zu tragen.

Die Verwaltung der Anstalt erfolgt für Rechnung des Landarmcnvcrbandes der Nheinprovinz
unter Aufstellung besonderer Anstalts-Etats für eine 3jährige Etatspcriode.

§.5,
Die allgemeine Leitung und Verwaltuug der Arbcitsanstalt und des Landarmenhauses wird

von dem ProvinziabVcrwllltuugsrathc und seinen Organen in Gemcißhcit der für dieselben erlassenen
Geschäftsordnung geführt.

Zu deu Befugnissen des Prouiuzial-Berwaltuugsraths gehören insbesondere:
1. Die Anstellung der Beamten, sowie alle Verauderuugeu in dem Anstaltsversonale nach An¬

hörung des AnstaltsDirectors, Veränderungen und Ergänzungen in den Dieustinstructioucn, Beurlau¬
bungen von Beamten, soweit sie nicht für vorübergehende Fälle dnrch die Dieust>Iustrnctiouen für die
Beamten geregelt oder dem Anstalts-Director überlassen sind, die Bewilligung vou Remunerationen
uud Uuterstützungcu au Beamte und die Pcnsiouiruug derselben nach den aufgestellten Pensiousgrund-
sätzeu, endlich die Genehmigung uud Feststellung aller Liquidationen der oberen Anstaltsbeamtcn gegen
die AnstaltsHerwaltung sowie der Letzteren gegen die Ersteren

2. Die Aufstellung der Verwalrungs Etats und der Vcrwaltuugs-Berichte sowie die Prüfung
und Abnahme der Jahres Nechuuugcn. Der Umtausch von Grundstücken, die Ausleihung und Kündi¬
gung von Kapitalien, Ccssioucn. Pfcmdcutsagungen, Anstellung vou Prozesse», der Abschluß vou Ver¬
gleiche!:, Die Bestimmung über die Art der Beschaffung von Verpflcgungsbedürfnisscn, Genehmigung
von Verträgen über dauerudc Verpflichtungen der Anstalten, über Verpachtungen von Grundstücken und
über einmalige Lieferungen nnd Leistungen, welche 200 Thlr. übersteigen, Genehmigung der Pläne und
Kostenanschläge aller Neubauten, sowie aller Reparaturen über 10N Thaler, endlich die Feststellung des
jährlich llufzustcllcudcuPlanes über die Cultur der Austaltsländercien.

3. Neue Auorduungcn uud Reformen iu der Anstalts-Vcrwaltung, die Aufnahme und Ent¬
lassung von Landarmen und Ortsarmen, Prüfuug der Liquidationen für die Verpflegung der Letzteren,
Feststellung des Pensum-Tarifs für die Hciuslinge, Prüfuug der periodisch einzureichenden Verzeichnisse
der verhängten Strafen fowie der von dem Director vorzunehmenden periodischen Anstalts-Kasscn- uN°
Oeconomie-Bcrwaltuugs-Revisiouen, worüber Protocolle aufzunehmen sind.

Die specielle Leitung und Verwaltung der Anstalten innerhalb der Grenzen des Etats u»°
des gegenwärtigen Reglements, unter der durch die Dienstinsirnctioncn geordneten Mitwirkung del
übrigen Anstallsbeamten, bleibt wie bisher, dem Anstalts-Dircctor anvertraut.

Der NnstaltsHircctor wird vom Provinzial^Vcrwaltungsrathe ernannt und von dem Land"
tags-Marschall oder dessen Stellvertreter in sein Amt eingeführt und vereidigt.
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8- 8,
Das übrige Anstalts-Personal besteht:

») aus den höherenBeamten, nämlich dem Rendanten, dem Occonomcn,dem Fabrik-Inspector,
dem Hausgeistlichen,dein Arzte und dem Secrctair;

d) aus den niedern Angestellten, den Anflehern,Wärtern, Pförtnern, Werkmeistern«.
Bei der Anstellungder niedern Angestelltenfinden die Vcstimmnngendes Reglementsüber

"ic Civilversorguugder Militairpersonen vom 20. Juni 186? Anwendung.

8- o.
Die bestehenden Dieustiustructionenfür die einzelnen Beamten bleibenbis auf Weiteres in

^aft und ebenso die Vorschriftenüber die Haus-Ordnnng. Abänderungender letzteren bedürfen der
Genehmigung des Ministers des Innern.

8- 1«.
Der Anstalts-Director ist als erster Beamte der Anstalt und nächster Vorgesetzte des sämmt-

uchcn Beamtcnpersonals derselben für die ordnungsmäßigeVerwaltung der Anstaltenverantwortlichund
^"pflichtet,nach jeder Richtung das Iuteresse der Anstalt zu wahreu und auch innerhalb der dein Pro-
^uzial-Vcrwaltungsrathe zustehend«!Kompetenz vorläufige Anordnungen vorbehaltlichder sofortigen
anzeige an den Provinzial-Berwaltungsrath zu treffen.

8- 11-
Hinsichtlich der Dienstvergehender Anstalts-Vcamten und deren Bestrafung findet das Gesetz

über die Dienstvergehender nicht richterlichen Beamten vom 21. Juli 1852 (Gesetz-SammlungSeite
^"5) Anwendung. Zu den Dienstvorgcsetzten, welche zu Warnungeu und Verweisen,sowie zur vorläu-
llgm Untersagungder Ausübung der Amtsverrichtnngenberechtigtsind, (A 18 und 54 des Gesetzes
^"n 21. Juli 1852) gehört außer dem Landtags-Marschallund dessen Stellvertreter auch der Austalts«
"ucctvr.
. Bis zur gesetzliche,, Regelung der Disciplinar-Befngnisseder ständischen Behörden ist den An-
taltsbca„itendie vertragsmäßigeVerpflichtungaiifziicrlegcn, sich für den Fall der Verletzung ihrer Amts¬

pflichtendie Festsetzung von Geldbußenbis zu 10 Thlru. Seicens des Laudtags-Marschallsund dessen
^cllvertreters und bis zu 3 Thlrn. Seitens des Anstalts-Directors und die Einbehaltung solcher Geld¬
bußen aus ihrem Gehalte gefallen zulassen.

§. 12.

^ ^ Die Besoldungender Beamten werden, unbeschadet der Rechte der gegenwärtigfungirendcn
nrsonen, durch den Besoldungs-Etat bestimmt.
^ Für die Pcnsionirung bleiben die bisherigen Grundsätze bis zum Erlaß eines besonderen
pensionsMeglementsmaßgebend.

8- 13,
. Mindestenseinmal im Jahre hat der Proviuzial-Vcrwaltungsratheine außerordentlicheRevision
°er Anstalt zu veranlassen. Dem Ober-Präsidenten der Rheinprovinz ist hiervon zeitig Anzeige zu
"wchcn.Derselbe ist befugt, an der Revision entweder selbst oder durch einen zu seiner Vertretung ab¬
zuordnenden Staatsbeamten Theil zu nehmen.
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Reglement über die"
Leitung und

Verwaltung der
Hebmnmen-Lehr-
anstnlt zu Coln.

Reglement über die
Leitung und

Verwaltung der
Hebammen-Lehr¬
anstalt zu L»ln,

Nro. 3.
Düsseldorf, den 21, September. 1872.

Ew. Hochwohlgcboren beehre ich mich ergcbenst mitzutheilen, daß der Provinziallandtagin
seiner heutigen Sitzung das Reglement,betreffend den Uebergang derProvinzial-Hebammen-Lehranstcilt
zu Cöln in die ständische Verwaltung, berathen und festgestellt hat. Ein Exemplar dieses genehmigten
Reglements verfehle ich nicht ganz crgcbcnst hier anzuschließen.

Der Lanotags-Marschall:
Freiherr Raitz von Frentz.

An
den Königlichen Lanotags-Kommissariusund Ober-Präsidentender Nheinprovinz,

Herrn Dr. uon Vardeleben,
Hochwohlgeboren

Nr. 42. hier.

Reglement
über die Leitung uild Verwaltunc; der Hebammen-Lehranstaltzu Cöln.

Zur Ordnung des Ucbcrgangsder Provinzial Hebammen-Lehranstaltzu Cöln in die stäN"
dische Verwaltung, sowie der lünftigen Leitung uud Verwaltung derselbenwird auf Vrund des §. 1"
des Allnhöäst genehmigten Regulativs für die Organisation der Venraltung des proviuzialständi,
Vermögens uud der provinzialständischenAnstalten in der Nhciuproviuz vom 27. September 18^

(Gesetz-SammlungS. 469) folgendesReglementerlassen: l"

8- 1.
Die Hebammen-Lehranstaltzu Cöln ist Proviuzial-Austalt uud zur Bildung uon Hebamme»,

aus der Nheinprovinzbestimmt. Zur Erreichung des Zwecks werden Schwangere den Raumverhält'
nifsen der Anstalt entsprechend zur Pflege aufgenommen.

Die Feststellungder Zahl der ctatsmäßig aufzunehmenden Hebammen-Schülerinnen,dieser-
thcilung derselben auf die einzelnen Regierungsbezirke,endlich die etatsmäßige Feststellungder Z"^
der unentgeltlichaufzunehmenden armen sowie der Pensionssätze der zahlenden Schwangeren unterliegt
der Beschlußfassung des Provinzial-Lcmdtagcsbei Feststellung des periodischen Anstalts-Etats.

Soweit ctcitsmäßige Stellen frei find, findet die Aufnahmevon Hebammen-Schülerinnen
und armer Schwangeren ohne Rücksichtauf die bctheiligtcnRegierungsbezirke uud Kreise statt.

Im Ucbrigcn werden die Erfordernisseder Aufnahme besonders bestimmt.
5. 2.

Hebammen-Schülerinnen aus andern Provinzen des Preußischen Staates oder aus dettt
Auslande können nur insofern zugelassen wcrdeu, als dadurch die etatsmäßigeZahl nicht überschritte»
und durch sie die Aufnahme von Schülerinnen aus der Nheinprovinzin keiner Weise beschränktwird-

8.3.
Für jede nicht aus der Provinz aufgenommeneSchülerin, fowie für jede aus der Provinz'

über die ctatsmäßige Zahl nach Maßgabe des vorhandenen Raumes aufgenommeneSchülerin wild
ein vom Provinzial-Landtage zu normircnder Penfionssatzgezahlt, der vorläufig auf 100 Thlr. p^
Curfus festgesetzt ist.
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8,4.
Die obere Leitung und Verwaltung der Hebammen-Lehranstaltgeht vom 1. Januar 1873

ab auf den Provinzial-Venoaltuugsrath und seine Organe nach Maßgabe der Bestimmungen des Ein¬
gangs erwähnten Regulativs sowie der auf Grund derselben ergehenden Geschäfts°Iustructionüber,

8- l>-
Zur Geschäftslhätigkeit des Prouinzial-Vcrwaltuugsraths und seiner Organe gehören haupt¬

sächlich folgende Gegcustände:
Ä. Die Entwerfung der Etats über die Einnahmen und Ausgabender Anstalt nnter Mitwir¬

kung des Direktors.
Die Feststellung bleibt dem Prouinzial-Landtagevorbehalten.

d. Die Vorrevision uud Prüfung der Iahres-Nechnungenund der über das Inventar geführten
Listen behufs Erthcilung der Dechargc.

«. Der Umtausch von Grundstücken, die Ausleihungund Kündigung von Capitalien, Eessionen,
Pfandcutsagungen, Anstellungvon Prozessen,der Abschluß vou Vergleichen, die Bestimmung
über die Art der Beschaffungvon Bcrpslcgungsbedürfnissen,Geuehmiguugvon Verträgen
über dauernde Verpflichtungender Anstalt, über Verpachtungvon Grundstücken und über
einmalige Liefernngcu uud Leistungen, die den Betrag von 100 Thlrn. übersteigen, sowie
die Vcstimmnngenüber alle Neu- und Neparaturbautcn und deren Ausführung mit Aus¬
nahme kleinerer Reparaturen bis zu 20 Thlrn,, ferner die directc Verwaltung der Anstalts-
Fonds.

Eoutraktc über einmalige Lieferungen uud Leistungen an die Anstalt innerhalb der
Grenzen des Etats und bis zu 100 Thlrn., sowie über kleinereVan-Reparaturen bis zu 20
Thlrn, kann der Direetor selbststäudig abschließen.

(l- Die Bearbeitung der allgemeinenAngelegenheitendes Instituts, neuer Anordnnilgenund
Reformen, sonne Veränderungenin den Dienstinstrnetionenfür das Anstaltspersonal.

e. Die Anstellung des Bcamtenpcrsonals der Anstalt mit Ausnahme des Anstalts-Directors
und der Oberhebamme,die Gewährung von Remunerationen an die Angestellten und deren
Pensioninmg nach den bestehenden Pcnsionsgrundsätzcn, die Bestimmungüber die Aufnahme
von Hebammen-Schülerinnenund die definitive Aufnahmevon armen Schwangeren.

l- Die Feststellungder Jahresberichte nach Auhörnng des Anstalts-Mrektors.

8.0.
. Die spezielle Leitung uud Verwaltung der Anstalt in den Grenzender einzelnen Positionen
^ Etats ist dem Anstalts^Dircktor anvertraut Zur Überschreitung einer Etats-Position ist unter

k" Umständendie Genehmigungdes Provinzial-Verwaltungsraths erforderlich.

8- ?.
^,„ Alles, was auf den Unterricht der Hebammen-Schülerinnen, sowie auf die ärztliche und
'atetischc Behandlung der Schwangeren,Wöchnerinnenund Neugeborenen Bezug hat, wird unter Auf-

"Ht des Provinzial-Verwaltungsrathes ausschließlich durch den Direktor der Anstalt bestimmt.

s. 8.
, Der Anstalts-Director hat die Verpflichtung,die bei ihrem Eintritt in die Lehranstaltoder

Laufe des Unterrichtsunqualificirt befundenenSchülerinnenzurück zu schicken und von dem Gesche¬
hn dem Provinzial Verwaltungsrathe ungesäumt Anzeige zu machen.
.. Die schwächerenSchülerinnen haben in der Regel zwei Lehrkursenbeizuwohnen. Die Ent-
'Mdung hierüber gebührt dem Anstalts-Direktor.
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. §-9.
Zur Bestreitung der kleineu laufenden Ausgaben erhält der Anstalts-Direktor einen perM'

ncutcu Kassen-Vorschuß nach Bedürfniß, bei dessen Verwaltung er sich des Anstaltspersonals na«?
näherer Anleitung der Dienst-Instructionen bedienen kann.

Der Anstalts-Direktor hat die Verpflichtung, darauf zu sehen, daß die Verwaltung des
Kassen-Vorschussesiu geordneterWeise erfolgt; er leitet und überwacht die Verwaltung in ökonomische'
Beziehung.

Die Ernenuung des Anstalts-Directors erfolgt durch den Minister der geistlichen, Unterrichts'
und Medizinal Angelegenheiten,diejenigeder Ober-Hebamme durch den Nnstalts-Dircctor, iu beiden
Fälleu nach Anhörung des Provinzial-Vcrwaltuugsraths.

8. 11-
Die Zahl und Gehälter des bei der Anstalt anzustellendenPersonals werden durch den

Nnstalts-Etat bestimmt.
Anße r dem Direktor fungircu wenigstensbei der Anstalt:

1. eine Ober-Hebammeund
2. eine Wirthschaften». -

Bei hcroortretcudcmBedürfnisse kann von dem Anstalts Direktor nach eingeholterZustiw
mung des ProuinziabVenoallungKrathcs ein besonderer Cchreiblchrcr auf monatliche KündigungaN'
genommen werden.

Tie Funktionen des Nnstaltö-Pcrsonals werden im Einzelnen durch besondere Dienst I^
struktioncu,das Verhalten der Schülerinnen uud Pfleglinge durch die Hansordnung geregelt.

Tie bestehenden Instrukticmn und die HcmLordnung bleiben bis auf Weiteres, soweit s>^
den Vcstimmuugcn des gegum artigen Reglements nicht entgegenstehen, i» Kraft. Tie in denselben
dem Ober-Präsidium der Rhcinprovinz und den Königlichen Regierungen zugewiesenen Funktionen
werdendurch dcu ProvinzialHcrwaltungsrath geübt.

8- 16.
Das Anstaltspcrsonalwird, soweit erforderlich,vom Direktor vereidigt und in seine Fu>^

tionen eingewiesen. ^,
Hinsichtlich der Tienstvcrgehcnicr AnslaltZbeamten und deren Bestrafung findet das Gest«

über die Ticnstvergeheuder nicht richterlichen Beamten vom 21, Juli 1852 (Gesetzsammlung S. 46b)
Anwendung.

Zli den Dicnstvorgcsetzteu,welche zu Waniuugcu uud Verweise», sowie zur vorläufig
Uutersaguug der Ausübung der Amtsucrrichtnngenberechtigtsind, E. 18 und 54 des Gesetzes vom ^'
Inli 1852) gehört außer dem «andtags-Marschalleresp, dessen Stellvertreter und dem Provinz!^
Veru-altu,gsrath auch der Austalts-Dircttor.

Bis zur gesetzlichen Regelung der Tisciplinar-Vesugnisseder ständischen Behörden ist ^,
Arftalts-Beamtcn die vertragsmäßigeVerpflichtungcmfzncrlegcn, sich für den Fall der Verletzung ihw

Amtepflichteudie Festsetzung von Geldbuße« bis zu 10 Thlru. Seitens des Prouinzial-Vcrwaltung^
raths und des Landtags-Marschalls resp, dessen Stellvertreters uud bis zu 3 Thlr». Seitens des
Answlts-Direltors uud die üiubehaltung solcher Geldbuße» ans ihrem behalte gefallen zu lassen.

8- l^. ^«
Mindestens einmal im Jahre hat der Provinzial-Verwaltungsrath eine außcrordcntüche ^

Vision der Anstalt zu veraulasscn. Von dem Tage dieser Revision ist dem Ober-Präsidium der NhelN'
Provinz behufs Wahrung der staatliche»Oberaufsichtzeitige Anzeige zu machen.



Bei der Revisionder Anstalt ist die Verwaltung in allen ihren Theilen zu untersuchen, das
Inventarium und die Kasse zu revidiren, uud jede die Anstalt betreffende Frage in Erwägung zu
ziehen. Das Gesammtresultatdieser außerordentlichen Revision ist in ein Protokoll niederzulegen.

ß. 15.
Die ständischen Behörden sind befugt, in Angelegenheitender Hebammen-Lehranstaltdie

Kreis- und Ortsbehörden zu requiriren.
8. 16.

Mit dem 1. Januar 1873 tritt die seitherige Verwaltungs-Kommissionder Hebammen-
Lehranstalt in Cöln außer Thätigkeit, und gleichzeitig das bisherige Verwciltungs-Regulatw außer
Kraft.

Nro. U

Düsseldorf, den 21. September 1872.
Reglement

Euer Hochwohlgcboren beehre ich mich in der Anlage das von dem Prouinzial-Lcmdtagefestge- ^ ^ Leitung
Mte Reglementüber die Leitung und Verwaltung zu Duren, «„d Verwaltung der
behufs Ueberleitungdieser Anstalt in die provinzwlständische Selbstverwaltung auf Grund des Regu- ^'^;;°^°^
latws vom 27. September 1871 crgebenst vorzulegen.

Der Lllndiags-Marschcill:
Freiherr Raitz von Frentz.

An
°en Königlichen«andtags-Kommissarius und Ober-Präsidenten der Rheinprovinz,

Herrn Dr. von Vardeleben,
^ Hochwohlgeboren
^"o. 25. hier.

Reglement
über die Leitung und Verwaltung der Rheinischen Provinzial-Blindcn-Anstaltzu Düren.

. , . Reglement
Zur Ordnung des Uebergangcs der Rheinischen Provinzial-Vlinden-Änstalt zu Duren m d« ,,^^ z.,^ 2^^..g

7«v>nzialständischeVerwaltung sowie der künftigen Leitung und Verwaltung derselben wnd auf Grund ,^ Verwaltung der
?°s s. 10 des Allerhöchst aenehmiaten Regulativs für die Organisation der Verwaltung des provmzmb Rheinischen

ndischenVermögens und de?p?ovi^ Anstalten in der Rheinprovinzvom 27 September
.^ (Gesetz-SammlungSeite 469) folgendesReglement erlassen: . ^ ««statt zu Duren.
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8- i.
Der Zweck der Rheinischen Provinzial-Blinden-Anstalt(Elisabeth-Stiftung) ist, die bildungs¬

fähigen Blinden der Rheinprouinzzu erziehen und durch Schulunterricht sowie durch Aneignung von
Gcschicklichkcitcn zu nützlichen Gliedern des Staates zu bilden.

8-2.
Die Aufnahmein die Anstalt soll in der Regel nicht vor dem zurückgelegten 8. Lebenswahre

erfolgen.
Die Anmeldungzur Aufnahmeist an den Nnstalts-Dircctor zu richten und durch folgende

Schriftstücke zu belegen:
»,. den Geburtsschein,
d. den Impfschein, ^
c. ein ärztlichesAttest, welches nachweist, daß der Zögling außer der Blindheit weder an einem

seiner Bildung hinderlichen Gebrechen noch an einer ansteckenden und unheilbaren Krankheit
leidet,

cl. die Erklärung der Eltern oder sonstigen gesetzlichen Versorgerdes Zöglings, und in »udziäium
die Erklärung der Ortsgcmcinde,durch welche die Kosten der Bekleidungwährendder Dauer
des Aufenthalts in der Anstalt sicher gestellt werden, soweit nicht in außergewöhnlichenFällen
hiervon entbundenwird,

«. insofern auf eine ganze oder theilweife Freistelle angetragen wird, ein Attest der Ortsbehörde
über die Personal- und Vermögcnsverhältnisseder zur Unterhaltung des Necipiendenver¬
pflichteten Angehörigenrc»i>. des Recipiendenselbst.

8- 3.

Die Aufnahme erfolgt in Freistellenoder gegen Zahlung des theilweisen oder ganzen, durch
den Anstalts-Etat festzustellendenPensionssatzes.

Die Zahl der Freistellenwird durch den Etat festgestellt.

s. 4.
Durch die Schenkung eines Kapitals von 2000 Thlrn. oder die Leistungeines Jahresbeitrages

von der Höhe des etatsmäßigenPensionssatzes auf die Dauer von 5 Jahren kann das Recht zur Ver¬
gebung einer besondern Freistelle erworben werden. Dieses Recht ist in ersterem Falle bleibend,dauert
dagegen im andern Falle nur so lange, als der Beitrag gezahlt wird. Die Zinsen dieser Stiftungs¬
kapitalien kommen der Anstalt zu Gute, auch wenn von dem Verleihungsrcchte kein Gebrauch gemacht wird.

Die Entscheidung darüber, ob sich der angemeldete Zögling zur Aufnahmeeignet, erfolgt in
derselben Weise und nach denselben Gesichtspunkten, wie die Entscheidung über die Aufnahme der übrigen
Zöglinge.

85.
UnbemittelteZöglinge können auch noch nach der Entlastung aus der Anstalt zur Gründung

eines selbststcmdigcnNahrungserwerbes aus den Mitteln der Anstalt nach Maßgabe des Etats unter¬
stützt werden.

s. 6.
Falls die Verhältnissees gestattenund wünschenswert machen, kann mit der Anstalt eine

besondere Arbeiter-Abtheilungverbundenwerden zur Aufnahme ausgebildeter uubemittelter Zöglinge,
welche zwar arbcits- und erwerbsfähig, aber aus perfönlichenund lokalen Gründen zur Begründung
eines selbstständigen Nahrungserwcrbesnicht im Stande find.
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§. ?.
Die Gegenstände des Unterrichtsin der Anstalt sind:

n. Religion,
>. b. Kenntnisse, welche für Blinde faßlich und von praktischem Nutzen sind,

e. Musik und Gesang,
6. technische Fertigkeiten,
e. Leibesübungen.

Der Religions-Unterrichtwird für die katholischenund evangelischenZöglinge gesondert durch
geistliche der betreffenden Confession ertheilt. Für den Religionsunterrichtder jüdischen Zöglinge durch
ludischeLehrer wird bei eintretendemBedürfnissenach Möglichkeitgesorgt werden.

8- 8.
Der Lehrplan und die Lehrmethode wird nach Benehmenmit dem Provinzial-Schul'Collegium

festgestellt.
8-9.

Die obere Leitung und Verwaltung der Anstalt'erfolgt vom 1. Januar 1873 ab durch den
Pwvinzial-Bcrwaltungsrathund seine Organe nach Maßgabe der Bestimmungen des Regulativs für
^e Organisation der Verwaltung des prouinzialständischcnVermögens und der prouinzialständischen
Anstalten in der Rhcinprovinzvom 27. September 1871 lGesctz-SammlungSeite 469) sowie der auf
^rund desselben ergehenden Geschäftsordnung.

8- 10.
Der Competenz des Provinzial-Verwaltungsrathsunterliegen vornehmlichfolgendeGegenstände:

1. Die Entwcrfuug des Etats der Anstalt, dessen Feststellungdem Provinzial-Landtage vorbe¬
halten bleibt, nach Anhörung des Anstalts-Directors, die Vorrevisionder Iahrcs-Rcchnungcn
und die Prüfung der über das Anstalts'Inventar zu führendenListen, die Bestimmungüber
jegliche Ueberschreitung des Anstalts-Etats, die Verwaltung der Austalts-Fonds und die Fest¬
stellung der Jahresberichte.

2. Der Umtausch von Grundstücken, die Ausleihung und Kündigung von Kapitalien, Cessionen,
Pfandcntsagungcn,Anstellungvon Prozessen,der Abschluß von Vergleichen, die Bestimmung
über die Art der Beschaffung von Verpflegungsbedürfnisscn und die Genehmigungvon Ver¬
trägen über dauernde Verpflichtungender Anstalt, über Verpachtungvon Grundstückenund
Gebäudenund über Lieferungen und Leistungen, welche den Betrag von IM Thlrn. übersteigen,
sowie die Bestimmungüber alle Neu- und Neparaturbciutenund deren Ausführung mit Aus¬
nahme kleinerer Reparaturen bis zu 20 Thlrn.

Verträge über Lieferungenund Leistungen an die Anstalt innerhalb der Etatsgrenzen bis
zu 100 Thlrn, sowie über kleinere Reparaturen bis zu 20 Thlrn. kann der Direktor selbstständig
abschließen.

3. Die Bearbeitung der allgemeinen Angelegenheiten des Instituts, neuer Anordnungenund Re¬
formen, sowie Veränderungenin den Dienst-Instructionen für das Anstalts-Pcrsonal, die Fest¬
stellung des Lchrplans unter Mitwirkung des Provinzial-Schul-Collegiums(§. 8) und die
Bestimmungüber die Aufnahmeder Zöglinge, der zu zahlenden Pcnsionsscitze uud die Ge¬
währung von Freistellen.

4. Die Anstellungdes Directors sowie die Anstellung des übrigen Anstaltspersonals mit Aus¬
schluß der Dienstbotennach Anhörung des Directors, die Handhabung der Disciplin über
sämmtliche Beamte der Anstalt und die Pensionirungderselben nach den bestehendenPensions¬
grundsätzen, endlich die Ertheilung von Urlaub, soweit sie nicht für vorübergehende Fälle dem
Anstalts-Director nach Maßgabe feiner Dienstinstructionüberlassen oder geregelt ist.
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8- 11.

Die unmittelbare Leitung und Verwaltung der .''nstalt in den Grenzen der Positionen des
Etats und des Untecrichtsplans unter Aufsicht und nach Anweisung des Provinzial-Verwaltungsraths
und seiner Organe und nach Anleitung der Dicnstinstruction ist dem ersten Lehrer der Anstalt, welcher
den Titel Dircctor führt, anvertraut.

Demselben ist die Annahme und Entlassung der Dienstboten in den Grenzen des Etats selbst-
ständig überlassen.

8, 12.

Der Anstalts-Director ist als erster Beamte der Anstalt der Vorgesetzte des gestimmten An-
staltspcrsonalö und bei Pflichtwidrigkeiten zu Warnungen und Verweisen gegen dasselbe berechtigt. Er
leitet die Erziehung und den Unterricht, hat die Disciplin, die Wartung und Pflege der Zöglinge zu
überwachen und die ökonomische Verwaltung der Anstalt unter Mitwirkung des übrigen Anstaltspersonals
zu führen, soweit dies nicht durch den Provinzial-Verwaltungsrath und seine Organe unmittelbar geschieht.

§. 13.

Zur Bestreitung der laufenden Ausgaben erhält der Anstalts-Director einen permanenten Kassen¬
vorschuß nach Bedürfniß, bei dessen Verwaltung er sich des Anstaltspersonals nach näherer Anleitung
der Dienst-Instruction bedienen darf.

8- 14.

Die ZahlHund Gehälter der bei der Anstalt anzustellenden Lehrer und Lehrerinnen sowie des
sonstigen Personals werden durch den Anstalts^Etat bestimmt.

Die Stellen der Wärter und des Portiers sind nach Maßgabe der Bestimmungen des
Reglements über die Eiuilucrsorgung :c. der Militairpcrsonen vom 20. Juli 186? zu besetzen.

Die amtliche Stellung und die Obliegenheiten des Anstaltspersonals werden durch besondere
Instructionen von dem Provinzial-Verwaltungsrath regulirt.

Bei den bestehendenInstructiouen behält es, soweit die Bestimmungen des gegenwärtigen
Reglements nicht entgegenstehen,bis zur Abänderung durch den Provinzial-Verwaltungsrath sein Bewenden.

8- 15.

^Für die Handhabung der Disciplin über die Beamten der Anstalt finden die Bestimmungen
des Disciplinargesetzes über die Dienstvergehen der nicht richterlichen Beamten vom 21. Juli 1852
Anwendung.

Zu den Dieustuorgcsetzten, welche zu Warnungen und Verweisen, sowie zur vorläufigen Unter¬
sagung der Ausübung der Amtsverrichtmigen berechtigt sind, gehören außer dem Landtags^Marschalle
resp, seinem Stellvertreter und dem Provinzial-Verwaltungsrath auch der Anstalts-Director.

il'is zur gesetzlichen Regelung der Disciplinar^Bcfuguisse der ständischen Behörden ist den
Anstaltsbcamten die vertragsmäßige Verpflichtung aufzuerlegen, sich für den Fall der Verletzung ihrer
Amtspflichten die Feststellung von Geldbußen bis zu 10 Thlin. Seitens des Provinzial-Verwaltungsraths
und des Landcagö-Marschalls resp, dessen Stellvertreters und bis zu 3 Thlrn, Seitens des Anstalts-
Dircctors und die Einbehaltung solcher Geldbußen aus ihrem Gehalte gefallen zu lasten.

8-16.

Mindestens einmal im Jahre hat der Provinzial-Verwaltungsrath eine außerordentliche uM'
fassende Revision der Anstalt zu veranlassen und dem Ober-Präsidium der Rheinprovinz hiervon behufs
Wahrung der staatlichen Oberaufsicht zeitig Anzeige zu machen.
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8> '?.
Von einer Landtags-Diät zur andern ist ein Venvaltungs-Etat der Anstalt aufzustellen und

dem Landtagezur Feststellungvorzulegen.
Die Rechnungslegungüber die Verwaltung erfolgt alljährlich vor dem letzten Tage des

Monats Mär;.

Die ständischen Verwaltungsbehördensind befugt, in Angelegenheiten des Blindenwesensdie
Kreis- und Ortsbehörden zu rcquiriren.

8- 19.
Mit dem 1. Januar 1873 treten die Verwaltungs-Kommissionund der Verwaltungsrath für

die Blinden-Anstalt und ebenso die revidirten Verwaltungs-Statuten außer Kraft.
Die Verwaltung der Anstalt geht von dem genannten Zeitpunkteab an die ständische Central»

Verwaltung mit der Maßgabe über, daß die bisherigen Behörden über die Verwaltung bis zum 1.
Januar 1873 innerhalb 3 Monaten Rechnung zu legen haben.

Nro. ?.

Düsseldorf, den 24. September 1872.

Der 21. Rheinische Provinzial-Landtag hat in seiner heutigen— fünften — Sitzung den Etat für die
Von dem Provinzial-Vcrwaltungsrath ihm vorgelegtenEtat für die provinzialständische Centraluerwal- piouinzialstandische
Wg durchberathcn und festgestellt. Central-Verwaltung.

Eine beglaubigte Ausfertigung des festgestelltenEtats beehre ich mich Euer Hochwohlgeboren
herbei ganz ergebenst mitzutheilen.

Der Landtags-Marschall:
Freiherr Naitz von Frentz.

An
"kn KöniglichenLandtags-Kommissariusund Ober-Präsidenten der Rheinprovinz,

Herrn Dr. von Bardelcben,
Hochwohlgeboren

Nro. 34. hier.

Etat
der provinzilllstiindischenCentral-Verwaltuug.

Titel I.

Kosten dcs Provinzial-Landtagesnach dreijährigemDurchschnitt .... 12000 Thlr. . ^" d°r
(Der letzte Provinzial-Landtaghat gekostet 12368 Thlr. 28 Sgr. 3 Pf.) ^ntr"«3^
Diese Kostenbilden einen besonderen Abschnitt des Etats und werden nicht

Wit aufaddirt.
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Titel II.
Provinzial-Verwaltungsrath.
1. Diäten und Reisekosten des Vorsitzendenund der Mitglieder zur näheren

Berechnung ......................... 6000 Thlr-
2. Dispositionsfonds ................. 1000 ,

Titel III.
Provinzial-Verwaltung.
H,. Besoldungder Oberbeamten.

1. Der erste Oberbeamte (§. 11 der Geschäfts-Ordnungfür den Provinzial-Ver-
waltungsrath) Gehalt .................. 2000 Thlr-

2. Für Hülfsarbciter, namentlich für Iusliticiriats-Geschäfteund technische An¬
gelegenheiten ..................... 2000 TtM-
Für Besorgung der Iustitiariatsgcschcifteund die ärztlich- und bautechnischen
Angelegenheitentonnen fiprte Honorare mit Staats-Instituts- oder Privat¬
beamten vereinbart werden.
L. Besoldungder Vürcau-Beamten.

1. Vier Sekretaire nach dem Durchschnittsgehalteder Negierungs-Sccretciriats-
Beamten mit 900 Thlrn .................. 3600 Thlr-
Die Gehälter werden nach Bedürfniß von 1200 — 600 Thlr. abgestuft.

2. Zwei Kanzlistcn i>. 500 Thlr .................1000 Thll.
Die Gehälter werden abgestuft.

3. Kassenbeamtc.
Für einen Rendanten und einen Buchhalter zusammen1800 Thlr. mit der
Maßgabe, daß die Abstufungnach dem Bedürfnisseerfolgt und 800 Thlr. aus
dem Fonds der Provinzial-Fcuer-Socictät zu zahleu siud, so daß hier vorge¬
sehen werden ....................' . 1000 Thlr-

4. Ein Unterbcamter(Bote) incl. Wohnung ............ 400 „
5. Für Hülfsarbeiter im Vürcau-Dienste einschließlich derjenigen bei der Kasse

und in der Kanzlei,Dispositionsfonds in Dicitenform ....... 1000 ,/
6. Zu außerordentliche» Remunerationenund Unterstützungen für Bureau- Kassen-

Kanzlei» und Unterbeamte ................ 500 Thll-
Titel IV.

Sächliche Ausgaben der Provinzial-Verwaltung.
1. Zu Diäten und Reisekosten der Beamten ............ 2000 Thlr»
2. Zu Geschäftsbcdürfnisscn .................. 3500 „

Aus dieser Position sind unter Andern zu zahlen:
». Miethe von Bürcau-Lokalien^biszum Bau eines Ständehauses incl.

Unterhaltung derselben 700-800 Thlr.
d. Erste Einrichtung derselben mit Inventar (künstiggrößtentheilsfort¬

fallend) ca. 800 Thlr.
c. Dructtostcii,Schreibmaterialienund sonstige Büreaubedürfuisse.
6. Zur BcschaffungundUnterhaltungeiner Geschäftsbibliothek ca. 100Thlr.
e. Portobeträge ca. 500 — 600 Thlr.
1'. Außerordentliche Bureau - Reinigung, sowie Heizung und Beleuchtung

der Bureaux. _______ ^^
Zu übertragen . 24000 Thll-
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Titel V.
Sonstige Ausgaben der Verwaltung.

1- Zur Disposition des Landtags-Marschalls .
2- Zu unvorhergesehenen Ausgaben ....

Uebertrag. 24000 Thlr.

200 Thlr.
800 ..

Summa 25000 Thlr.

Nro 8.

Düsseldorf, den 20. September 1872.

Der 21. RheinischeProvinzial-Landtaghat in seiner heutigen — dritten — Sitzung auf Grund Geschäfts-Ordnung
°^s §. 3 des durch Allerhöchsten Erlaß vom 23. September 1871 genehmigten Regulativs für die M den
Organisation der Verwaltung des proviuzialständischcn Vermögensund der provinzialständischen An« Promnzial-
'talten in der Rheinprouinz die Geschäfts-Ordnungfür den Geschäftsgangdes Provinzialverwaltungs- "erwaltungsrath.
Whes berathen und festgestellt.

Euer Hochwohlgeborcnbeehre ich mich ein Exemplar dieser Geschäftsordnung iu der festgestellten
Fassung hierbei ganz ergebcnst mitzutheilen.

Der Lcmdtags-Marschall:
Freiherr Raitz von Frentz.

An
"ku KöniglichenLanotags-Kommissariusund Ober-Präsidenten der Nheinprovinz,

Herrn Dr. von Bardeleben,
Hochwohlgeborcn

"«- 35. hier.

für den Provinzial-Berwaltungsrathder Nheinprovinz.

Auf Grund des 8- 3 des durch Allerhöchsten Erlaß vom 27. September 1871 genehmigten Geschäftsordnung
"fMlativs für die Organisation der Verwaltung des provinzialständischenVermögensund der provin- für den
^ständischen Anstaltenin der Rheinprouinz wird für den Geschäftsgangdes Provinzial-Verwaltungs- Provinzial-
^thes folgendevorläufige Geschäftsordnungfestgestellt. Verwaltungsrath der

^Nheinprovinz.

Der Beschlußfassung in der Versammlungdes ProvinziabBcrwaltungsrathes unterliegen,so-
"^lt diese nicht dem Prouinzial-Landtagevorbehaltenist, folgendeGegenstände:

«,. Wahl der auf Lebenszeit^oder auf Zeit definitivanzustellenden Beamten der provinzialstän¬
dischen Verwaltung,
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b. der Umtausch von Grundstücken, die Ausleihungund Kündigung von Kapitalien, soweit nicht
durch bestehendeoder noch zu erlassende Reglements für die SpecialverwaltungszumVoraus,
Festsetzungen getroffenworden, Sessionen, Pfandentsagungen,die Anstellungvon Prozessen,
der Abschluß von Vergleichen, die vier letzten Kategorien jedoch nur, sofern der Gegenstand
des Provinzial-Verwaltungs-Intcrcsscs1000 Thlr. übersteigt, und endlich die Anerkennung
der Verpflichtungdes Landarmenuerbcmdes zur Gewährung von Beihülfen an unvermögende
Orts-Armenverbände (F. 30 des Ausführungs-Gesetzesüber den Unterstützungs-Wohnsitz
vom 8. März l87l, Gesetz-SammlungSeite 130).

c. die Entwürfe der von dem Provinzial-Lcmdtagcfestzustellende»Etats,
6. die Revision der Iahrcsrechnungen und Entgegennahmeder Motivirung der allenfallsigeN

Etatsüberschreitungcn,
e. alle dem Provinzial^cmdtage über die ständische Verwaltung zu machenden Vorlagen,
l. die Bewilligung von Remunerationen, Unterstützungenfür ständischeBeamte und die Pen-

sionirung derselben nach den von dem Provinzial-Landtageaufzustellenden Grundsätzen,
Z. die Erstattung der Iahres-Verwaltungs-Berichte,
K. alle zu den laufenden Geschäften gehörigen Angelegenheiten,welche der Beschlußfassung ^

unterbreiten der Vorsitzende Landtags-Marschallfür angemessen findet.

8-2.
Der versammelte Provinzial-Verwaltungsrath toutrolirt die gesammte ständische Verwal¬

tung und ist daher berechtigt, darauf bezüglicheBeschlüssezu fassen, sich von der Ausführung feiner Be¬
schlüsse Ueberzeugung zu verschaffen und zu diesem Zwecke die Acten einzusehen und Kommissare aus
feiner Mitte zu ernennen,

z. 3.
Die Beschlüsse der werden nach einfacher Stimmen¬

mehrheit der erschienenenund abstimmenden Mitglieder gefaßt.
Bei Stimmengleichheitentscheidetder Vorsitzende.
Zur Beschlußfassung ist die Anwesenheitvon 8 Mitgliedern erforderlich. Bei der zweiten

Einladung entscheidendie Anwesenden.
Für die Wahlen der Beamten finden die Vorschriften in 8. 1 und 4 bis incl- 9 des Regle-

mcnts über das Verfahren bei den ständischen Wahlen vom 22. Juni 1842 Anwendung.

8- '4.
Die Zusammcnberufungder Mitglieder des Provinzial-Verwaltungsraths geschiehtschriftlich

unter Angabe der Verathuugsgcgcnständc,so oft es die Geschäfte erfordern und mindestenseinmal iw
Jahre. Sie muß erfolgen, sobald es von VZ der Mitglieder verlangt wird.

Mit Ausnahme dringenderFälle muß die Zusammcnberufung14 Tage vorher stattfinden.
Beabsichtigte Anträge von Seiten der Mitglieder sind dem Landtags^Marschallmöglichst s"

zeitig vorher in kurzer Fassung einzureichen,daß deren Mittheilung an die übrigen Mitglieder er¬
folgen kann.

Der Vorsitzende eröffnet, leitet und schließt die Versammlungen des Provinzial-Verwaltungs-
rathes und handhabtdie Ordnung in denselben.

Die Beschlüssesind mit Anführung der dabei gegenwärtiggewesenen Mitglieder schriftlich ab¬
zufassen und sowohl von dem Vorsitzenden,als auch von den Anwesenden oder doch wenigstensvon
zwei Mitgliedern zu unterschreiben.
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Die 'Ausführungder Beschlüssedes ProvinM-Verwaltungsraths, sowie die Erledigung und
Entscheidung aller andern Angelegenheiten der provinzialständischenVerwaltung, welche nicht nach
^- 1 der Entscheidung der Versammlungdes Prouiuzial-Verwaltungsraths vorbehalten sind, steht dem
^sitzende» ^andtags-Marschall zu.

Derselbe ist befugt und verpflichtet,auch in den zur Eomveteuz der Versammlunggehörigen
Angelegenheiten, welche so eilig sind, daß vorher eine Zusammenkunftder Venvaltungsraths^Mitglie»
vernicht stattfinden kann, sclbstständig zu verfahren, muß aber die Mitglieder alsbald von dem Ver¬
blaßten benachrichtigenund deren Zustimmungeinholen.

8. 8

Der Landtags-Marschallist berechtigt, wenn es im Interesse der provinzialständischen Ver¬
waltung erforderlich erscheint,bei zweifelhaften Rechtsfragenund Vertragsabschlüssen sich eines rechts-
ülndigen Beiraths, sowie in technischen Angelegenheiteneiner technischen Beihülfe auf Kosten der Pro-
vinzial-Verwaltungzu bedienen,

8-9.

Die vom Landtags-Marschall selbstständig erlassenen wichtigern Verfügungen,sowie alle seit
^r letzten Sitzung des Provinzial-Verwaltnngsraths stattgehabtenwichtigern Eingänge, namentlichGe-
^tze, Verordnungen. Verfügungender Behörde», Erkenntnisse und Resolute werden dem zunächst ver
lümmelten Provinzial-Vcrwaltungsrath nachrichtlich mitgetheilt.

8- U).
Will der Landtags-Marschallin einzelnen Angelegenheiten das Referat in den Versamm¬

lungen des Provmzial-Verwaltuugsrathcs nicht fclbst übcruchmeu, so sind diejenigen Mitglieder,welche
derselbehierzu bezeichne!» wird, verpflichtet, Referat nnd Vorbereitungder Beschlüssezu übernehmen.

8- n.
Znr Erledigung der Obliegenheitenund Geschäfte des Laudtags-Marschalls wird ihm ein

besoldeter Beamte zugeordnet. Der Landtags-Marschall resp, sein Stellvertreter ist befugt, diesen
Beamtenzn bevollmächtigen, Correspondcnzen und Schriftstücke „im Auftrage" zu unterzeichnen.

Derselbe kann zu den Sitzungen des ^rovinzial>Verwaltungsrathcs, jedoch vhne Stimmrecht
^gezogen und mit der Verwaltung einzelner Zweige der Specialverwaltnng selbstständig beauftragt
werden.

8- 12.
Die Vertretung der provinzialständischen Verwaltung nach Außen und vor Gericht geschieht

vhne Rücksicht auf die in gegenwärtigerGeschäftsordnungenthaltenenEompeteuzbestimmuiigen lediglich
°urch den «andtags-Marschall resp, dessen Stellvertreter oder Beauftragten.

§. 13.
Der Landtags-Marschallertheilt den gewählten ständischen Beamten (F. I) ihre Bestallung

und ist befugt, blos auf dreimonatliche Kündigunganzustellende Beamte sclbstständig nach Bedürfniß zu
Unennen, er ertheilt die nöthige Gcschäfts-Iustructionund regelt den Geschäftsgangder Beamten.

8. 14.
Für die Disciplinar-Verhältnisseder Beamten ist das Gesetz, betreffend die Dienstvergehen

°er nicht richterlichen Beamten vom 21, Juli 1852, lediglich maßgebend.
10
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8- 15.
Die Mitglieder des Provinzial-Vcrwaltnngsraths, welche alle in dieser Eigenschaft ihnen ob¬

liegende» Geschäfteunentgeltlich besorgen, erhalten für jeden Reise- resp. Sitznngstag an täglichen Diäten
vier Thaler und an Reisekosten eine Vergütung von einem Thaler für jede auf dem Landwege zurück¬
gelegte Meile oder von zehn Silbergroschen auf jede Meile bei Benutzung von Eisenbahnenund
Dampfschiffen, sowie in letzteren Fällen an Nebenkosten für den Zu- und Abgang an der Eisenbahn
oder dem Dampfschiffe zwanzig Silbergroschcn.

Die Diäten- und Reisekosten-Vergütungder Beamten, soweit sie nicht durch Reglements
festgesetztwerden,unterliegender besonderen Vereinbarung.

Nro i>.

Düsseldorf, den 21. September 1872.

Ahrbrücke Der Prouinzial-Landtaghat in seiner heutigen Sitzung beschlossen, die Unterhaltungder neuen
bei Neuenahr. Ahrbrücke bei dem Nade Neuenahr auf deu wcftrheinischen Vezirksstraßenfondsdes Regierungsbezirks

Coblenz zu übernehme!!.
Mit Bezug auf das fchr gefällige Schreiben vom 15. September cr. 1^,. ^. N. 6664 gebe ich

Euer Hochwohlgeboren von diesem Beschlusse mit dem ganz ergebenstenErsuchenKenntniß, hiernachd.is
Weitere gefälligst veranlassenzu wollen.

Der Laudwgs-Mcirschall:
Freiherr Raitz von Frentz.

An
den Königlichen Landtags'Kommissariusund Oberpräsideutender Nheiuprouinz,

Herrn Dr. von Bardeleben,
Hochwohlgeboren

Nro. 2. hier.

Nro. l«

Düsseldorf, den 27. September 1872.

Siegbrücke Der 2l. Rheinische Provin;ial-Landtag hat in seiner heutigen Sitzung beschlossen, zum Baue
bei Wissen, einer Brücke über die Sieg bei Wissen im Zuge der Wisscn-Wildbergerhütter Bezirtsstrahe einen Zuschuß

von 2000 Thlrn. aus dem ostrhcinischcnVezirksstraßenfondsdes Regierungsbezirks Coblenz zu bewilligen
und die Unterhaltung dieser Brücke auf denselben Fonds zu übernehmen.

An

Der Lmldtags-Marschall:
Freiherr Raitz von Frentz.

den Königlichen «andtags-Koinmissariusund Ober-Präsidenten der Rheinprouinz,
Herrn Dr. von Bardeleben,

Hochwohlgeboren
Nro -'. hier.
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Nro. I!

Düsseldorf, den 26. September 1872.

Nach dem mit dem gefälligen Schreiben uom 15. d. Ms. 1^,. d Nro. u dem 21. Rheinischen
^rooi„;ial.Landtage mitgetheilten Erlasse des Herrn Zinanzmiuistcrs und des Herrn ÄÜnistcrs für
Handel, Gewerbe und öffentliche arbeiten uom 18. November 1871 hat der in der Petition des 20.
^mischen Prooinzial-Landtages uom 14. Juli v. I, vorgetragenen Bitte desselben um Herabsetzung
N Steucrbeischläge für deü ostrheinischcn Bezirksstraßenfonds des Regierungsbezirks Düsseldorf in

'^cksicht anf anderweit schwebendeErörterungen zur Zeit eine Holge nicht gegeben werden können.
Nachdem nunmehr der 21. Rheinische Provinzial-^audtag in seiner heutigen Sitzung den

"Mlativ-Entwurf für die Vereinigung der Bczirtsstraßenfonds zu einem Provinzialstraßenfonds
wiederum abgelehnt hat, ist von demselben gleichzeitig beschlossen worden, den Antrag auf Genehmi¬
gung der im vorigen Jahre beschlossenen Ermäßigung der Steuerbeischlägc für d?n'ostrhciiüschen Bezirts-
'lraßenfonds des Regierungsbezirks Düsseldorf uon 3 /,,"/« auf 2,22",« zu erneuern

. Euer Hochwohlgeboren beehre ich mich von diesem Beschlussezur gefälligen weiter« Veran-
">s»ng ganz ergebcnst Kenntniß zu geben

Der Landtags-Marschall:
Freiherr Raitz von Frentz.

. An
kn Königlichen LandtagS-Kommissarius und Obcrpräsidenten der Rheinprovinz,

Herrn Dr. von Vardelcben,
Hochwohlgeboren

° 5. hier.

Ermäßigung von
Nezirtsstraßen-

beischlägen.

Nr

Nro. 12

Düsseldorf, den 28. Tcptcmber 1872.

^, ^ Die fchr gefällige Zuschrift vom 15. d. Mts, l^ ^. Nro. 8, betreffend den Erwerb einer
rücke über den Roerflnß bciOrsbccl für den Aachener Bczirksstraßcnfonds, habe ich zur Kenntniß des
^vin'ial-^andtages gebracht. Derselbe hat in seiner heutigen Sitzung beschlossen, Euer Hochwohlgeboren

b' ersuchen, darauf hinzuwirken, daß die we,',cn des etwaigen Ankaufes der in Nede stehenden Brücke
"geleiteten Verhandlungen zum baldigen Abschlüsse gelangen und, unter Beseitigung des abnormen Ver¬

hältnisses, die Bewohner der Gegend von dem lästigen Briickengeldcbefreit werde».
Von diesem Beschlussebeehre ich mich Euer Hochwohlgeborenganz ergebenstKenntniß zu geben.

Der Landtags-Marschall:

Freiherr Raitz von Frentz.

de,
An

" Königlichen Landtägs-Kommissarius und Ober-Präsidenten der Rheinprovinz,
Herrn Dr. von Bardcleben,

5, Hochwohlgeboren
^°- Ü. hier.

Noerbrücke
bei Orsbeck.

!0»
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3tro l3

Düsseldorf, den 25. September l872.

Gehlllts-Erhohungen I» Erwiederung auf Hochdcro.Vcrchrlichcs vom 15. Dieses habe ich die Ehre, Euer Hoch'
für die Bezirks- wohlgebcrenganz crgcbenst mitzutheilen, daß die Stände-Versammlung in der heutigen Sitzung ^
Strccken-Aufseher, h^utragten Erhöhung der Gehälter der Aufseher und Wärter auf den'Vezirlsstraßen um 36 resp, 24

Thaler die Zustimmung ertheilt hat.

Der Landtags-Marschllll:
Freiherr Raitz von Frcntz.

An
den Königlichen ^andtags-Kommissariusund Ober-Präsidenten der Nheinprovinz,

Herrn Dr, uou Vardelevcn,
Hochwohlgeborcn

3iro. 7. hier.

Nro IÄ

Düsseldorf, den 27. September 1672.

Strafte durch dns Euer Hochwohlgeboreu beehre ich mich mit Bezug auf das sehr gefälligeSchreiben vom 2l>
Pleisbnchthnl, dss. Ätts. 1^,, (-!. Nro. 6W5 ganz ergcbenst mitzutheilen,' daß der Provinzial-Landtag in seiner heutiZe»

Sitzung den Antrag auf Uebernahme der Prämienslraßc durch das Pleisbachthal als Bezirtsstraßc a^
gelehnt hat.

Der Landtags-Mcirschall:
Freiherr Raitz vuu Freutz.

Au
den königlichen^andtags^Kommissariusund Ober-Präsidenten der Nhcinprouinz,

Herrn Dr, von Vardeleben,
Hochwohlgeboren

Nro, 66. hier.
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Nro. »3.

Düsseldorf, den 27. September 1872.

Der 21. RheinischeProvinzial-Landtaghat in seiner heutigen Sitzung beschlossen, der Gemeinde
^lürlenbachim Kreise Prüm zum Ausbau der Mürlcnball>Schöuccker Prämicnstraße eine Beihülfe von
Eintausend Thalern aus dem Vezirtsstraßenfondsdes RegierungsbezirksTrier zu bewilligen.

Euer Hochwohlgcboren beehre ich mich von diesem Beschlussezur gefälligen weiter« Veran¬
lassung ganz crgcbcnst Kenntniß zu geben.

Der Landtags-Marschall:
Freiherr Raitz von Frentz.

An
en Königlichen ^andtags-Kommissariusund Ober-Präsidenten der Nheinprovinz,

Herrn Dr. von Bar beleben,
Hocbwohlgcboren

^-«9. ' hier.

Mürlexbllch-
Schdnecker

Pramienstraße.

Nro I«.

Düsseldorf, den 27. September 1872.

^ Unter Rückgabe des mir mittelst des fehr gefälligenSchreibens vom 23. dss. Mts. 1^. (^. Primienstraße
cru. 4g zugegangenen Berichtesder KöniglichenRegierung zu Trier vom 19. dss Mts. nebst seinen u°» Nisten nach

, ^agm, beehre ich mich Euer Hochwohlgeboren ganz ergcbenst mitzutheilen,daß der Provinzial-Landtag Merten,
"seiner heutigenSitzung den Antrag der Gemeinde Nisten auf Uebernahme der Prämicnstraßevon

>sten nach Merten auf den Bezirksstraßcnfondsangenommenhat.

zu wollen
Euer Hochwohlgcboren ersuche ich ganz ergebenst, hiernach das Weitere gefälligst veranlassen

Der Landtags-Marschall:
Freiherr Raitz von Freutz.

An
"M Königlichen Landtags-Kommissariusund Ober-Präsidenten der Rhcinprovinz,

Herrn Dr. von Bardeleben,
, Hochwohlgeboren
"«. 74. hier.
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Nro. 1?.

Düsseldorf, den 27. September 1872.

Pllchtnllchlaß Der Provinzial-Landtag hat in seiner heutigen Sitzung auf die an denselben von dem
für einen Barriercgeldpächter Jacob Schneider zu Binsfeld Kreis Wittlich gerichtete Petition um Rückerstattung

Nariiere-Püchter, ^r von ihm während des Krieges 1870 71 gezahlten Barrieregeldpacht, während dessen Derselbe
mit Zurücklassung von Frau und 5 Kindern als Landwehrmann eingezogen war, beschlossen, demselben
auf die gezahlte Pacht die Summe von 75 Thlrn. zu erstatten.

Euer Hochwohlgeborenersuche ich ganz ergcbenst, hiernachdas Weitere gefälligstveranlassen zu wollen»

Der Landiags-Mcirschall:

Freiherr Naitz von Frentz.
An

den Königlichen Landtags-Koiuinissariüs und Ober-Präsidenten der Nheinprovinz,
Herrn Dr, von Barde leben,

Hochwohlgeboren
Nr, 02. hier.

Weitere Credit-
bewilligungfür die

Irren-Anstalts-
Nauten.

Nro. 18

Düsseldorf, den 26. September 1872.

Der 21. Rheinische Provinzial-Laudtag hat in seiner heutigen Sitzung beschlossen, zUl
Bestreitung der Bau-, Eiurichtungs- und Inventur-Kosten der in der Provinz zu errichtenden fünf Pl<^
viu^ial-Irren-, Heil- und Pflcgeanftaltcn zu den bereits bewilligten zwei Millionen Thlrn. einen ferne-
ren Credit von 1,500,000 Thlrn. zu bewilligen und die Finanz- und Bau-Kommission beziehungsweise
den Provinzial-Verwaltuugsrath zu ermächtigen, auch für diese Summe ein Allerhöchstes Privilegium
Namens der Stände zur Verausgabung von Provinzial-Obligationcn durch die Rheinische Prooinzial»
Halfstasse, die jährlich mit 4^" <> zu verzinsen und mit 1V«"/»z» amortisireu sind, zu erwirken und
demnächst nach Maßgabe des Bedarfs deren Emission zu betreiben, auch die Verzinsung und AmortisiruNg
in der für die bereits ausgegebenen Prouinzial-Obligationcn vorgesehenen Weise (6. Resolution) herbei¬
zuführen.

Euer Hochwohlgeboren beehre ich mich von diesem Beschlussevorläufig ganz crgevenst '"
Kenntniß zu setzen.

Der Landtags-Marschall:

Freiherr Raitz von Frentz.
An

den Königlichen Landtags-Kommissarius und Ober-Präsidenten der Rheinprovinz,
Herrn Dr. von Bardeleben,

Hochwohlgeboren
Nro. 70. hier.
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Nro. 1».

Düssclorf, den 24. September 1872.
Euer Hochwohlgeborenbeehre ich mich auf das gefällige Schreiben vom 13. d. Mts. I.. L. Nr. 23

Mnz ergebensi zu erwidern, daß der 21. RheinischeProuinzial-Landtag in seiner heutigen Sitzung beschlossen
°>°t, die im Etat der Provinzial-Irren-Heilanstalt zu Siegburg pro 18?2, für 19 Wärter ausgewor¬
fene ^ohnsumme von 1456 Thlrn. vom 1 Oktober d. I. ab um 506 THIr. jährlich, also auf 1962
^hlr. jährlich zu erhöhen.

Der Landtags-Mcirschall:

Freiherr Raitz von Freutz.
d ^"
°n Königlichen ^andtags-Kommissarius und Ober-Präsidenteu der Nhcinprooiüz.

Herrn Dr. von Vardeleben,
^ Hochwohlgeboren
N", 36. hier.

Lohnerhöhung
für das

Wärterpersonal in
Siegbuig,

1.

2,

Nro. 2N.

Düsseldorf, den 2? September 1872,
Euer Hochwohlgeboren beehre ich mich die ganz ergebenste Mittheilung zu machen,
daß der 21. Rheinische Provinzial^andtag die in dem gefälligen Schreiben Euer Hochwohl-
wohlgeboren vom 15. d. Mts. beantragte nachträgliche Genehmigung der geschehenen
Verausgabung von 500 Thlrn. zu Extra-Bonificationen pro 1871 an die Beamten der
Rheinischen Provinzial-Feuer-Societät durch Majoritätsbeschluß in seiner Sitzung vom 27.
d. M. ertheilt, und, hinsichtlichder seitens der Societäts-Direttiou pro 1872 beantragten
weiteren Bewilligung einer Gratisicatiou von mindestens gleicher Höhe, zu dem nämlichen
Zwecke,beschlossenhat, —
daß, bis zur Aufstellung eines neuen Finanz-Etats, jährlich die Summe von 2000 TKn.
aus dem Fonds der Feuer-Societät zur Verfügung des Provinzial-Verwaltungsraths gestellt
werde, um nach seinemErmessen diesen Betrag theilweise oder zum Bollen zn Kratificationen
an die Beamten der Societät, sowie zu einer Extra-Nemuneration an den Herrn Societäts-
Infpcctor Eick, ;n verwenden. —

Außerdem hat der Provn^ial-Landtag beschlossen,
daß die vakante Stelle des Societäts - Direktors fortan mit einem Iahresgehalte von
2000 Thlrn nebst freier Wohnung dotirt werde, und zwar vorerst auf eine Dauer von
fechs Jahre» zu besetzensei, daß jedoch die Wahl dieses Direktors von dem jetzigenLandtage
nicht vollzogen, sondern bis zum nächsten Landtage ausgesetzt werde.
In Folge dieses letzten Beschlusses wird es geboten sein, für die Stellvertretung des jetzt

,„ die Sozietät' vertretenden und die Funktionen des Direktors ausübenden Herrn Inspektors Eick
'Ur die Fälle seiner Abwesenheit, Erkrankung und sonstigen Verhinderung Sorge zu tragen.

DerLandtags-Marschall:

Freiherr Raitz von Frentz.

°" Königlichen Vandtags-Kommissarius und Ober-Präsidenten der Rheinprovinz,
H.'rrn Tr, von Bardelcben,

w Hochwohlgeboren
^- 28. hier.

3.

allein

Provinzial-Feuer-
Sozietitt.
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Unterstützung der
Registrntor-Wittwc

Schmitz,

Nro. 21.

Düsseldorf, den 25>, Septenber 1872.

Der 21. Rheinische Prouinzial-Landtag hat in seiner heutigen— sechsten — Sitzung °el
Wittwe des Landtags-Negistrators Schmitz zu Oberhanseneine jährliche außerordentliche Unterstützung
von 20 Thalern bis zur nächstenLcmdtags-Sessionbewilligtund beschlossen, daß solche auf die
allgemeinen Landtagskosten verrechnet werden sollen.

Euer Hochwohlgeborenbeehre ich mich hiervon zur gefälligen weiteren VeranlassunggM
ergebenst Mittheilung zn machen.

Der Landwgs-Marschall:
Freiherr Raitz von Frentz.

An
den Königlichen Landtags-Kommissarinsund Ober-Präsidenten der Rheinprooinz,

Herrn Dr, von Bardclebcn,
Hochwohlgeboren

Nr. 18 hier.

Nro. 22.

Düsseldorf, den 20 September 1872.

Zuschuß für die Euer Hochwohlgeboren beehre ich mich auf das gefällige Schreiben vom 17. dss. Mts. 1^,. 0. Nro. 31
Ackerbnuschuleganz ergebenst zu benachrichtigen,daß der 21. Rheinische Prouinzial-Landtagin seiner heutigen Sitzung del

in Cleve. Ackerbauschulezu Eleve aus dem zu feiner Verfügungstehenden Antheile an dem Zinsgewinne oel
Rheinischen Provinzial-Hülfskasfeeinen einmaligen außerordentlichen Zuschuß von EintausendThaler»
bewilligt hat.

Euer Hochwohlgeboren ersuche ich ganz ergebenst, das zur Ausführung dieses Beschlussesweitet
Erforderlichegeneigtest verfügen zu wollen.

Der Laudtags-Marschall:
Freiherr Raitz von Frentz.

An
den Königlichen Landtags-Kommisfariusund Ober-Präsidenten der Nheinprovin-',

Herrn Dr. von Barde leben,
Hochwohlgeboren

Nr. 50. hier.
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Nro. 23.

Düsseldorf, den 27. September 1872.

Euer Hochwohlgeboren beehre ich mich ganz crgebenstmitzutheilen,daß der 21. Rheinische Pro- Zuschuß für den
^Nzial-Landtagbeschlossen hat, dem Vorstandedes Vereins von Alterthumsfreundenim Rheinlande zum Verein von Alter«
Zwecke der ErwerbungrheinischerDenkmälerfür das ProvinziabMuseum die Summe von 800 Thlrn. aus thumsfreunden
°em Antheileder Provinz am Zinsgewinne der Provinzial-Hülfslasfemit dem Anheimgebenzu bewilligen, '"' Me'"lande,
"tN! nächstenLandtage feinen gedeihlichen Fortgang und seine Bedürfnisse wieder vorzutragen,um dann
"ach Lage der Verhältnissedarüber erkennenzu löimcn.

Euer Hochwohlgeborenersuche ich ganz ergebcnst, hiernachdas Weitere gefälligstveranlassenzu wollen.

Der Landtags-Marschall:
Freiherr Raitz von Frentz.

An
en Königlichen Lanotags-Kommissariusund Ober-Präsidenten der Rheinprovinz,

Herrn Dr. von Bardeleben,
^ Hochwohlgeboren
"ro. 52. hier.

Nro. 2Ä.

Düsseldorf, den 25. September 1872.

. Der 21. Rheinische Provinzial^Landtag hat in seiner heutigen — sechsten — Sitzung beschlossen, Beihülfe für die
°e>u landwirthschaftlichcn Vereine für Nhcinpreußenfür das Jahr 1873 und bis zur nächsten Einbe- Seidenzucht,
Ufung des Provinzial-Lcmdtagcsfür seine Seidcnzucht- und Haspclanstalt eine jährliche Beihülfe von

zweihundertThalern aus dem ihm zur Verfügungstehenden Antheile an dem Zinsgewinne der Pro-
"'"zial-Hülfstassezu bewilligen.

Euer Hochwohlgeboren beehre ich mich von diesem Beschlussezur gefälligen weitcrnVeranlassung
^"z ergebcnst Mittheilung zu machen.

Der Landtags-Marschall:
Freiherr Raitz von Frentz.

d A"
^ Königlichen Landtags-Kommissariusund Ober-Präsidenten der Rheinprovinz,

Herrn Dr. von Bardeleben,
^ Hochwohlgeboren
^°. 53. hier.

<i
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Denlmiler
für den

Ober-Präsidenten
von Pommer-Gsche

und den
Landtags-Marschall

Frhrn. von Waldbott,

Nro. 23

Düsseldorf, den 25. September 1872.

Der 21, Rheinische Provinzial-Landtaghat in seiner heutigen Sitzung auf den Antrag des
Provinzial-Verwaltungsrathes beschlossen,dem verstorbenen Ober-Präsidenten der Rheinprovinz,Will-
lichen GeheimenRathe, Adolf von Pommcr<Esche, auf dem Friedhofe zu Coblenz ein Denkmal z»
errichten und in den neu zu bauenden Sitzungsräumen für die Stände an geeigneterStelle zuN>
dauerndenAndenken an den verstorbenen Landtags-Marschall,Freiherrn von Waldbott-Basscnheim-VolN-
heim, eine Votivtafel mit entsprechender Inschrift andringen zu lassen, sowie die Ausführungskosten,
welche für das Grab-Denkmal sich auf etwa 4000 Thlr. belaufen, für die Votivtafel aber noch zu ver¬
anschlagen sein werden, auf den zu seiner Disposition stehenden Antheil der Provinz an dem Zin^
gewinne der Provinzial-Hülfskassezu übernehmen.

Mit der Ausführungdieses Beschlusses hat der Provinzial<ttandtagden Provinzial-Verwaltung^
rath beauftragt.

Euer Hochwohlgeborenbeehre ich mich von diesem Beschlusse ganz ergebenst Mittheilung zu mache«'

An

Der Landtags-Marschall:
Freiherr Raitz von Freutz.

den Königlichen ^andtags-Kommissariusund Ober-Präsidenten der Rhcinprovinz,
Herrn Dr. von Bardelebcn,

Hochwohlgeboren
Nr. 71. hier.
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